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1 Vorbemerkungen 

1.1 Anlass 

1.2 

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. 
Der erste der insgesamt drei Bereiche des Gesamtvorhabens, Ausbau
und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg, ist der Bereich Stuttgart -
Wendlingen mit Flughafenanbindung, das Projekt Stuttgart 21. Im Rah
men dieses Projektes wird auch der Eisenbahnknoten Stuttgart 21 neu 
gestaltet. 

Das Raumordnungsverfahren zum Projekt Stuttgart 21 ist abgeschlos
sen. Gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) muss das Vor
haben planfestgestellt werden. 

Aufgabenstellung 

Gemäß der Anlage 1 zu § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) ist für den Bau und die Änderung einer Anlage der 
Deutschen Bahn AG, die der Planfeststellung nach § 18 AEG bedarf, ei
ne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 

Zweck des Gesetzes zur Prüfung der Umweltverträglichkeit nach § 1 
UVPG ist es, 

- die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend zu ermit
teln, zu beschreiben und zu bewerten und 

- das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung so früh wie möglich 
bei allen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit zu be
rücksichtigen. 

Die UVP umfasst gemäß § 2 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf 

- Menschen, Tiere und Pflanzen, 

- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
- Kultur- und sonstige Sachgüter sowie 

- Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. 

Im Raumordnungsverfahren ist entsprechend dem Planungsstand der 
Raumordnungsunterlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung (raum
ordnerische UVP) durchgeführt worden, deren Ergebnis im Planfeststel-
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lungsverfahren zu berücksichtigen ist (§ 16 (2) UVPG). Im Planfeststel
lungsverfahren soll gemäß § 16 (3) UVPG hinsichtlich der im Raumord
nungsverfahren ermittelten und beschriebenen Umweltauswirkungen 
von den Anforderungen der §§ 5 bis 8 und 11 UVPG insoweit abgese
hen werden, als diese Verfahrensschritte bereits im Raumordnungsver
fahren erfolgt sind. 

Der Planungsträger legt der zuständigen Behörde die entscheidungser
heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vor. 
Zuständige Behörde für die Planfeststellung ist gemäß der Richtlinien für 
die Planfeststellung und Plangenehmigung von Betriebsanlagen der 
Deutschen Bahn AG das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Dieses prüft im 
Genehmigungsverfahren die Umweltverträglichkeit des Vorhabens. 
Grundlage hierfür ist die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zur Plan
feststellung. 

Die UVS zur Planfeststellung schreibt die Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus dem Raumordnungsverfahren (UVU) einschließlich UVP fort, baut 
auf den Technischen Planungen und den Ergebnissen der Fachgutach
ten und Fachplanungen, insbesondere des Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes auf und stellt die Umweltauswirkungen insgesamt und flä
chenübergreifend als Abwägungsgrundlage für die Prüfung der Umwelt
verträglichkeit zusammen. 

Gegenstand der vorliegenden UVS ist der Planfeststellungsabschnitt 1.2 
Fildertunnel aus dem Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenan
bindung (Projekt Stuttgart 21). 
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2 Ausgangs lage 

2.1 Erläuterungen zum Gesamtvorhaben und Pla
nungsstand 

Das Gesamtvorhaben ABS/NBS Stuttgart - Augsburg wurde aus Grün
den der Handhabbarkeit der planrechtlichen Verfahren sowie des unter
schiedlichen Planungs- und Abstimmungsstandes in drei Bereiche unter
teilt und zwar 

- in den Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung (Pro
jekt Stuttgart 21) bis zum Anschluss an die Parallellage der auto
bahnnahen Trasse zu der BAB A 8 im Raum Wendlingen, 

- in die autobahnnahe Trasse von Wendlingen bis Ulm und 

- in den Ausbau der Strecke Neu-Ulm bis Augsburg. 

Der Vorstand der D B  AG hat in seinem Beschluss vom Dezember 1992 
festgelegt, für den Streckenabschnitt von Stuttgart nach Ulm die auto
bahnnahe Trassenführung planerisch weiter zu verfolgen. Aus ablauf
technischen Gründen wurde daraufhin der Abschnitt Stuttgart - Ulm in 
die beiden Bereiche Stuttgart - Wendlingen (Projekt Stuttgart 21) und 
Wendlingen - Ulm untergliedert. 

Das Projekt Stuttgart 21 sieht für die Stadt Stuttgart ein neues Verkehrs
und Städtebauliches Konzept vor: Am 18 April 1994 wurde von der DB 
AG, dem Bund, dem Land und der Stadt Stuttgart das Verkehrskonzept 
Stuttgart 21 vorgestellt. Die grundsätzlichen technischen, wirtschaftli
chen und finanziellen Fragen dieses Vorhabens wurden im Rahmen ei
ner Machbarkeitsstudie untersucht. Das Ergebnis der Machbarkeitsstu
die wurde im Januar 1995 von der DB AG, dem Bundesverkehrsministe
rium, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart vorgestellt. 

Aus den Überlegungen und dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie her
aus wurden Streckenführungen im Stadtbereich von Stuttgart entwickelt 
und im einem Vorprojekt untersucht. Wesentliches Ziel war dabei, die 
Streckenführung im Stadtbereich von Stuttgart zu optimieren und wirt
schaftliche, betriebstechnische, städtebauliche und ausführungstechni
sche Vorteile herauszuarbeiten. Hierzu wurde in Abstimmung mit dem 
Arbeitskreis Wasserwirtschaft ein Aufschluss- und Untersuchungspro
gramm (zweites Erkundungsprogramm, 2. EKP) konzipiert, durchgeführt 
und ausgewertet, um die geologischen und hydrogeologischen Verhält
nisse zu erkunden und Aussagen zur möglichen Realisierung des Pro
jektes Stuttgart 21 treffen zu können. Auch wurden im Rahmen des Vor
projektes eine umfangreiche historische Erkundung der Bahnbetriebs
flächen durchgeführt sowie Aussagen zu Umweltaspekten und zum Im-
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missionsschutz gemacht. Die Ergebnisse des Vorprojektes wurden im 
November 1995 mit dem Synergiekonzept Stuttgart 21 vorgestellt. 

Das Raumordnungsverfahren zum Projekt Stuttgart 21 wurde im Sep
tember 1997 mit der raumordnerischen Beurteilung gemäß § 13 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz (LplG) in Verbindung mit § 10 Abs. 3 LplG abge
schlossen. 

Für die vertiefte Planung und Planfeststellung wird das Projekt Stuttgart 
21 in &eGA-S sieben Planfeststellungsabschnitte (PFA) eingeteilt. Im Ein
zelnen sind dies: 

- PFA 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof 
- PFA 1.2 Fildertunnel 
- PFA 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung 
- PFA 1.4 Filderbereich bis Wendlingen 

PFA 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung 
- PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim, '.'Varhmgsbal:mhef. 
- PFA 1.6b Abstellbahnhof Untertürkheim 

2.2 Ergebnisse der Abstimmung mit den Belan
gen der Raumordnung 

Das Raumordnungsverfahren zum Projekt Stuttgart 21 wurde im Sep
tember 1997 mit der raumordnerischen Beurteilung gemäß § 13 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz (LplG) in Verbindung mit § 10 Abs. 3 LplG abge
schlossen, die die folgenden zu beachtenden Optimierungen, Maßgaben 
und Planungsempfehlungen enthält: 

Optimierungen: 

- Die Westumfahrung Plieningen (Variante D 4) ist raumordnerisch 
günstiger als die Antragsplanung. 

Maßgaben: 

- Das Vorhaben darf zu keinen dauerhaften Auswirkungen auf das 
Heil- und Mineralwasservorkommen führen. Änderungen der geoge
nen Beschaffenheit sind auszuschließen, die Druckverhältnisse, 
Strömungen und Abflüsse beizubehalten und das Heil- und Mineral
wasservorkommen nicht mit Schadstoffen zu verunreinigen. Die 
staatlich anerkannten Heil- und Mineralquellen dürfen durch das Pro
jekt insbesondere nicht qualitativ beeinträchtigt und nicht durch 
Schadstoffe verunreinigt werden. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 4 



�) , _  

Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

- Durch besondere Maßnahmen bei Planungen und Bautechnik ist 
nicht hinnehmbaren Auswirkungen auf die Grundwasser- und Mine
ralwasservorkommen vorzubeugen. Es sind Konzepte für Siche
rungs- und Kompensationsmaßnahmen, wie z.B. Maßnahmen zur 
Herstellung der Umläufigkeit, Abdichtung und Schutz vor Kontamina
tionen des Grundwassers, zu entwickeln. Die Konzeptionen sind den 
weiteren Planungen zugrunde zu legen. 

- Generell ist beim Bau der Trasse darauf zu achten, dass die Um
weltwirkungen möglichst gering gehalten werden. Es sind deshalb 
frühzeitig Versorge- und Schutzkonzepte zu erarbeiten, die Vorschlä
ge zur Gestaltung, zur Durchführung und Begleitung der �autätigkeit 
sowie Renaturierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen im Bauein
griffsbereich enthalten. Die Baustellen sollen nicht in ökologisch wert
vollen Flächen eingerichtet werden. Neue Baustellen und Transport
wege sollen möglichst sparsam angelegt werden. 

- Beeinträchtigungen der Talräume und Oberflächengewässer durch 
Überbauung und Zerschneidung sind grundsätzlich zu minimieren. 
Eine zusätzliche Verschärfung der Hochwasserproblematik, insbe
sondere im Bereich der Neckartalquerung bei Wendlingen, muss 
auch für die Bauzeit ausgeschlossen werden können. Entsprechende 
Untersuchungen und Nachweise sind zu führen. Unabdingbare Ver
änderungen des Abflussgeschehens sind lokal auszugleichen. 

- Für bauzeitlich beeinträchtigte Wasserversorgungsanlagen ist vor
sorglich eine Ersatzwasserversorgung einzurichten. 

- Die hydraulische Leistungsfähigkeit, die Gewässergüte und Ökomor
phologie der tangierten Gewässer dürfen nicht eingeschränkt werden. 
Die Maßnahmen zur Rückhaltung und Vorbehandlung des einzulei
tenden Wassers sind im Planfeststellungsantrag detailliert darzustel
len. 

Vorübergehende Grundwasserabsenkungen für Bauwerke im 
Grundwasser sind auf das erforderliche Maß zu beschränken und 
auch nur dann zulässig, wenn keine Folgewirkungen zu erwarten 
sind. 

- Die wasserwirtschaftlichen Vorteile einer Bündelung der Verkehrswe
ge Autobahn und Neubaustrecke sollen auch bei der Konzeption der 
Entwässerung konsequent genutzt werden. 

- Die für das Bauvorhaben relevanten Altlasten und Grundwasserver
unreinigungen entlang der geplanten Streckenführung sind weiter 
vorzuerkunden. Die Ergebnisse sind bei der Bauablaufplanung zu be
rücksichtigen. Die Gefahr von Schadstoffverschleppungen in tiefere 
Grundwasserstockwerke ist mit zu beurteilen. 

- Der Abstand zwischen der BAB A 8 und der Neubaustrecke ist weiter 
zu minimieren. Hierbei ist der Abstand zwischen beiden Trassen auf 
das verkehrssicherheitstechnische Mindestmaß zu reduzieren, die 
Trassenführung der Neubaustrecke an den Radien der BAB A 8 an
zugleichen und die L 1204 möglichst eng an die Neubaustrecke an-
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zulegen. 

- Die überschüssigen Erdmassen sollen vorrangig der jeweiligen Eig
nung einer entsprechenden Verwertung sowie einer Verwendung für 
nutzbringende Zwecke (Verbesserung des Lärmschutzes, land
schaftspflegerische Gestaltungsmaßnahmen) zugeführt werden. In 
diesem Sinne sollte die Deponieplanung zu einem Gesamtkonzept 
von bahntrassen- und autobahnbegleitenden Landschaftsmodellie
rungen weiterentwickelt werden. 

- Die beim Bau der Trasse anfallenden locker- und Festgesteine sind 
einer möglichst hochwertigen Verwertung als Bau- und Rohstoff zu
zuführen. Der hochwertige Filderboden ist vorrangig auf einzelnen 
Sanierungsflächen in der weiteren Umgebung zu verwerten. 

- Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. Um Konflik
te insbesondere mit der Land- und Forstwirtschaft zu vermeiden, wird 
empfohlen, die Ausgleichsmaßnahmen in eine Biotopvemetzungs
konzeption der Gemeinden, unter Berücksichtigung der Regionalen 
Grünzüge und Grünzäsuren, einzubinden. Eine Abstimmung der be
troffenen kommunalen, land- und forstwirtschaftlichen sowie ökologi
schen Belange sollte möglichst frühzeitig erfolgen. 

- Die unmittelbar am Rande der Baugrube befindlichen Baumbestände 
entlang der Schillerstraße sind während der Bauphase durch Bewäs
serung und entsprechend schonende Baudurchführung zu erhalten. 

- Die vom Betrieb der Neubaustrecke ausgehenden Lärmimmissionen 
sind entsprechend den Bestimmungen und dem Verfahren der 
16. BlmSchV soweit abzumindern, dass Gefahren, Nachteile und im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes erhebliche Belästigun
gen für die Wohnbevölkerung ausgeschlossen werden. 

- Die hiernach erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind vorrangig 
durch aktiven Lärmschutz am Verkehrsweg vorzusehen und im nach
folgenden Planfeststellungsverfahren näher zu konkretisieren. Bei der 
Planung von Schallschutzwänden und -wällen sind Lösungen zu kon
zipieren, die den Anforderungen einer ansprechenden Landschafts
und Stadtgestaltung gerecht werden. 

- Die Gradiente der Neubaustrecke darf, soweit technisch möglich, die 
der BAB A 8 nicht überschreiten. 

- Ober- und Unterbau der Strecke sind so zu errichten, dass unter Be
rücksichtigung des Standes der Technik beim Betrieb der Strecke 
keine schädlichen und nachteiligen Erschütterungen auf Gebäude 
und Menschen in Gebäuden entstehen (vgl . DIN 4150). In mit Er
schütterungen vorbelasteten Bereichen soll sich durch das Vorhaben 
die bestehende Situation nicht verschlechtern. 
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- Bei den erschütterungsmindernden Maßnahmen sollen die Möglich
keiten ausgeschöpft werden, die von den vorhandenen Bahnanlagen 
ausgehende Beeinträchtigung zu mindern. 

- Dämme sind möglichst niedrig und offen zu gestalten bzw. mit häufi
gen Durchlässen zu versehen, um insbesondere klimatische Verän
derungen und Vernässungen zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, ist 
eine Aufständerung der Trasse in Erwägung zu ziehen. 

- Soweit von der Trasse kulturgeschichtlich bedeutsame Gebiete 
durchfahren werden, ist im Rahmen der Bauausführung darauf zu 
achten, dass eine Beeinträchtigung möglichst vermieden wird. 

- Bestehende Straßen, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwegeverbindun
gen, die durch die Trasse getrennt werden, sind anzupassen. Soweit 
bestehende Straßen bzw. Straßenplanungen berührt werden, sind sie 
mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen. Insbesondere sind die 
im Zuge des Ausbaus des Flughafens und der Autobahn neu ge
schaffenen Querungen für den landwirtschaftlichen Verkehr in ihrer 
heutigen Verbindungsfunktion zu erhalten bzw. zu ersetzen. 

- Für den 8-spurigen Ausbau der A 8 zwischen Echterdinger Ei und 
Wendlingen ist eine ausreichende Fläche freizuhalten. Der Umbau 
der Autobahnanschlussstellen Flughafen/L 1016 (B 312), Esslingen/L 
1204, L 1202 und Wendlingen ist im Einvernehmen mit dem Lan
desamt für Straßenwesen durchzuführen. · 

Planungsempfehlungen: 

- Es wird empfohlen, für den gesamten Projektabschnitt gemeinsam 
mit den Straßenbaulastträgern und den betroffenen Städten und Ge
meinden Schallschutzkonzepte zu erarbeiten. Die schalltechnischen 
Maßnahmen sollen so angeordnet werden, dass nicht nur der Schie
nenlärm, sondern auch der Straßenlärm abgeschirmt und damit die 
Gesamtlärmbelastung vermindert wird. 
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2.3 Wesentliche geprüfte Alternativen und Angabe der 
wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die 
Umweltauswirkungen 

Der Vorhabenträger hat in einer mehrstufigen Untersuchung die zur 
Verwirklichung des geplanten Projekts in Betracht kommenden Alterna
tiven dargestellt, und z.war mit dem Ziel, im Rahmen einer Gesamtbe
trachtung zu entscheiden, welche der in Betracht kommenden Alternati
ven insgesamt vorzugswür_dig ist. Hierzu hat er in einer ersten Stufe die 
in Betracht kommenden großräumigen Alternativen für die Neubaustre
cke zwischen Wendlingen und Ulm dargestellt, um den Bereich uBahn
projekt Stuttgart 21" angemessen in den Rahmen der NBS Stuttgart -
Ulm einzugliedern. In einer zweiten Stufe wurden die kleinräumigen und 
abschnittsbezogenen Alternativen und Varianten zur Gestaltung des 
Bahnknotens Stuttgart behandelt und auf ihre Vorzugswürdigkeit hin ü
berprüft. In der sich daran anschließenden dritten Stufe wurden im 
Rahmen der Gesamtbetrachtung die untersuchten Alternativen und Va
rianten zueinander in Beziehung gesetzt, wobei in einem ersten Schritt 
im Rahmen einer Grobanalyse die weniger geeignet erscheinenden Al
ternativen aus der weiteren Untersuchung ausgeschieden wurden 
(Grobanalyse). In diesem Sinne wurde eine Variante der Alternative 1 
(Alternativplanung des Vorhabenträgers) sowie die Alternativen 2 und 3 
(Kombinationslösung und Rosensteinbahnhot) abgeschichtet, weil diese 
- gemessen an der Planungskonzeption des Vorhabenträgers und den 
aufgestellten Bewertungskriterien - sich als zur Bewältigung der Pla
nungsziele weniger geeignet erweisen. Im zweiten Schritt wurden in ei
ner intensivierten Untersuchung die verbleibenden Alternativen (Beibe
haltung des Kopfbahnhofs) in der Gestalt der Varianten LEAN/Umkehr 
sowie die Antragstrasse einander gegenübergestellt (vgl. EB 1 1). 

Zu den vom Vorhabenträger herausgearbeiteten Bewertungskriterien 
gehören auch die Belange der Umwelt, vor allem auch die Schutzgüter 
des UVPG (§ 2 Abs. 1 S. 2 UVPG), nämlich 

• die Betroffenheit des Schutzgutes Mensch, insbesondere die Aus-
wirkung auf die menschliche Gesundheit, 

• die Betroffenheit von Tieren und Pflanzen, 

• das Schutzgut Wasser, 

• das Schutzgut Luft und Klima, 

• das Schutzgut Landschafts-/Stadtbild, 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 

Zusätzlich hat der Vorhabenträger der Betroffenheit der Heil- und Mine
ralwasservorkommen in Stuttgart besondere Beachtung geschenkt und 
diese in einem jeweils gesonderten Kapitel zu den einzelnen Alternati-
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ven dargestellt (vgl. EB II, 1.4.2, 5.). 

2.3.1 Grobanalyse 

2.3.1 .1 Alternative 1 :  Beibehaltung des Kopfbahnhofs 

Die Konzeption der Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Varian
te "Alternativtrasse" des Vorhabenträgers ist im Erläuterungsbericht II, 
Kapitel 3.1.1.1 beschrieben. Sie beruht im wesentlichen auf der Beibe
haltung des Kopfbahnhofs. 

Im Rahmen der Berücksichtigung der Umweltbelange haben sich fol
gende Hauptkriterien herausgestellt. 

• Mensch 
Für die hier behandelte Variante gilt, wie für alle Beibehaltungsvari
anten, dass sie nicht geeignet ist, die derzeitige Belastungssituation 
im Stadtbereich von Stuttgart zu verringern. Zusätzliche Belastun
gen (insbesondere Lärmimmissionen) werden durch den Ausbau 
des Streckenabschnitts von Untertürkheim nach Esslingen
Mettingen auf sechs Gleise ausgelöst. Erheblich nachteilig ist spe
ziell die Variante "Alternativplanung des Vorhabenträgers" aber da
durch, dass sie zur Anbindung des Flughafens das Körschtal - ein 
wichtiges Naherholungsgebiet - in Brückenlage quert und so die 
Erholungsfunktion der Landschaft für den Menschen erheblich be
einträchtigt. 

• Tiere und .Pflanzen 

• Boden 

• Wasser 

Die Querung des Körschtals in Brückenlage bedeutet Beeinträchti
gungen insbesondere für die Vogelfauna, da das Brückenbauwerk 
ein Hindernis für den Vogelflug mit entsprechendem Vogelschlagri
siko darstellt. Im Übrigen sind Beeinträchtigungen von Flora und 
Fauna im Bereich Filder und Wendlingen aufgrund der dort vorge
sehenen Neubaustrecke (NBS) zu erwarten. 

Ebenfalls im Bereich Filder und Wendlingen sind Eingriffe in das 
Schutzgut Boden zu erwarten. Daneben führt der Nebenanschluss 
zum Flughafen zur Inanspruchnahme von Boden. Ansonsten ist die 
diskutierte Variante unproblematisch. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wird es bei dieser Varian
te bei der Querung des Wasserschutzgebietes zur Trinkwas
sergewinnungsanlage Esslingen-Weil sowie bei der Durchfahrung 
des Wasserschutzgebietes der Trinkwassergewinnungsanlage 
Denkendorf geben. 
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• Luft, Klima 
Bei dieser Variante sind ungünstige klimatische Auswirkungen des
halb denkbar, weil durch die vorgesehene Brückenkonstruktion über 
das Körschtal eine bedeutende Belüftungsachse beeinflusst werden 
kann (Barriereeffekte). 

• Landschafts-/Stadtbild 
Die Variante ,,Alternativplanung des Vorhabenträgers" ist mit erheb
lichen Beeinträchtigungen von Naturräumen im Bereich des Körsch
tals aufgrund der Überquerung des Tals in Brückenlage verbunden. 
Ebenso sind durch die oberflächennahe Streckenführung Beein
trächtigungen südlich der Neckarbrücke bei Esslingen-Mettingen zu 
erwarten. Betroffen ist hier eine Grünzäsur, ein regionaler Grünzug, 
ein LSG und ein gemäß § 24 a BWNatSchG geschütztes Biotop. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Im Stadtbereich weist die Variante keinerlei Beeinträchtigungen von 
denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen auf. Auch im Übrigen 
ist sie im Hinblick auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sach
güter unproblematisch. 

• Wechselwirkungen 
Negative Wechselwirkungen werden unter den Schutzgütern 
Mensch, Tiere und Landschaftsbild insbesondere durch die Que
rung des Körschtals in Brückenlage hervorgerufen. 

• Heil- und Mineralwasser 
Besorgnispotentiale im Hinblick auf das Heil- und Mineralwasser 
von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sind bei dieser Variante 
nicht vorhanden, da die Anlagen im Stadtbereich unverändert blei
ben. 
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2.3.1 .2 Variante LEAN/Umkehr 

Die Konzeption der Varianten LEAN/Umkehr zur Alternative Beibehal
tung des Kopfbahnhofs sind im Erläuterungsbericht II unter Kap. 3.1.1.2 
sowie 3.1.1.3 beschrieben. Sie basiert auf der Beibehaltung des Prinzips 
Kopfbahnhof, sieht aber eine Umgestaltung des Hauptbahnhofs vor, der 
das gleichzeitige Ein- und Ausfahren von und nach Bad Cannstatt aus
schlussfrei mit denen von und nach Feuerbach ermöglicht. Die Variante 
Umkehr ergänzt dieses Konzept um die Möglichkeiten einer städtebauli
chen Entwicklung. 

Die Umweltbelange werden im Rahmen der Umsetzung dieser Varian
ten wie folgt betroffen: 

• Mensch 

• 

• 

Die mit dem Eisenbahnverkehr notwendig verbundenen Schallbe
lastungen der Innenstadt werden bei dieser Alternative nicht ver
mieden, auch wenn in einzelnen Bereichen wegen der wesentlichen 
Änderung des Gleisvorfeldes Schallschutzmaßnahmen getroffen 
werden müssen. Zusätzliche Belastungen werden im Bereich zwi
schen Untertürkheim und Esslingen-Mettingen auftreten, weil dort 
ein Ausbau der Trasse notwendig ist. 

Die insbesondere von der Variante Umkehr vorgesehen Überbau
ung des Gleisvorfeldes führt nur in geringem Maße zu Schallreduk
tionen. Die insoweit vorgesehenen "Bügel"-Bauwerke werden ihrer
seits gegen Schall- und Erschütterungsimmissionen Versorge tref
fen müssen. 

Tiere und Pflanzen 

Boden 

Aus Sicht des Vorhabenträgers bestehen nur geringe Unterschiede 
zwischen der Beibehaltungsaltemative in den Varianten LEAN oder 
Umkehr einerseits und der Antragstrasse andererseits. Die von der 
Beibehaltungsalternative vorgesehene tief greifende Umgestaltung 
des Gleisvorfeldes greift in die dort vorhandene Trockenbiotopstruk
tur in ähnlicher Weise ein, wie der von der Antragstrasse angestreb
te Rückbau des Gleisvorfeldes und seine anschließende städtebau
liche Nutzung. 

Außer im Streckenabschnitt zwischen Untertürkheim und Esslingen
Mettingen sowie im Bereich Filder/Wendlingen führt die Beibehal
tungsalternative nicht zu zusätzlichen Bodenversiegelungen. 
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• Wasser 
Die Beibehaltungsalternative sieht eine Querung des Wasser
schutzgebietes zur Trinkwassergewinnungsanlage in Esslingen
Weil, im Übrigen aber ähnliche Beeinträchtigungen wie die An
tragstrasse im Bereich Filder/Wendlingen vor. 

Beide Alternativen sehen im Übrigen durch die Erweiterung der Ne
ckarbrücke nach Bad Cannstatt und durch die neue Neckarbrücke 
bei Wendlingen Eingriffe in den Neckar vor. 

.• Luft, Klima 
Die Beibehaltungsalternative in den Varianten LEAN und Umkehr 
beeinträchtigt die klimatologische Situation im Stadtbereich da
durch, dass das Gleisvorfeld teilweise überbaut werden soll. Auch 
die Beibehaltungsalternative sieht auf den frei werdenden Gleisflä
chen (Fläche A 1, Güterbahnhof etc.) eine städtebauliche Entwick
lung vor. Auch die Befürworter dieser Varianten sehen es als Auf
gabe der Bauleitplanung an, bei dieser Entwicklung die klimatologi
schen Anforderungen zu berücksichtigen. 

• Landschafts-/Stadtbild 
Zwar bleibt bei der Beibehaltungsaltemative der Kopfbahnhof mit 
dem sich daran anschließenden Gleisvorfeld konzeptionell erhalten, 
gleichwohl wird das Stadtbild aufgrund der Überdachung und teil
weisen Überbauung des Gleisvorfeldes erheblich verändert. Was 
Veränderungen des Landschaftsbildes im Bereich Filder und Wend
lingen angeht, entspricht die Beibehaltungsaltemative der An
tragstrasse weitgehend. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Die Beibehaltungsalternative, insbesondere die Variante Umkehr, 
greift zwar nicht in die Substanz denkmalgeschützter Gebäude - wie 
etwa den Bonatzbau oder das ehemalige Direktionsgebäude - ein, 
verändert aber das ebenfalls denkmalgeschützte Gleisvorfeld und 
damit das Denkmalensemble. 

• Wechselwirkungen 
Die Veränderung des Stadtbildes durch die vorgesehene Überbau
ung und die angezielte städtebauliche Entwicklung hat Auswirkun
gen auf die klimatologischen Verhältnisse, die aber beherrschbar 
und gegebenenfalls ausgleichbar sind. Der angestrebte vollständige 
und tief greifende Umbau des Gleisvorfeldes hat Auswirkungen auf 
die dort vorhandenen Lebensräume, insbesondere Flora und Fauna 
der Trockenstandorte im Bereich des Gleisschotters. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR . BOHMANN GBR 

-

12 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

• Heil- und Mineralwasser 

Die Varianten der Beibehaltungsalternative sehen ein 5. und 6. 
Gleis in Richtung Bad Cannstatt vor, das aus der vorhandenen S
Bahn-Röhre abzweigt. Bei der Errichtung dieser neuen Gleise ist 
bautechnisch dafür Sorge zu tragen, dass das Druckniveau des Mi
neralwasservorkommens nicht beeinträchtigt wird. Auch die Beibe
haltungsaltemative weist also insoweit ein Besorgnispotential auf, 
das freilich bautechnisch beherrschbar ist. 

Im Hinblick auf dieses 5. und 6. Gleis sowie die Umgestaltung des 
Gleisvorfeldes ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei 
um Tiefbaumaßnahmen in Tallängsrichtung handelt. Die geologi- · 
sehe Struktur des Talkessels führt dazu, dass Tiefbaumaßnahmen 
in Längsrichtung ein höheres Besorgnispotential aufweisen als Tief
baumaßnahmen in Talquerrichtung. Hinzu kommt, dass die für den 
Schutz des Mineralwassers bedeutsamen Deckschichtverhältnisse 
etwa im Bereich der Wolframstraße am kritischsten zu beurteilen 
sind. 

2.3.1 .3 Alternative 2: KOMBI 

Die Alternative 2 (KOMBI) ist im EB II Kap. 3.1.2 mit ihren kleinräumigen 
Varianten beschrieben. Sie sieht im wesentlichen die Schaffung eines 
viergleisigen und unterirdischen Durchgangsbahnhofs vor, der aus
schließlich dem Fernverkehr dient. Der bestehende Kopfbahnhof wird 
bei dieser Lösung für den Regionalverkehr beibehalten, muss aber für 
das künftige Verkehrsaufkommen angepasst werden. 

Die Umweltbelange werden bei dieser Alternative wie folgt betroffen 

• Mensch 

Varianten zur Alternative KOMBI, welche einen Durchgangsbahnhof 
in Hochlage vorsehen, verstärken die bereits heute im Stadtbereich 
von Stuttgart vorhandenen Schallimmissionen und wurden deshalb 
aus der weiteren Betrachtung ausgeschieden. 

Diejenigen Varianten, welche eine Führung der Fernbahngleise in 
Tieflage vorsehen, leisten lediglich eine geringe Entlastung des 
Stadtbereichs von Schallimmissionen. Insbesondere im Bereich 
westlich des Abstellbahnhofs Rosenstein, nördlich des Pragtunnels 
und südöstlich des Schloßgartens verbleibt es bei den Belastungen 
aus dem Regionalverkehr. Im Bereich Untertürkheim - Esslingen 
kommt es zu zusätzlichen Geräuschbelastungen wegen des dort 
vorgesehenen Streckenausbaus. 

Bei der Alternative KOMBI wird die Gäubahn auf der bestehenden 
Trasse weitergeführt. Aufgrund der Möglichkeit, Züge über den 
Flughafen zu führen, ist allerdings eine partielle Entlastung der 
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Gäubahnstrecke zu erwarten, so dass in den benachbarten Gebie
ten mit einer geringfügigen Verbesserung der Geräuschsituation ge
rechnet werden kann. Spiegelbildlich hierzu erhöht sich allerdings 
die Geräuschbelastung im Bereich Leinfelden-Echterdingen (insbe
sondere Oberaichen). Wegen Beibehaltung der Gäubahn ist dieser 
Bereich allerdings geringer belastet als bei der Antragstrasse. 

Aufgrund der Tunnellage des vorgesehenen Streckenbahnhofs im 
Bereich Wendlingen können Geräuschimmissionen ausgeschlossen 
werden. 

• Tiere und Pflanzen 

• Boden 

• Wasser 

Soweit die Alternative KOMBI die bestehenden Anlagen beibehält, 
entstehen keine zusätzlichen Belastungen. Soweit ein unterirdischer 
Durchgangsbahnhof geplant ist, sind die entstehenden Belastungen 
mit denjenigen der Antragstrasse in den neu betroffenen Gebieten 
vergleichbar. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden führt die Alternative KOMBI 
nur in geringem Umfang zu Entsiegelungen, weist aber durch die 
Führung der Fernbahngleise eine der Antragstrasse vergleichbare 
Eingriffswirkung auf. 

Die Neubelastung auf das Schutzgut Wasser sind denjenigen der 
Antragstrasse vergleichbar. Allerdings entfällt bei der Alternative 
KOMBI die Unterfahrung des Neckars. 

• Luft, Klima 
Die Alternative KOMBI weist zwar einerseits die mit der Freima
chung des Gleisvorfelds verbundenen lufthygienischen Verbesse
rungen nicht im gleichen Maße auf wie die Antragstrasse, zielt aber 
andererseits auch nicht auf eine städtebauliche Entwicklung und 
damit auf neue Hochbauten in diesem Bereich ab. 

• Landschafts-/Stadtbild 
Abgesehen von den ohnehin nicht weiter zu verfolgenden Varian
ten, die einen Durchgangsbahnhof in Hochlage vorsehen, verändert 
die Alternative KOMBI das Stadtbild im Stadtbereich von Stuttgart 
nicht. Sie ist im Hinblick auf das Landschaftsbild mit den gleichen 
Beeinträchtigungen verbunden, die auch durch die Antragstrasse 
hervorgerufen werden. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Das Schutzgut Kulturgüter wird durch die Alternative KOMBI ge
genüber der Antragstrasse in geringerem Maße beeinträchtigt. 
Durch die Lage des Troges der unterirdischen Fernbahnstation ge-
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ben sich insbesondere im Bereich der Südseite des denkmalge
schützten Bonatzgebäudes auch von außen sichtbare Eingriffe. Wie 
bei allen Alternativen, die eine Durchgangslösung vorsehen, werden 
die bautechnischen Anforderungen auch bei der Alternative KOMBI 
den Abriss der als Denkmal geschützten ehemaligen Bundesbahn
direktion an der Heilbronner Straße erforderlich machen. Dies gilt 
jedenfalls für diejenige Variante, die der Antragstrasse entspre
chend geführt wird. Bei den Varianten, welche parallel oder quer 
zum Gleisvorfeld geführt werden, entfällt dieser Eingriff. 

• Wechselwirkungen 

• 

Da durch die Alternative KOMBI die Belastung des Stadtbereichs 
von Stuttgart nur in geringem Maße beseitigt wird, bleibt es bei den 
hier bereits stehenden negativen Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Schutzgütern aufgrund der Schallimmissionen. Im Be
reich Filder und Wendlingen entstehen die mit der Streckenführung 
verbundenen durch die einzelnen Eingriffe ausgelösten Wechsel
wirkungen, die mit der von allen Alternativen vorgesehenen Anbin
dung des Flughafens und der NBS-Führung über Wendlingen ver
bunden sind. 

Heil- und Mineralwasser 

Diejenigen Varianten der Alternative KOMBI, welche eine Führung 
der Fernbahngleise quer oder parallel zum jetzigen Gleisvorfeld 
vorsehen, sind gegenüber derjenigen Varianten, die eine Querung 
des Talkessels entsprechend der Antragstrasse zum Gegenstand 
haben, deshalb nachteilig, weil sie im Hinblick auf das Schutzgut 
Heil- und Mineralwasser ein größeres Besorgnispotential auslösen. 
Aufgrund der geologischen Formation erfordert der Schutz bzw. die 
Aufrechterhaltung des Druckniveaus bei allen „Längsvarianten" ei
nen erhöhten bautechnischen Aufwand. 

Die „Querungsvariante" ist im Hinblick auf den Schutz des Heil- und 
Mineralwassers von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg - ebenso 
wie die Antragstrasse -, beschränkt auf die Bauzeit, gegenüber den 
anderen Alternativen im Nachteil. Die dort auftretenden Besorgnis
potentiale sind allerdings unproblematisch beherrschbar. 

2.3.1 .4 Alternative 3: Rosensteinbahnhof 

Die A lternative 3 ist im EB II Kap. 3.1.3 im einzelnen beschrieben. Sie ist 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptbahnhof als Durchgangsbahn
hof für den Gesamtverkehr aus der Innenstadt heraus an den südlichen 
Rand des Rosensteinparks verlegt wird. 

Die Umweltbelange sind bei dieser Alternative wie folgt betroffen: 

• Mensch 

Der Rosensteinbahnhof wird in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Rosensteinparkes errichtet, so dass eine Beeinträchtigung der 
Erholungsfunktion für den Menschen droht. Westlich des 
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holungsfunktion für den Menschen droht. Westlich des Rosenstein
bahnhofs befindet sich das dicht bebaute Nordbahnhofviertel, in 
dem Wohnnutzung überwiegt. In diesem Bereich entstehen neuen 
Belastungen, die nicht nur durch den eisenbahntechnischen Bahn
hofsbetrieb, sondern auch durch den Zufahrtsverkehr zum Bahnhof 
ausgelöst werden. Beim Bau des Rosensteinbahnhofs wird die 
Gäu bahn weiter auf der vorhandenen Trasse geführt und behält ihre 
heutige Funktion als Nebenverkehrsstrecke. Dabei wird die Belas
tung dieser Strecke infolge der notwendigen Angebotsmehrung zu
nehmen. 

Zu einer Entlastung kommt es dem gegenüber im zentralen Stadt
gebiet von Stuttgart. 

• Tiere und Pflanzen 

• Boden 

• Wasser 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rosensteinbahnhof befindet 
sich der Rosensteinpark, der in Baden-Württemberg als Gebiet 
nach der FFH-Richtlinie gemeldet worden ist. Im Bereich des Ro
sensteinparks ist die prioritäre Art des "Eremiten" beheimatet. Diese 
Nachbarschaft wird besondere Aufwendungen zum Schutz des Ro
sensteinparks erforderlich machen. 

Das Sch1;Jtzgut Boden ist insoweit betroffen, als für die Anlage des 
neuen Bahnhofs selbst zusätzliche Versiegelungen notwendig wer
den. Im Übrigen ist diese Alternative mit der Alternative An
tragstrasse vergleichbar. 

Das Schutzgut Wasser ist durch die Alternative Rosensteinbahnhof 
im Bereich der Filderauffahrt und der Anbindung des Flughafens in 
gleicher Weise wie bei den anderen Alternativen, ansonsten aber in 
geringerem Umfang betroffen. 

• Luft, Klima 
Die Veränderung der klimatischen und lufthygienischen Situation 
durch die Alternative Rosensteinbahnhof stellt kein entscheidendes 
Kriterium dar. Dies hängt mit der überwiegend unterirdischen Füh
rung der Trasse im Stadtbereich zusammen. Durch die Hochbauten 
zwischen Rosensteinpark und Neckar im Bereich des Güterbahn
hofs wird die heutigen Situation nicht entscheidend verschlechtert. 

• Landschafts-/Stadtbild 
Die Alternative Rosensteinbahnhof führt zu einer erheblichen Ver
änderung des Stadtbildes, indem sie eine neue Bahnhofsanlage in 
unmittelbarer Nähe zu den Freiflächen des Rosensteinparks vor
sieht. Im Hinblick auf das Landschaftsbild im Bereich Filder und 
Wendlingen entspricht diese Alternative den anderen Alternativen. 
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• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Hinblick auf das Schutzgut Kulturgüter ist wiederum die Nähe 
zum Rosensteinpark problematisch. Der zum Teil aus dem ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts stammende Baumbestand, die 
Schloßanlage und die sonstige gärtnerische Ausstattung haben den 
Rosensteinpark zu einem der bedeutendsten englischen Gärten des 
süddeutschen Raumes werden lassen. Er ist nicht nur als Land
schaftsschutzgebiet ausgewiesen, sondern ist auch ein gesetzlich 
geschütztes Kulturdenkmal. Auf der westlichen Seite ist er bis heute 
im Wesentlichen unbelastet. Die Bahnanlage, an die er grenzt, hat 
keinen störenden Einfluss auf die naturräumliche und ökologische 
Entwicklung im Park. Bei Anlage des Bahnhofs und der zu seiner 
Erschließung notwendigen Folgeeinrichtungen würde diese bisher 
gegebene weitgehende Störungsfreiheit für den größten Teil des 
Parks wegfallen. 

Im Übrigen führt die Alternative Rosensteinbahnhof nicht zu Eingrif
fen in die Substanz des Bonatzbaus, den sie allerdings seiner Funk
tion entkleidet. Auch die durch die Antragstrasse sonst in Anspruch 
genommene Denkmale (ehemaliges Direktionsgebäude in der Heil
bronner Straße) bleiben unangetastet. 

• Wechselwirkungen 

• 

Die Nähe zum Rosensteinpark führt zu Wechselwirkungen zwischen 
der Betroffenheit des Schutzgutes Kulturgüter einerseits und von· 
Natur und Landschaft andererseits. Außerdem ist insoweit auch die 
Erholungsfunktion für den Menschen additiv betroffen. Nicht ver
kannt werden darf dabei allerdings, dass der Wegfall der Schallbe-: 
lastungen durch den Eisenbahnverkehr im Innenstadtbereich dort · 
zu einer Erhöhung der Wohnqualität beiträgt. 

Heil- und Mineralwasser 

Das Heil- und Mineralwasservorkommen ist trotz der größeren Nähe 
zu den Anlagen selbst weniger betroffen, da diese Anlagen topogra
fisch höher liegen und damit in größerem Abstand zu den Mineral
wasserhorizonten errichtet werden können. 

2.3.1 .5 Alternative 4: Antragstrasse 

Diese Alternative ist im EB II Kap. 3.1.4 ausführlich beschrieben. Sie 
wird im wesentlichen davon charakterisiert, dass sie den Ersatz des 
heutigen sechszehngleisigen Kopfbahnhofs durch einen tieferliegenden, 
achtgleisigen Durchgangsbahnhof mit vier Mittelbahnsteigen ersetzt, auf 
dem alle Strecken des Personenfem- und Regionalverkehrs gebündelt. 
Sie sieht eine Anbindung des Filderraums mit dem Flughafen Stuttgart 
sowie von dort eine Anbindung an die NBS Wendlingen - Ulm vor. 

Die von ihr ausgelösten Auswirkungen auf die Umwelt sind folgende: 
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• Mensch 
Die Antragstrasse entlastet den Stadtbereich von Stuttgart von ei
senbahnbedingten Lärmimmissionen, indem die Betriebsanlagen 
unter die Erde verlegt werden. Ebenfalls entlastet werden die an die 
Gäubahntrasse angrenzenden Wohngebiete, weil diese nach dem 
Konzept der Antragstrasse verzichtbar ist. Allerdings wird der Gäu
bahnverkehr über die Filder-S-Bahn geführt, so dass es dort zu zu
sätzlichen Belastungen der anliegenden Wohngebiete kommt. 

• Tiere und Pflanzen 

• Boden 

• Wasser 

Die Antragstrasse zielt darauf ab, das frei werdende Gleisvorfeld 
später einer städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die im Be
reich des Gleisvorfeldes vorhandenen Trockenbiotope stehen des
halb als Lebensraum nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ermög
licht die Antragstrasse eine Erweiterung des Parkgeländes "Mittlerer 
Schloßgarten", so dass insoweit neue Lebensräume geschaffen 
werden. 

Eingriffe in Lebensräume von Tieren und Pflanzen gibt es weiter im 
Bereich Filder und Wendlingen. Dort entsprechen sich die Eingriffs
wirkungen der verschiedenen Alternativen jedoch im Wesentlichen. 

Eingriffe in das Schutzguts Boden finden sich vor allem in dem Be
reich Filder. Auch insoweit entsprechen sich jedoch die verschiede
nen Alternativen. Die Antragstrasse nimmt allerdings im Raum zwi
schen dem Tunnelmund am so genannten "Echterdinger Ei" bis zum 
Streckenabschnitt nach dem Flughafen in größerem Umfang Flä
chen in Anspruch. 

Die Antragstrasse quert Wasserschutzgebiete verschiedener Trink
wassergewinnungsanlagen sowie einzelne Gewässer und führt au
ßerdem zu Eingriffen in den Neckar durch eine Neckarbrücke bei 
Bad Cannstatt und eine neue Neckarbrücke bei Wendlingen. Inso
weit sind ihre Eingriffswirkungen mit denjenigen der Beibehaltungs
alternative identisch. 

• Luft, Klima 
Wenngleich die Antragstrasse das bisherige Gleisvorfeld freimacht, 
schafft sie hierdurch jedoch zugleich die Möglichkeit für eine mit 
Hochbauten verbundene städtebauliche Entwicklung, so dass es 
auf die städtebauliche Planung der Landeshauptstadt Stuttgart an
kommt, inwieweit negative klimatische Auswirkungen vermieden 
werden können. 
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• Landschafts-/Stadtbild 
Die Antragstrasse führt zu einer erheblichen Veränderung des 
Stadtbildes der Landeshauptstadt Stuttgart, weil sie die bisherigen 
Bahnbetriebsanlagen auch hinter dem Bonatzgebäude aus dem 
Stadtbild eliminiert. Auf das Stadtbild von Einfluss ist weiterhin der 
vorgesehene Abriss des Nord- und Südflügels des Bonatzgebäudes 
sowie des ehemaligen Direktionsgebäudes an der Heilbronner Stra
ße. 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Die Antragstrasse ist mit Eingriffen in denkmalgeschützte Anlagen 
dadurch verbunden, dass der Abriss des Nord- und Südflügels des 
Bonatzbaus sowie des ehemaligen Direktionsgebäudes an der Heil
bron_ner Straße vorgesehen ist. 

Auch das Gleisvorfeld, das als technisches Denkmal unter rechtli
chem Schutz steht, wird bei der Antragstrasse beseitigt. 

• Wechselwirkungen 
Aufgrund der zuletzt geschilderten Eingriffe stehen einerseits die 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Stadtbild und Kultur in einer 
sich verstärkenden Wechselbeziehung. Andererseits wird insoweit 
auch eine Entwicklungsmöglichkeit dadurch geschaffen, dass groß
räumig Flächen für den Städtebau freigemacht werden können. 

• Heil- und Mineralwasser 
Durch die Führung des Bahnhofstroges und der Gleise durch den 
"Mittleren Schloßgarten" werden bauliche Vorkehrungen nötig, um 
die Druckverhältnisse für die Mineralwasser führenden Schichten 
nicht zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für die Tieferlegung des Dü
kers Nesenbach im Bereich des Planetariums. 

2.3.1 .6 Ergebnis der Grobanalyse 

Die Grobanalyse des Vorhabenträgers hat im Ergebnis die Alternativ
planung des Vorhabenträgers, die Alternative KOMBI sowie die Alterna
tive Rosensteinbahnhof abgeschichtet, die sich für die Planfeststellung 
als nicht geeignet erwiesen haben und deshalb nicht ernsthaft in Be
tracht gekommen sind. Die Grobanalyse der Umweltbelange ist nachfol
gend noch einmal in einer Matrix dargestellt. 
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Beibehaltung des Kopfbahn- Kombinations- Rosenstein- Antragstrasse hofs lösuna bahnhof 
Alternativ-

planung des LEAN / Um-
Vorhaben- kehr 

träaers 
Umweltbelanae 

- Mensch ungünstig neutral weniger weniger günstig aünstia aünstia - Tiere und Pflanzen ungünstig günstig weniger günstig weniger weniger günstig günstia 
- Boden weniger günstig neutral weniger neutral günstig günstig 
- Wasser neutral neutral neutral neutral neutral 
- Luft, Klima weniger neutral neutral neutral neutral günstig 
- Landschafts- ungünstig neutral neutral weniger neutral /Stadtbild günstig 
- Kultur- und sonstige neutral neutral weniger günstig Weniger weniger günstig Sachaüter aünstia 

- - Wechselwirkungen neutral neutral neutral neutral 
Heil- Mineralwasser neutral neutral weniger neutral günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe „ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder rechtlich 
ausgeschlossen ist.) 

Die Betrachtung der Umweltbelange bestätigt die im EB II dargestellte 
Grobanalyse. Die vom Vorhabenträger aus der weiteren Betrachtung 
ausgenommenen Alternativen Alternativplanung des Vorhabenträgers, 
KombinatiQnslösung und Rosensteinbahnhof zeigen im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung der Umweltbelange deutlich stärkere Betroffenhei
ten auf als die Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Variante 
LEAN/Umkehr bzw. die Alternative Antragstrasse. 

2.3.2 Gegenüberstellung der Alternative 1 (Beibehaltung des Kopfbahn
hofs LEAN/Umkehr) und der Alternative 4 (Antragstrasse) 

Die Untersuchung dieser Alternativen im Hinblick auf ihre Umweltaus
wirkungen hat folgende Ergebnisse gezeigt: 

2.3.2.1 Schutzgut Mensch 
Die Untersuchung im Hinblick auf das Schutzgut Mensch stellt dessen 
Beeinträchtigungen durch Lärm-, Erschütterungs- und elektromagneti
sche Immissionen dar. 

Die Beibehaltungsaltemative geht vom Fortbestand der heutigen Bahn
anlagen in oberirdischer Lage aus. Sie sieht weiterhin die Beibehaltung 
der Gäubahn vor, die Variante Umkehr will diese aber künftig teilweise 
unterirdisch führen. 
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Die heute bestehende Schallbelastung an den Zulaufstrecken und im 
Innenstadtbereich von Stuttgart bleibt daher erhalten und wird durch die 
im Rahmen des Betriebsszenario 2015 prognostizierte Verkehrszunah
me künftig noch angehoben. Denkbar ist allerdings, dass die Umgestal
tung des Gleisvorfelds als »wesentliche Änderung" zu Schallschutzmaß
nahmen gemäß § 41 BlmSchG i. V. m. der 16. BlmSchV in einzelnen 
Bereichen führen kann. Da vorgesehen ist, einen Teil des Gäubahnver
kehrs im Rahmen des geplanten Tangentialverkehrs über die Rohrer 
Kurve zu führen, wird sich die Lärmbelastung entlang der Gäubahn et
was verringern. Spiegelbildlich hierzu werden Wohngebiete entlang der 
heutigen Filder-S-Bahn in Richtung Flughafen stärker belastet. Neue 
Lärmbelastungen entstehen auch im Bereich zwischen Bad Cannstatt 
und Untertürkheim sowie bei der Weiterführung der Strecke als NBS in 
Richtung Wendlingen und bei der Nebenschlussstrecke zum Flughafen, 
soweit diese oberirdisch geführt wird. 

Die Antragstrasse hingegen wird dadurch, dass die oberirdischen Bahn
anlagen im Innenstadtbereich von Stuttgart wegfallen, zu einem deutli
chen Rückgang der Lärmbelastung trotz zunehmenden Zugverkehrs 
führen. Dies betrifft auch den Bereich der Gäubahn, da diese nach dem 
Konzept der Antragstrasse entbehrlich ist. Allerdings ist die von der An
tragstrasse im Bereich der Filder-S-Bahn zusätzlich ausgelöste Lärmbe
lastung höher als bei der Beibehaltungsaltemative, da der Gäubahnver
kehr vollständig über die Filder-S-Bahn geführt wird. 

Im Bereich zwischen Flughafen und Wendlingen wird die NBS mit der 
BAB 8 gebündelt geführt, so dass der Schienenverkehrslärm nur auf er-
heblich vorbelastete Gebiete trifft. 

Trotz der Tatsache, dass die Antragsalternative im Bereich der Filder-S
Bahn zu höheren Belastungen führt als die Beibehaltungsalternative, ist 
sie doch insgesamt im Hinblick auf das Kriterium Lärmimmissionen deut
lich günstiger als die Beibehaltungsalternative. Dies betrifft auch das 
Verhältnis zur Variante Umkehr. Dort ist zwar eine partielle Über
deckelung des Gleisvorfelds im Innenstadtbereich vorgesehen, von der 
eine Abschirmwirkung gegenüber dem Schienenverkehrslärm ausgehen 
wird. Unverändert bleibt allerdings z.B. der Bereich des Nordbahnhofs 
und die vorgesehene Neubebauung im Bereich des bisherigen Abstell
bahnhofs am Rosensteinpark. Bei dieser Variante werden zusätzliche 
Schallschutzverkehrungen erforderlich sein, um die auf den Bahnanla
gen vorgesehene Bebauung ausreichend zu schützen. 

Im Stadtbereich von Stuttgart wird die Beibehaltungsalternative auch die 
von den heutigen Gleisanlagen ausgehenden Erschüttungsimmissionen 
nicht oder nur unwesentlich verringern. Lediglich im Bereich der Gäu
bahn ist hier eine Abnahme der Erschüttungsbelastung anzunehmen, 
weil der heute dort vorhandene Verkehr künftig teilweise über die Filder
S-Bahn geführt wird. Die Abnahme der Erschütterungswirkung im Gäu
bahnbereich findet sich deshalb im Bereich der Filder-S-Bahn als zu
sätzliche Belastung wieder. 

Neue Erschütterungswirkungen treten zwischen Bad Cannstatt und Un
tertürkheim aufgrund des dort vorgesehenen sechsgleisigen Ausbaus 
der Strecke sowie bei der Filderauffahrt von Esslingen-Mettingen aus 
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auf. Aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung sowie der Überde
ckungsverhältnisse ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass insoweit 
relevante Belastungen entstehen werden. 

Die Variante Umkehr, die eine Überdeckelung und Überbauung des 
Gleisvorfelds vorsieht, wird Schutzvorkehrungen vorsehen müssen, um 
die Neubebauung oberhalb der Gleise gegen die vom Gleisvorfeld aus
gehenden Belastungen zu schützen. 

Bei Verwirklichung der Antragstrasse fällt in den bisher erschütterungs
betroffenen Bereichen entlang der heutigen oberirdisch geführten Gleis
anlagen die Belastung weg. Dies gilt auch für den Bereich der Gäubahn. 
Da der bisher dort· geführte Verkehr künftig allerdings über die Filder-S
Bahn zum Flughafen geleitet wird, werden die Erschütterungswirkungen 
nicht insgesamt beseitigt, sondern dorthin verlagert. 

Die Antragstrasse sieht umfängliche Tunnelbauwerke in Bereichen vor, 
in denen bisher Eisenbahnanlagen nicht vorhanden sind. Aufgrund ent
weder des Abstands zur Wohnbebauung oder der großzügigen Über
deckelungsverhältnisse werden dadurch jedoch Erschütterungswirkun
gen in spürbarem Umfang nicht auftreten. Etwas anderes gilt allerdings 
in den Bereichen Stuttgart-City, Möhringen und Fasanenhof, da hier die 
Trasse in Tunneln mit geringerer Überdeckung geführt wird. Die zu be
sorgenden Belastungen sind hier jedoch mit technischen Maßnahmen 
beherrschbar. 

Im Bereich der· NBS vom Flughafen nach Wendlingen ist aufgrund der 
Entfernung zur Wohnbebauung mit spürbaren Erschütterungswirkungen 
nicht zu rechnen. 

· . 
Da einerseits die Beibehaltungsalternative bestehende Erschütterungs-
belastungen nicht abzubauen vermag, andererseits aber die An
tragstrasse - gerade auch im Innenstadtbereich von Stuttgart - zu neu
en Erschütterungswirkungen führt, kann eine Vorzugsentscheidung nur 
im Hinblick auf den Umfang der Belastungen getroffen werden. Hier be
stehen Vorteile für die Antragstrasse, weil der im Bereich geringer Über
deckung neu betroffene Bereich deutlich kleiner ist als der bei Verwirkli
chung der Beibehaltungsalternative nach wie vor betroffene. 

Beide Alternativen lösen keine nennenswerten elektromagnetischen Be
einträchtigungen aus, da beide nicht die Neuerrichtung von Bahnstrom
leitungen mit 110 KV oder mehr Endspannung vorsehen. Die für den Ei
senbahnbetrieb notwendigen Oberleitungen verursachen keine die 
Grenzwerte der 26. BlmSchV überschreitenden Belastungen. Für die Al
ternativenentscheidung ist dieser Gesichtspunkt daher neutral. 

Die Bauzeiten sind bei der Antragstrasse wegen der aufwendigen Tun
nelbauwerke sowie wegen der Herstellung des Bahnhofstrogs in offener 
Bauweise mit Belastungen für das Wohn- und Arbeitsumfeld im Innen
stadtbereich von Stuttgart verbunden, die von den Baumaßnahmen 
selbst, aber auch von der Baulogistik ausgehen. Wegen der Umgestal
tung des Gleisvorfelds, aber auch wegen der Arbeiten im Umfeld des 
Hauptbahnhofes löst jedoch auch die Beibehaltungsalternative bauzeit
bedingte Beeinträchtigungen aus, die sich aufgrund der notwendigen 
Baulogistik auch auf das innerstädtische Straßensystem erstrecken. Zu-

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 

I 
.,... 

22 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

sammenfassend ist hierzu festzuhalten, dass die bauzeitbedingten Be
einträchtigungen bei der Beibehaltungsaltemative einmal wegen der 
insgesamt kürzeren Bauzeit, aber auch wegen der weniger über die vor
handenen Bahnanlagen hinausgreifenden Baumaßnahmen geringer 
sind als die von der Antragstrasse ausgelösten. 

2.3.2.2 Tiere und Pflanzen 
Weder die Beibehaltungsaltemative, noch die Antragstrasse können die 
Beeinträchtigungen der Lebensräume von Tieren und Pflanzen im Be
reich des Gleisvorfelds des Stuttgarter Hauptbahnhofs vermieden wer
den. Zwar ist die Umgestaltung des Gleisvorfelds bei der Antragstrasse 
nicht unmittelbarer Gegenstand der Planfeststellung, allerdings ist ab
sehbar und im Vorhaben angelegt, dass das Gleisvorfeld rückgebaut 
und einer städtebaulichen Entwicklung, die mit Neubebauungen und 
Bodenversiegelungen verbunden sein wird, zugeführt wird. Die Beibe
haltungsalternative setzt eine umfassende und tief greifende Umgestal
tung des Gleisvorfelds einschließlich des Tunnelgebirges voraus, um die 
angestrebten verkehrlichen Ziele erreichen zu können. Dies bedeutet, 
dass auch die Beibehaltungsalternative die im Gleisvorfeld entstande
nen Trockenbiotope nicht unangetastet lässt, sondern weitgehend be
seitigen wird. 

Außerdem gilt, dass die Beibehaltungsalternative die von den vorhande
nen oberirdischen Bahnanlagen ausgehenden Belastungen auf Flora 
und Fauna nicht vermindern kann. Dies gelingt der Antragstrasse, da sie 
die Bahnanlagen überwiegend unterirdisch führt. 

Im Bereich Filder führen ebenfalls beide Alternativen zu Beeinträchti
gungen. Zwar weißt dort die Beibehaltungsaltemative die kürzere ober
irdische Streckenlänge auf. Sie sieht konzeptionell allerdings eine Ver
längerung der S-Bahn über Bemhausen hinaus vor, was ebenfalls mit 
Belastungen von Flora und Fauna verbunden ist. Insgesamt bestehen 
daher im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen allenfalls gerin
ge Vorteile der Beibehaltungsalternative. 

2.3.2.3 Boden 
Im Stadtbereich von Stuttgart greift lediglich die Antragstrasse in das 
Schutzgut Boden ein, indem sie den Mittleren Schloßgarten in offener 
Bauweise abschnittsweise zur Querung in Anspruch nimmt. 

Im Übrigen beeinträchtigen beide Alternativen durch Abtrag, Neuversie
gelung und sonstige Beeinflussungen das Schutzgut Boden im Bereich 
Filder. Dabei ist festzustellen, dass die Antragstrasse im Bereich zwi
schen dem Tunnel am Echterdinger Ei und Denkendorf eine größere 
Fläche zur oberirdischen Trassenführung in Anspruch nimmt als die 
Beibehaltungsalternative, die lediglich zwischen dem bestehenden S
Bahnhof Flughafen und Bernhausen oberirdisch geführt wird. Im Bereich 
von Denkendorf bis Wendlingen sind die Eingriffswirkungen der beiden 
Alternativen identisch. 
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Zu Lasten der Beibehaltungsaltemative ist allerdings zu vermerken, 
dass zu deren Konzept die Verlängerung der S-Bahn über Bemhausen 
hinaus bis Wendlingen gehört, die im Bereich zwischen Bernhausen und 
Denkendorf oberirdisch geführt werden soll und damit ebenfalls zu Be
einträchtigungen des Schutzguts Boden führt. 

Betrachtet man dies zusammenfassend, so ergibt sich, dass im Hinblick 
auf Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden die Antragstrasse gering
fügig ungünstiger ist als die Beibehaltungsalternative. 

2.3.2.4 Wasser 
Die Antragstrasse erfordert wegen der Errichtung des Tragbauwerkes im 
Mittleren Schloßgarten besondere Vorkehrungen zum Schutz des 
Grundwassers. Allerdings wird auch die Beibehaltungsalternative inso
weit Vorkehrungen treffen müssen. Sie gestaltet das Gleisvorfeld ein
schließlich des so genannten Tunnelgebirges um. Die Grundwasser
wegsamkeiten sind dabei denen des Mittleren Schloßgartens vergleich
bar, wobei im Bereich der Wolframstraße der Grundwasseraquifer am 
höchsten liegt. Hinzu kommt bei der Beibehaltungsalternative die Not
wendigkeit, ein fünftes und sechstes Gleis unterirdisch nach Bad Cann
statt zu führen. Auch hierdurch werden Besorgnispotentiale im Hinblick 
auf den Schutz des Grundwassers ausgelöst. 

Die Besorgnispotentiale, die speziell im Hinblick auf das Heil- und Mine
ralwasservorkommen bestehen, werden unter 3.3.5 abgehandelt. 

Die Filderauffahrt in der Antragstrasse bzw. der Beibehaltungsalternative 
treffen auf vergleichbare Grundwasserbesorgnisse, die aber technisch 
beherrschbar sind. 

Beim Filderaufstieg, der bei der Beibehaltungsaltemative von Esslingen
Mettingen aus erfolgt, wird das Wasserschutzgebiet der Trinkwasserge
winnungsanlage Esslingen-Weil gequert. In diesem Bereich führt die An
tragstrasse zu keinen Beeinträchtigungen. 

Beide Alternativen durchfahren das Wasserschutzgebiet der Trinkwas
sergewinnungsanlage Denkendorf, wobei die Durchfahrungsstrecke bei 
der Beibehaltungsalternative allerdings länger ist. In identischer Weise 
queren beide Alternativen die Wasserschutzgebiete der Trinkwasserge
winnungsanlagen Wendlingen und Köngen. 

Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser durch einen Neckartal
bahnhof sind bei der Beibehaltungsaltemative zwingend, da dieser Ne
ckartalbahnhof dort obligatorisch zum Konzept gehört. Allerdings sieht 
auch die Antragstrasse optional den Neckartalbahnhof vor, so dass in
soweit ebenfalls mit Beeinträchtigungen des Schutzguts zu rechnen wä
re. 
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Der verdohlt geführte Nesenbach wird durch die Antragstrasse insoweit 
betroffen, als der Düker Nesenbach verlegt werden muss. Verschmut
zungen und Abflussbehinderungen spielen bei dem als Entwässerungs
kanal benutzten Gewässer keine ausschlaggebende Rolle. 

Beide Alternativen greifen in den Neckar ein. Die Beibehaltungsalterna
tive erweitert die bestehende Neckarbrücke nach Bad Cannstatt um 
zwei Gleise, die Antragstrasse sieht eine neue Neckarbrücke vor. Beide 
Alternativen setzen die Errichtung einer neuen Neckarbrücke bei Wend
lingen voraus. 

Durch beide Alternativen werden ferner Oberflächengewässer im Be
reich der Rohrer Kurve (Hagelsbrunn und Steinbach) betroffen. 

Zwischen dem Tunnelmund am Echterdinger Ei und Denkendorf werden 
von der Antragstrasse der Hattenbach, der Bach „ Frauenbrunnen" sowie 
der Koppentalbach gequert. 

Die Antragstrasse kann bauzeitlich den nördlich des Flughafens und der 
BAB 8 gelegene Langwieser See beeinträchtigen, da die erforderlichen 
Tunnel dort in offener Bauweise errichtet werden. Beeinträchtigungen 
könnten in einer Abschottung des dem See möglicherweise speisenden 
Grundwasserleiters liegen. Der Eingriff kann durch entsprechende tech
nische Maßnahmen minimiert werden. Beeinträchtigungen des Lang
wieser Sees durch die Beibehaltungsalternative sind nicht zu besorgen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass allein die Antragstrasse im Innen
stadtbereich Besorgnispotentiale im Hinblick auf das Grundwasser auf
weist. Die Beibehaltungsalternative erweist sich dem gegenüber inso-

. weit als ungünstiger, als sie das Wasserschutzgebiet der Trinkwasser
. gewinnungsanlage Esslingen-Weil betrifft und das Wasserschutzgebiet 
· der Trinkwassergewinnungsanlage Denkendorf auf einer längeren Stre

cke durchfährt als die Antragstrasse. Die mögliche Betroffenheit des 
Langweiser Sees durch die Antragstrasse ist dem gegenüber eher ge
ring zu gewichten. Insgesamt dürften beide Alternativen ähnliche Betrof
fenheiten des Schutzguts Wasser auslösen (zum Mineralwasser, s. u. 
3.3.5). 

2.3.2.5 Luft, Klima 
Bei der Variante LEAN der Beibehaltungsalternative werden sich die 
klimatischen Verhältnisse im Innenstadtbereich von Stuttgart kaum än
dern. Bei der Variante Umkehr hingegen, die eine großflächige Bebau
ung des Gleisvorfeldes vorsieht, werden klimatologische Auswirkungen 
z.B. auf die Luftleitbahn ebenso wenig zu vermeiden sein, wie bei der 
städtebaulichen Entwicklung, auf die hin die Antragstrasse angelegt ist. 

In beiden Fällen ist es aber Aufgabe der Bauleitplanung der Landes
hauptstadt Stuttgart, diese städtebauliche Entwicklung klimatologisch 
verträglich zu gestalten. Die fachplanungsrechtlichen Vorhaben schaffen 
hierfür jeweils nur die Voraussetzung. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 25 



Projekt Stuttgart 21 , PFA 1.2 
Anlage 15.1A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

Die von der Landeshauptstadt Stuttgart auf der Grundlage der An
tragstrasse von der von ihr ermöglichten städtebaulichen Entwicklung 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass diese städtebauliche Ent
wicklung verträglich realisierbar ist. 

Soweit Bahnstrecken im Tunnel geführt werden, sind sie im Hinblick auf 
die Schutzgüter Luft und Klima neutral. 

Auch im Bereich Filder ist zwischen den beiden Alternativen kein rele
vanter Unterschied erkennbar, da beide den Raum zwischen Flughafen 
und Wendlingen mit einer überwiegend oberirdisch geführten Eisen
bahnstrecke belegen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass klimatolo
gische Auswirkungen, die mit dem Neckartalbahnhof verbunden sind, 
lediglich bei der Beibehaltungsaltemative zwingend sind. Der Neckartal
bahnhof ist bei der Antragstrasse lediglich optional vorgesehen. 

Unterstellt man zu Gunsten der Beibehaltungsaltemative eine städte
bauliche Konzeption, wie sie der Vorhabenträger sich zum Ziel gesetzt 
hat, so dürften die von dem Fachplanungsvorhaben ausgehenden klima
tologischen Auswirkungen in beiden Fällen von ähnlicher Qualität sein. 
Die Antragstrasse ist zwar im weiteren Umfang auf eine Hochbebauung 
auf dem Areal der jetzigen Gleisanlagen hin angelegt, sieht aber gleich
zeitig auch eine Parkerweiterung vor. Lediglich die Variante LEAN dürfte 
im Hinblick auf klimatologische Auswirkungen neutral sein. 

Die von Befürwortern der Variante Umkehr geäußerte Befürchtung, dass 
die Frischluftströme aus Richtung Kaltental durch einen querliegenden 
Bahnhof im Bereich des Schloßgartens behindert werden könnten, trifft 
auf das Konzept der Antragstrasse nicht zu, da der unterirdische Durch
gangsbahnhof nur zu einer geringfügige_n Geländeerhöhung im Mittleren 
Schloßgarten führt, die auf die Frischluftströmung keine Auswirkungen 
h& 

Die Unterschiede im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Luft und Klima sind daher nach Auffassung des Vorhabenträgers gering
fügig, so dass anhand dieses Kriteriums eine Vorzugsentscheidung 
nicht getroffen werden kann. 

2.3.2.6 Landschafts-/Stadtbild 
Die Antragstrasse wirkt nachhaltig auf das Stadtbild der Landeshaupt
stadt Stuttgart ein. Sie sieht nicht nur die Entfernung der Bahnbetriebs
anlagen im Gleisvorfeld vor, sondern setzt auch den Abriss des Nord
und Südflügels des Bonatz-Gebäudes sowie den Abriss des Gebäudes 
der ehemaligen Bundesbahndirektion an der Heilbronner Straße voraus. 
Außerdem wird der Mittlere Schloßgarten aufgrund der unterirdischen 
Querung mit Bahnbetriebsanlagen auf einer Länge von 200 m und mit 
einer Breite von 80 m derart verändert, dass eine Erhebung entsteht. 

Positiv ist allerdings zu vermerken, dass es der Antragstrasse gelingt, 
die trennende Wirkung der Gleisanlagen im Stadtbereich von Stuttgart 
zu beseitigen. Auf diese Weise kann insbesondere die so genannte 
,.Parkkante", die heute eine deutliche Zäsur darstellt, zu einem schonen
den Übergang zwischen den neuen Stadtquartieren und dem Mittleren 
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und Unteren Schloßgarten fortentwickelt werden. 

Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Parks auf der Teilfläche B vor
gesehen. 

Bei der Beibehaltungsalternative bleibt zwar der Kopfbahnhof mit dem 
sich daran anschließenden Gleisvorfeld konzeptionell, wenn auch in ver
änderter Gestalt, erhalten. Gleichwohl wird das Stadtbild aufgrund der 
insbesondere von der Variante Umkehr vorgesehenen verlängerten 
Überdachung des Gleisvorfeldes und seiner Überbauung erheblich ver
ändert. Auch die Beibehaltungsaltemative stört das Ensemble des Bo
natz-Gebäudes, wenn auch die Eingriffe in die Gebäudesubstanz weni
g.er weit reichen als bei der Antragstrasse. Das markante Gebäude der 
ehemaligen Bundesbahndirektion an der Heilbronner Straße wird nicht 
betroffen. Auch die Veränderung zwischen dem Turm des Bonatz
Gebäudes und der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie entfällt. 

Allerdings führt die Beibehaltungsaltemative - insbesondere in Form der 
Variante Umkehr - im Bereich des Mittleren Schloßgartens eher zu einer 
Betonung und Verstärkung der Trennwirkung zum Park hin. Die Variante 
Umkehr sieht überdies eine geringfügige Verschiebung der Cannstatter 
Straße vor, so dass auf diese Weise in den Mittleren Schloßgarten ein
gegriffen wird. 

Bei beiden Alternativen werden im Rahmen der Querung des Neckars in 
Richtung Bad Cannstatt Änderungen des Stadtbildes auftreten; dabei 
sieht die Beibehaltungsalternative eine Erweiterung der bestehenden 
Neckarbrücke, die Antragstrasse hingegen einen Neubau vor. Beim Fil
deraufstieg quert die Beibehaltungsalternative den Neckar bei Hedelfin
gen durch ein neues Bauwerk, dessen Tunnelportal und Voreinschnitt 
einen regionalen Grünzug in Anspruch nehmen. Die von der Beibehal
tungsaltemative konzeptionell vorgesehene Verlängerung der S-Bahn 
Bemhausen zwischen Bemhausen und Neuhausen berührt eine Grün
zäsur, einen regionalen Grünzug und ein Landschaftsschutzgebiet. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild hat auch die bei der Beibehal
tungsaltemative konzeptionell zwingende Errichtung des Neckartal
bahnhofs bei Wendlingen. Beide Alternativen sehen durch den Bau der 
Rohrer Kurve die Beeinträchtigung eines regionalen Grünzugs und eines 
Landschaftsschutzgebiets im Bereich südlich von Rohr und Dürrlewang 
vor. Beide Alternativen verursachen weiter Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch die notwendige Neckarquerung bei Wendlin
gen. 

Die Auswirkungen der von der Antragstrasse vorgesehenen Flughafen
anbindung auf den Naturraum sind stärker als die von der Beibehal
tungsaltemative verursachten. Die Beeinträchtigungen erfolgen insoweit 
allerdings im Bündelungsbereich mit der BAB 8, so dass es hinsichtlich 
dieser unvermeidbaren Eingriffe zu einer Konzentration mit anderen lnf
rastruktureinrichtungen im vorbelasteten Bereich kommt. 

Der Vorhabenträger hat nicht verkannt, dass die Antragstrasse im 
Stadtbereich von Stuttgart zu nachhaltigen Veränderungen des Stadtbil
des führt, welche die Beibehaltungsalternative überwiegend vermeiden 
kann. Allerdings bietet die Antragstrasse in viel stärkerem Maße die 
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Möglichkeit zu einer städtebaulich ansprechenden, durch technische 
Bauwerke unbelasteten Entwicklung. Die Beibehaltung der Gleisanlagen 
nimmt der Beibehaltungsaltemative diese Möglichkeit weitgehend. Die 
von der Variante Umkehr vorgesehene Bebauung oberhalb des Gleis
vorfeldes bleibt notwendig in ihrer Qualität und dem Entwicklungspoten
tial, das die Antragstrasse schafft, zurück. 

Der Schienenweg trennt dort nach wie vor die nördlich und südlich da
von liegenden Stadtquartiere und Parkanlagen. 

Der Vorhabenträger sieht daher im Hinblick auf das Kriterium Stadt
/Landschaftsbild im Rahmen der Altemativenentscheidung keinen ein-
deutigen Vorteil einer der Alternativen. 

2.3.2.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Die Antragstrasse kommt im Innenstadtbereich von Stuttgart nicht ohne 
erhebliche Eingriffe in Kulturgüter aus. So wird in das Denkmalensemble 
des Hauptbahnhofs mit seinem Gleisvorfeld nachhaltig eingegriffen, in
dem das Gleisvorfeld beseitigt und insbesondere der Nord- und Südflü
gel des Bonatz-Gebäudes abgerissen werden. Außerdem wird das e
benfalls denkmalgeschützte ehemalige Gebäude der Bundesbahndirek
tion an der Heilbronner Straße aus bautechnischen Gründen entfernt. 

Da auch das Gleisvorfeld unter dem Gesichtspunkt des technischen 
Denkmals rechtlichen Schutz genießt, kommt quch die Beibehaltungsal
temative nicht völlig ohne Eingriffe in Kulturgüter aus, weil sie dessen 
tief greifende Umgestaltung vorsieht. Außerdem wird die Ensemblewir
kung des Bonatz-Gebäudes durch die vorgesehenen Maßnahmen (Ü
berbauung des Gleisvorfeldes, Öffnung auf der Südseite etc.) ebenfalls 
im Mitleidenschaft gezogen. Dabei verkennt der Vorhabenträger nicht, 
dass die Eingriffswirkungen hinter denen der Antragstrasse deutlich zu
rückbleiben. Das Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion an der 
Heilbronner Straße wird von der Beibehaltungsaltemative nicht betrof
fen. 

Insoweit erweist sich die Beibehaltungsaltemative unter dem Gesichts
punkt der Kulturgüter eindeutig als die schonendere. Sie bleibt in dem 
Maße in ihren Eingriffswirkungen hinter der Antragstrasse zurück, wie 
dies bei einer konservierenden Konzeption gegenüber einer auf Neuges
taltung ausgerichteten notwendigerweise der Fall ist. 

2.3.2.8 Wechselwirkungen 
Bei der Altemativenentscheidung hat der Vorhabenträger berücksichtigt, 
dass das Gesamtsystem Umwelt nicht nur durch die isolierte Beeinträch
tigung einzelner Schutzgüter, sondern auch durch das verschiedenge
staltige Zusammenwirken von Beeinträchtigungen betroffen ist. 

Deutlich wird die Wechselbezüglichkeit von Umweltauswirkungen bei 
der Betrachtung der Eingriffe in das Gleisvorfeld, die in unterschiedlicher 
Form bei beiden Alternativen auftreten. Der teilweise oder vollständige 
Abbau des Gleisvorfeldes führt dazu, dass dessen Aufheizeffekt vermin
dert wird bzw. wegfällt. Dies ist im Hinblick auf das Schutzgut Mensch 
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2.3.2.9 

und auch im Hinblick auf das Schutzgut Klima eher positiv zu bewerten, 
während andererseits unter den Bedingungen dieser Erwärmung ent
standene Flora und Fauna die Habitatgrundlagen verlieren. 

Eingriffe in die naturräumlichen Gegebenheiten des Mittleren Schloßgar
tens beeinträchtigen nicht nur Flora und Fauna sowie das Schutzgut 
Boden, sondern wirken sich auch auf die Erholungsfunktion des Parks 
nachteilig aus, die andererseits aber durch die vorgesehene Parkerwei
terung bei der Antragstrasse gefördert wird. Negative Folgen der von 
den bestehenden Bahnanlagen ausgehenden Schallbelastung in der In
nenstadt werden durch die Antragstrasse weitestgehend beseitigt. Dies 
ist allerdings nur durch bauzeitbedingte Eingriffe in das Schutzgut Was
·ser sowie andere Umweltbelange möglich, so dass sich ein positiver Ef
fekt auf das Schutzgut Mensch hier als negativer Effekt auf andere 
Schutzgüter darstellt. 

Die wechselbezüglichen Auswirkungen der einzelnen Beeinträchtigun
gen der Umweltbelange lassen sich sowohl bei der Antragstrasse als 
auch bei der Beibehaltungsaltemative, soweit sie unvermeidbar sind, 
durch geeignete Maßnahmen naturschutzrechtlicher Kompensation auf 
ein vertretbares Maß zurückführen. 

Mineralwasser 
Der Vorhabenträger hat der Frage nach der Betroffenheit der Heil- und 
Mineralwasservorkommen in Stuttgart, insbesondere in Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg, hervorgehobene Bedeutung zugemessen. Jede 
Alternative muss dem Ziel genügen, den Schutz des europaweit zweit
größten Heil- und Mineralwasservorkommens zu gewährleisten. 

Besorgnispotentiale im Hinblick auf dieses Heil- und Mineralwasservor
kommen löst hier vor allem die Antragstrasse aus, deren Baumaßnah
men im engeren Zustrombereich der Heil- und Mineralquellen von Stutt
gart-Bad Cannstatt und -Berg liegen. 

Zu Eingriffen in das Mineralwasser führende geologische Schichten 
kommt es dabei jedoch nicht. Allerdings werden die das Mineralwasser 
schützenden geologischen Schichten berührt. 

Einfluss auf das Druckniveau des Heil- und Mineralwassers hat dabei 
vor allem die Verlegung des Dükers Nesenbach sowie die Errichtung 
des Bahnhoftroges sowie der Gleise in Richtung Filder in offener Bau
weise. Der Unterschnitt des Druckniveaus ist dabei auf Höhe der Willy
Brandt-Straße am stärksten. Zum Bahnhof hin ist demgegenüber ein 
Anstieg zu verzeichnen. Der sensibelste Bereich liegt im Bereich des 
Schloßgartens. 

Im Hinblick auf den Düker Nesenbach kann durch bauliche Vorkehrun
gen ausgeschlossen werden, dass hiervon dauerhafte Beeinträchtigun
gen ausgehen. Im Übrigen sind die durch das Vorhaben ausgelösten 
Besorgnispotentiale bauzeitbedingt. So kann es bauzeitbedingt zu ei
nem Rückgang der Schüttung für die Quelle Berg um 1,5 1 pro Sekunde 
kommen. Dieser Rückgang liegt allerdings deutlich innerhalb der natürli
chen Schwankungsbreiten. Um Störungen der Mineralwasserbalance zu 
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vermeiden, hat der Vorhabenträger eine Trassenführung in ge
ringstmöglicher Tieflage und eine Bauausführung in kleinen Abschnitten 
vorgesehen. 

Das Tunnelbauwerk zur Unterquerung der Wolframstraße (S-Bahn) ist 
deshalb unproblematisch, weil der Vorhabenträger hier die Gradiente 
deutlich angehoben hat. Dies war notwendig, weil die geologische For
mation so beschaffen ist, dass die mineralwasserführenden Schichten 
im Bereich der Wolframstraße am höchsten liegen. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass umfangreiche Erkundungsbohrungen 
ergeben haben, dass dauerhafte Beeinträchtigungen des Mineralwas
servorkommens mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
können 1 . Die Gewährleistung des Schutzes des Heil- und Mineralwas
sers erfordert dabei während der Bauzeit einen nicht geringen Beherr
schungsaufwand. 

Die Beibehaltungsaltemative löst im Hinblick auf das Heil- und Mineral
wasservorkommen deutlich geringere Besorgnispotentiale aus als die 
Antragstrasse. Da diese Alternative aber die Errichtung eines fünften 
und sechsten Gleises in Richtung Bad Cannstatt vorsieht, das aus der 
S-Bahn-Röhre abzweigt, wird im Bereich des Unteren Schloßgartens 
das Druckniveau des Heil- und Mineralwasser ebenfalls unterschnitten. 
Die bauzeitbedingten Besorgnispotentiale können allerdings auch in 
diesem Fall durch bautechnische Vorkehrungen minimiert werden. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beibehaltungsalte"rnative eine tief 
greifende Umgestaltung des Gleisvorfeldes einschließlich des so ge
nannten Tunnelgebirges bedingt. Dies löst Tiefbaumaßnahmen in Tal
längsrichtung aus. Die geologische Struktur des Talkess.els führt dazu, 
dass Tiefbaumaßnahmen in die Längsrichtung grundsät_zlich ein höhe
res Besorgnispotential aufweisen als Tiefbaumaßnahmen in Talquerrich
tung. Hinzu kommt, dass die für den Schutz des Mineralwassers be
deutsamen geologischen Schichtungsverhältnisse im Bereich der Wolf
ramstraße am kritischsten zu beurteilen sind. In diesem Bereich sind bei 
der Beibehaltungsalternative Tiefbaumaßnahmen unvermeidlich. 

Im Übrigen sind die für das Mineral- und Heilwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sensibeln Bereiche durch die Beibe
haltungsalternative nicht betroffen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beide Alternativen im Hinblick 
auf das Heil- und Mineralwasservorkommen Besorgnispotentiale auslö
sen. Diese sind bei der Beibehaltungsalternative deutlich geringer als 
bei der Antragstrasse. Demgemäß ist bei der Verwirklichung der Beibe
haltungsalternative ein deutlich geringerer Beherrschungsaufwand wäh
rend der Bauzeit erforderlich. 

,, -

igi-Niedermeyer-lnstitute (1 999): Geologische, hydrogeologische, geotechnische und wasserwirtschaftli
che Stellungnahme zum Planfeststellungsabschnitt 1 . 1 ,  Talquerung mit Hauptbahnhof - Teil 3: Wasser
wirtschaft; Festheim, Stuttgart. 
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Die Antragstrasse erweist sich mithin im Hinblick auf das Heil- und Mine
ralwasservorkommen als weniger günstig. Die durch sie ausgelösten 
nicht unerheblichen Besorgnispotentiale sind aber, wie durch umfang
reiche Untersuchungen belegt wurde, bautechnisch beherrschbar. 

2.3.2.1 0 Übersicht über die Bewertung der Umweltbelange 

LEAN I Umkehr Antraastrasse 
Umweltbelange 

- Mensch neutral günstig 
- Tiere und Pflanzen günstig weniger günstig 
- Boden günstig neutral 
- Wasser neutral neutral 
- Luft Klima neutral neutral 
- Landschafts- neutral neutral /Stadtbild 
- Kultur- und sonstige Sach- neutral weniger günstig aüter 
- Wechselwirkunaen neutral neutral - Wasser (Mineralwasser) neutral weniger günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe „ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder 
rechtlich ausgeschlossen ist.) 

Betrachtet man ausschließlich die in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu betrachtenden Kriterien, zeigt sich, dass die vom Vorhabenträger ver
folgte Antragstrasse in verschiedenen Umweltbelangen hinter ihrer Al
ternative zurückbleibt. Dies ergibt sich schon aufgrund der Tatsache, 
dass es sich bei der Variante LEAN/Umkehr als der Beibehaltungsalter
native um ein .konservierendes Konzept" handelt, bei dem naturgemäß 
die Eingriffswirkungen hinter der auf Umgestaltung und Neubau ausge
richteten Konzeption der Antragstrasse zurückbleiben muss. Gleichwohl 
ist die Beibehaltungsaltemative unter Berücksichtigung des Kriteriums 
Umweltauswirkungen nicht so einzuschätzen, dass es ihr gelänge, die 
Vorzugswürdigkeit der Antragsalternative zu überwinden. 

Die Beibehaltungsaltemative erweist sich jedoch im Bezug auf das 
Schutzgut Mensch insoweit als gegenüber der Antragstrasse als 
nachteilig, als sie Schall- und Erschütterungsbelastungen, die derzeit 
von den Bahnanlagen im Stuttgarter Talkessel ausgehen, nicht zu besei
tigen vermag. Hier bringt die Antragstrasse eine eindeutige Entlastung, 
indem sie die Bahnbetriebsanlagen künftig unterirdisch führt. Die durch 
die Tunnelbauwerke ausgelöste Zunahme von Erschütterungswirkungen 
in einzelnen Bereichen vermag dieses positive Ergebnis nicht zu beein
trächtigen, weil sie technisch minimiert werden kann. 

Schließlich erlaubt allein die Antragstrasse das Freimachen großer zu
sammenhängender Flächen im Stuttgarter Talkessel und damit die Auf
hebung der derzeit bestehende, städtebaulich unbefriedigende Trenn
wirkung der Gleisanlagen und eine auch von der topographischen Ges-
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taltung her schonende Verbindung der alten und neuen Stadtquartiere 
untereinander sowie der Wohnbebauung mit den Parkanlagen. Dies 
führt zu einer Aufwertung der Erholungsfunktion der Parkanlagen. 

Die aufgezeigten Nachteile sind mit Ausnahme der Beeinträchtigung der 
Tiere und Pflanzen nicht dauerhaft und können durch entsprechende 
landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer
den. Die Betroffenheit des Schutzgutes Heil- und Mineralwasser ist auf 
die Bauzeit beschränkt und kann aufgrund des vorgestellten Baukon
zepts so beherrscht werden, dass der Nachteil des Eingriffs insgesamt 
als gering betrachtet werden kann. Aus Sicht der Belange der Umwelt, 
wie sie insbesondere im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ange
sprochen sind, ergibt sich kein Nachteil, der nicht kompensierbar oder 
beherrschbar wäre, so dass die Altemativenentscheidung des Vorha
benträgers für die Antragstrasse keine umweltrelevanten Bedenken aus
löst. 
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3 Untersuchungsrahmen und Untersu
chungsmethod ik 

3.1 Inhalt und Ablauf der UVS 

Der Ablauf der Erstellung der UVS gliedert sich in Anlehnung an 
SCHEMEL (1985 und 1987), BUNGE (1988), SUMMERER (1988) und 
BAADER et al. (1988) im Wesentlichen in die folgenden Schritte (vgl. 
Schema der Abbildung 3/1): 

(1) Festsetzung des Untersuchungsrahmens (Scoping) 

(2) Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung der Umwelt 

(3) Analyse und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens 

(4) Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompen
sation 

(5) Beschreibung der erheblichen Auswirkungen und Konfliktschwer
punkte 

In einem ersten Schritt wurde im Scoping-Verfahren im Vorfeld der Er
stellung der UVS der Untersuchungsrahmen festgelegt. 
Hierauf aufbauend wird in der UVS die Umwelt auf Ebene der Schutzgü
ter gemäß § 2 UVPG (Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
ihre Wechselwirkungen) zunächst hinsichtlich ihrer Ausprägung, Qualität 
und Empfindlichkeit erfasst, beschrieben und bewertet (Bestandserfas
sung, -beschreibung und -bewertung). 
Der nächste Schritt ist die Analyse und Beschreibung der Auswir
kungen des Vorhabens auf die Umwelt im Hinblick auf Lage, Umfang 
und Ausmaß sowie Dauer der Auswirkungen. 
Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Vermeidung und Minde
rung von Umweltbeeinträchtigungen sowie zur Kompensation aufge
zeigt und abschließend im Sinne einer zusammenfassenden Bewertung 
gemäß § 6 Absatz (3) Nr. 4 UVPG die erheblichen Auswirkungen und 
Konfliktschwerpunkte dargestellt. 
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Abb. 3/1: Ablaufschema der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) im Planfeststellungsverfahren 
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3.2 Scoping 

3;3 

Im Rahmen des Scoping wird der Untersuchungsrahmen und das Ar
beitsprogramm, das die fachlichen Inhalte und die räumliche Abgren
zung der Untersuchungen absteckt, festgelegt. Der Untersuchungsrah
men orientiert sich generell an der Art und Größe des Vorhabens, der In
tensität und Reichweite der zu erwartenden Wirkungen sowie an den 
räumlichen und standörtlichen Gegebenheiten. Während die Untersu
chungen zur Umweltverträglichkeit auf die Ebene der Raumordnung 
stärker raum- und alternativbezogen waren, sind sie auf der Ebene der 
Planfeststellung stärker wirkungsbezogen, was durch eine detail lierte 
und konkretisierte Technische Planung im Maßstab 1 : 1.000 ermöglicht 
wird. 

Die DBProjekt GmbH Projekt Stuttgart 21 hat im November 1997 im Auf
trag der DB AG gemäß § 5 UVPG den Vorschlag zum Untersuchungs
rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung im Planfeststellungsverfahren 
(Scoping-Papier) vorgelegt. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) als zu
ständige Behörde hat die vom Projekt Stuttgart 21 betroffenen Träger öf
fentlicher Belange am Scoping-Verfahren beteiligt. Die Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und sind in den Untersu
chungsrahmen eingeflossen, soweit sie für die Planfeststellung von Be
deutung sind. Das EBA hat die DBProjekt GmbH Stuttgart 21 mit 
Schreiben vom Februar 1998 über den voraussichtlichen Untersu
chungsraum i.S. § 5 UVPG zur Planfeststellung unterrichtet. 

Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der zur Bearbeitung festgelegte Untersuchungsraum umfasst einen Be
reich von ca. 1.000 m beiderseits der geplanten Trassenführung. Er ist 
jedoch nicht starr und einheitlich gewählt, sondern entsprechend der ört
lichen Verhältnisse und der Reichweite zu erwartender Projektwirkungen 
flexibel abgrenzt. 

Als Kriterien für die Abgrenzung dienen u.a. 

- Sichtbeziehungen 
- Schallimmissionen 
- Funktionale Aspekte 
- Reichweite der Wirkungen 
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3.4 Methodische Grundlagen der Bestandserfas
sung, -beschreibung und -bewertung 

Schutzgut Menschen 

Im Schutzgut Menschen, das i.w. den Aspekt Wohn- und Arbeitsumfeld 
umfasst, wird die Struktur aller projektnahen Siedlungsflächen hinsicht
lich der Flächenwidmungen/Nutzungsarten und deren Empfindlichkeiten 
gegenüber den zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Projektwirkungen ermittelt. Diese umfassen Schall, Erschütterungen so
wie elektrische und magnetische Felder. Die Ergebnisse der gesonder
ten Schall- und Erschütterungstechnischen U ntersuchungen werden in 
die UVS eingearbeitet (vgl. Anlagen 16, 17 der Planfeststellungsunterla
gen). Aussagen zur Bestandssituation beruhen im Wesentlichen auf der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung bzw. der Schall- und Erschütte
rungstechnischen Untersuchung zum Raumordnungsverfahren und auf 
dem Schallimmissionsplan für den öffentlichen Straßen- und Schienen
verkehr im Zusammenhang mit der Planung "Stuttgart 21". 

Die Bestandserfassung der niederfrequenten elektrischen und magneti
schen Felder beinhaltet Bahnoberleitungen der Fern- und S-Bahn mit 
der Frequenz 16 2/3 Hz (s. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterla
gen). 

folgende Aspekte werden untersucht: 

- Lage zu Wohngebieten, Krankenhäusern, Schulen oder ähnlichen 
Einrichtungen, 

- Emission von niederfrequenten elektrischen und magnetischen Fel
dern. 

Die wesentlichen Grundlagen der UVS für die Bewertungen des 
Schutzgutes Menschen sind: 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren, 

- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung, 

- Ergebnisse der Schalltechnischen und Erschütterungstechnischen 
Untersuchungen (vgl. Anlagen 16, 17 der Planfeststellungsunterla
gen), 

- Ergebnisse des Erläuterungsberichtes zu elektrischen und magneti
schen Feldern (vgl. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterlagen), 

- Technische Planung mit aktuellem Bebauungszustand sowie 

- Bebauungs- und Flächennutzungspläne. 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen, Boden, Klima, Luft und Landschaft 

Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Klima, Luft und Landschaft 
werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (s. Anlage 18 der Plan
feststellungsunterlagen) ausführlich behandelt; zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird daher bezüglich der Beschreibung der Methodik 
auf den LBP verwiesen. 

Schutzgut Wasser 

Wasser ist die Grundlage des Lebens für den Menschen sowie für die 
Flora und Fauna. Das Wasser steht durch vielfältige Wechselwirkungen 
in enger Beziehung zu Klima, Relief, Boden und Vegetation, so dass der 
ökologische Aspekt im Wasserhaushalt zum Tragen kommt. 

Im Schutzgut Wasser werden folgende Funktionsräume unterschieden: 

a) Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

Beim Funktionsraum Oberflächengewässer und deren Retentions
räume werden als maßgebende Kriterien für deren Bedeutung der Aus
bauzustand des Oberflächengewässers (naturnah bis naturfern) und die 
Gewässergüte (Güteklassen) gemäß Gewässergütekarten und damit 
seine gewässerökologische Funktion herangezogen. Ferner wird die Re-

. tentionsfunktion und damit die Bedeutung für die im Retentionsraum be
findlichen bzw. anstehenden Böden, Flora und Fauna (Altarme, Stillwas
ser für Auffüllungen und künstliche Verbaue) generell betrachtet. 

· b) Grundwasservorkommen 

Beim Grundwasservorkommen steht das in der Natur vorkommende 
Grundwasserdargebot und dessen Bedeutung im Naturhaushalt im Vor
dergrund. Dessen Bedeutung wird bestimmt vom Umfang des Vorkom
mens (= Ergiebigkeit), der Empfindlichkeit sowie dessen Seltenheit 
(bzw. Einmaligkeit) in der Natur. Der Umfang des Vorkommens wird de
finiert durch die Grundwasserneubildungsrate sowie durch die Grund
wasserdynamik und -höffigkeit. 

Die Empfindlichkeit eines Grundwasservorkommens wird definiert durch 
die Mächtigkeit und Ausbildung der Grundwasserüberdeckung, d.h. der 
den Grundwasserleiter überlagernden Deckschichten sowie anhand der 
Beschaffenheit bzw. Typs des Grundwasserleiters (Reinigungswirkung 
des Untergrundes). 

c) Genutztes Grundwasser 

Beim genutzten Grundwasser steht die wasserwirtschaftliche Nutzung 
des vorhandenen Grundwasservorkommens im Vordergrund. Seine nut
zungsbezogene Bedeutung wird bestimmt durch die Art der Nutzung 
(Trink- und Brauchwasser bzw. Mineralwassernutzung) und durch die 
Bedeutung der Wassergewinnungsanlage in Form der wasserrechtlich 
genehmigten Entnahmemengen bzw. aktuellen Fördermengen definiert. 
Hinzu kommt der Schutzgebietsstatus und die Ersetzbarkeit der Was-
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sergewinnungsanlage, wobei als Maß für die Ersetzbarkeit einer Was
sergewinnungsanlage erschließbare Grundwasserreserven in Höhe der 
Fördermenge bzw. die Möglichkeit einer Fremdwasserversorgung des 
Versorgungsgebietes herangezogen werden. Nicht berücksichtigt wird 
hierbei die hydrochemische Vorbelastung des genutzten Grundwasser
vorkommens, die insgesamt eine Beeinträchtigung der wasserwirtschaft
lichen Nutzung darstellt und u.U. zur Stillegung einer Wassergewin
nungsanlage führt. 

d) Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und Berg 

Beim Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cann
statt und -Berg ist sowohl die Mineralwassernutzung und -förderung 
durch die öffentlich und privaten Wasserfassungen als auch die balneo
logische Nutzung von Bedeutung. Als wertbestimmende Kriterien gelten 
die überregionale Bedeutung und Einmaligkeit sowie die daraus resultie
rende fehlende Ersetzbarkeit der Mineral- und Heilquellen. Der Funkti
onsraum des Mineral- und Heilwasservorkommens von Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg umfasst die Schichtabfolgen des Oberen Muschel
kalk, des Letten- und Gipskeupers sowie die Schichtabfolgen des Schilf
sandsteins im engeren Zustrombereich der Mineral- und Heilquellen. 
Dieser engere Zustrombereich ist im Wesentlichen durch die Innen- und 
die Außenzone des im Entv11,1rf abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes 
von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg gekennzeichnet. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden folgende Aspekte 
untersucht: 

- Kulturgüter, d.h. Objekte mit Bedeutung für das kulturelle Erbe, 

- Land- und Forstwirtschaft sowie 

- sonstige Sachgüter. 

Zu den Kulturgütern zählen nach § 2 und 12 (bzw. 28) DSchG denk
malgeschützte bauliche Anlagen, Grünanlagen und Wasseranlagen, 
nach § 19 DSchG geschützte bauliche Gesamtanlagen, Denkmale der 
Vor- und Frühgeschichte und des Mittelalters sowie die nach städtischer 
Satzung als "Städtebauliche Gesamtanlagen" festgesetzte Stadtgebiete. 
Die nach § 12 DSchG geschützten Kulturdenkmale genießen einen zu
sätzlichen Schutz durch Eintrag in das Denkmalbuch und gemäß § 15 
durch den Schutz der Umgebung bzw. ihres Wirkungsraumes. Aufgrund 
ihrer historischen und überörtlichen Bedeutung wird bei ihnen nicht nur 
die eigentliche Anlage sondern auch das Erscheinungsbild auf das Um
feld geschützt, das durch das Vorhaben beeinflusst werden kann. 

Der hohe Schutzanspruch für Kulturgüter ergibt sich aus ihrer besonde
ren kulturhistorischen Bedeutung. Als historische Zeugnisse der Ge
schichte sind sie als einzigartig zu betrachten und somit unersetzlich. 
Deshalb besitzen die bekannten Objekte im Untersuchungsraum gene-

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 

-

38 



- )  

Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

rell einen sehr hohen Wert. 

Die Flächen land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen werden nach 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Eignung für die aktuelle/ vor
gesehene Nutzung bewertet. 

Bei den sonstigen Sachgütern werden die gegenüber elektrischen und 
magnetischen Feldern empfindliche Nutzungen und Nutzungsansprüche 
erfasst. Hierzu zählen z.B. medizinische Einrichtungen, Forschungs
und Entwicklungseinrichtungen. Die hier eingesetzten Geräte, insbe
sondere Monitore mit Kathodenstrahlröhre, medizinische Diagnosegerä
te oder elektronische Steuerungsanlagen können u.U. durch magneti
sche Felder beeinflusst werden. 

Felgende wesentliche Grundlagen werden herangezogen: 

a) Kulturgüter 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren 
- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung 
- Denkmallisten 
- Beschreibungen und Kartenmaterial des Landesdenkmalamtes Ba-

den-Württemberg 

b) Land-und Forstwirtschaft 

- Untersuchungen und Ergebnisse zum Raumordnungsverfahren 
- Maßgaben der Raumordnerischen Beurteilung 
- Reichsbodenschätzung 
- Bodenbestandsaufnahme und Bewertung der Bodenfunktionen vom 

Geologischen Landesamt Baden-Württemberg 

c) sonstige Sachgüter 

- Ergebnisse des Erläuterungsberichtes zu elektrischen und magneti
schen Feldern (vgl. Anlage 22.1 der Planfeststellungsunterlagen) 

- Erhebungen bezüglich empfindlicher Geräte und Nutzungen auf Ba
sis der Technischen Planung und vorhandener Karten 
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3.5 Methodische Grundlagen der Analyse und Be
schreibung der Auswirkungen 

3.5.1 Wirkungen des Vorhabens 

Im Rahmen der Analyse der Auswirkungen eines Vorhabens sind zu
nächst die Wirkungen des Vorhabens zu betrachten, die zu negativen 
oder positiven Veränderungen der Umwelt (Auswirkungen) führen kön
nen. 

Die von einer ABS/NBS ausgehenden Wirkungen können in unter
schiedlicher Weise die Schutzgüter der Umwelt beeinflussen. Es ist 
hierbei zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu un
terscheiden. Zu nennen sind z.B. der Flächenbedarf, Emissionen von 
Schall oder Schadstoffen, Trennwirkungen oder die Ab- und Umleitung 
von Wasser. 

Die generell möglichen Wirkungen des Vorhabens werden im einzelnen 
und ausführlich im LBP (Anlage 18 der Planfeststellungsunterlagen) 
dargestellt. 

3.5.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Ziel der UVS ist die Analyse und Prognose sowie die Beschreibung der 
Auswirkungen des Vorhabens und die Abschätzu.ng der Beeinträchti
gungen der Umwelt. 

Grundlagen sind hierbei die Bestandssituation und die vom Vorhaben 
ausgehenden Wirkungen. Aus Art, Intensität, Dauer und Reichweite der 
Wirkungen sowie den projektspezifischen Empfindlichkeiten der Schutz
güter und der ortsspezifischen Gegebenheiten leitet sich der Umfang der 
Auswirkungen und der Beeinträchtigungen ab. Dieser Schritt erfolgt in 
der UVS, wie im Scoping festgelegt, mittels einer fachlich verbal be
gründeten Betrachtung, was einer im Planfeststellungsverfahren erfor
derlichen, stärker wirkungs- und objektbezogenen Betrachtungsweise 
angemessener ist als formalisierte Wirkungsanalysen mit durchgängig 
quantitativen Angaben. 

Die Auswirkungen auf die Umwelt werden schutzgutbezogen und ge
trennt nach baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Aus
wirkungen dargestellt. 
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3.6 Allgemeine Vorbemerkungen 
nahmen zur Vermeidung und 
wie zur Kompensation 

zu den Maß
Minderung so-

Aufbauend auf den Ergebnissen der Analyse der Auswirkungen werden 
gemäß § 6 Absatz 3 Nr. 3 UVPG Maßnahmen, mit denen erhebliche 
Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder soweit mög
lich ausgeglichen sowie bei nicht ausgleichbaren aber vorrangigen Ein
griffen ersetzt werden können, aufgezeigt. 

Die nach naturschutzrechtlichen Regelungen bestehenden Verpflichtun
gen des Verursachers, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (§ 8 Abs. 2 
BNatSchG) werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleit
planes (s. Anlage 18 der Planfeststellungsunterlagen) behandelt. 

Ebenso enthält der Landschaftspflegerische Begleitplan eine detaillierte 
Maßnahmenplanung, die im Trassennahbereich Schutz- und Gestal
tungsmaßnahmen konzipiert, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
minimieren und die Trasse in die Landschaft einzubinden. Des Weiteren 
werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt, um die unver
meidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt zu kompensieren, wobei die 
durch das Vorhaben beeinträchtigten Wert- und Funktionselemente 
möglichst gleichwertig und in räumlichem Zusammenhang wieder her
gestellt werden sollen. 

3. 7 Allgemeine Vorbemerkungen zur Beschrei
bung der erheblichen Auswirkungen und Kon
fliktschwerpunkte 

Im Sinne des § 6 Absatz 3 Nr. 4 UVPG werden die ermittelten Auswir
kungen abschließend einer schutzgutbezogenen Wertung unterzogen 
und die erheblichen Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte hervorge
hoben. Ob es sich bei bestimmten Auswirkungen um Konfliktschwer
punkte handelt, hängt hierbei nicht nur vom Ausmaß der Auswirkung ab, 
sondern auch von den Eigenschaften und Qualitäten der Umweltpoten
ziale. 
Konfliktschwerpunkte sind immer dann zu erwarten, wenn hochwertige 
und schützenswerte Bestände in großem Umfang betroffen und in ihrer 
Funktion beeinträchtigt werden und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung keinen ausreichenden Schutz gewährleisten. 
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Für die einzelnen Schutzgüter werden die Auswirkungen des Vorhabens 
im Wesentlichen anhand der folgenden Kriterien als erheblich bzw. als 
Konfliktschwerpunkt gewertet: 

Schutzgut Menschen 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut 
Menschen ergeben sich bei einer Überschreitung der Grenzwerte für 
niederfrequente elektrische und magnetische Felder gern. 26. B lmSchV 
sowie bei einer Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte gern. 16 
B lmSchV und AW Baulärm für Geräuschimmissionen trotz verhältnis-
mäßiger Schallschutzmaßnahmen. 

Eine erhebliche Auswirkung ist des Weiteren auch dann gegeben, wenn 
die Verkehrslärmerhöhung durch das Vorhaben zu einer Gesamtbelas
tung führt, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt1 l . 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte ergeben sich durch 
die Zerstörung oder dauerhafte Beeinträchtigung hochwertiger Biotop
flächen und Tierlebensräumen, von Schutzgebieten oder unter Schutz 
stehender Biotopflächen und von Biotopflächen mit langer Entwick
lungszeit (Wälder, alte Gehölze, Moore) sowie durch großflächige Beein
trächtigung von Biotopflächen und Tierlebensräumen mittlerer Qualität. 

Schutzgut Boden 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte stellen beim 
Schutzgut Boden dar: Überbauung, Versiegelung oder vollständiger Ab
trag von Böden mit hohen bis sehr hohen Werten bei den Funktionen 
Filter und Puffer für Schadstoffe, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
und Standort für natürliche Vegetation. 

1 > Die Verkehrslärmerhöhung, die durch den Bau oder durch die wesentliche Änderung eines 
Verkehrsweges entsteht, darf einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, U. v. 
21 .03 . 1 996 - 4 C 9.95) zufolge zu keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsgefähr
dung darstellt. Ein Schwellenwert, ab dem mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden 
muß, wurde juristisch jedoch nicht festgelegt. In einem weiteren Urteil (BVerwG, U. v. 
23.04 . 1 997 - 1 1  A 1 7/96) werden allerdings die Auswirkungen verschiedener Außen- sowie In
nenpegel diskutiert. Es wird festgestellt, daß ein Außenpegel von 70/60 dB(A) für den Tag- bzw. 
für den Nachtzeitraum zwar kritisch betrachtet werden muß, jedoch noch keine Gesundheitsge
fährdung darstellt. Erst ab einem Schwellenwert von 72 dB(A) für den Außenlärmpegel sei juris
tischer Handlungsbedarf gegeben. Weiterhin wird ausgeführt, daß der Innenraumpegel der für 
den Gesundheitsaspekt entscheidende ist. Durch umfangreiche Schlafuntersuchungen ist fest
gestellt worden, daß bei Maximalpegeln oberhalb von 40 dB(A) und einem äquivalenten Dauer
schallpegel von 35 dB(A) ein ungestörter Nachtschlaf noch möglich ist. Die Werte sollen jedoch 
nicht überschritten werden . Dies bedeutet allerdings nicht, daß beim Überschreiten dieser Werte 
notwendig mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muß. 
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Schutzgut Wasser 

Bei den Oberflächengewässern sind Verkleinerungen von Retentions
räumen, dauerhafte Verlegungen oder Einleitungen sowie unmittelbare 
Veränderungen (z.B. Sohl- und Uferverbauungen) von gewässerökolo
gisch bedeutsamen Gewässern als erhebliche Auswirkungen und Kon
fliktschwerpunkte einzustufen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte stellen beim 
Grundwasser dauerhafte Veränderungen (z.B. Absenkungen, Ableitun
gen, Aufstau) sowie bauzeitliche Veränderungen bei überregional be
deutenden Grundwasservorkommen dar. 

Beim genutzten Grundwasser sind alle Auswirkungen, die eine dauer
hafte Beeinträchtigung (z.B. teilweise oder vollständig Auflassung) der 
genutzten Grundwasservorkommen bzw. Trinkwassergewinnungsanla
gen verursachen, als erheblich und als Konfliktschwerpunkt zu bezeich
nen. 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Mineral- und Heilwasser
vorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sind alle Beein
trächtigungen dieser Vorkommen als Konfliktschwerpunkt zu bewerten. 

Schutzgüter Klima und Luft 

Als erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut 
Klima werden eine großräumige Versiegelung natürlicher Oberflächen 
und Veränderungen des Reliefs bzw. der Rauhigkeit mit einhergehender 
Störung der Belüftung bzw. Versorgung klimatisch belasteter Bereiche 
mit Frisch- und Kaltluft gewertet. Beim Schutzgut Luft wird die Über
schreitung lufthygienischer Konzentrations-, Prüf- oder Grenzwerte als 
Kriterium herangezogen. 

Schutzgut Landschaft 

Alle dauerhaften Veränderungen oder der Verlust von landschafts-, 
stadt- oder ortsbildprägenden Strukturen, Gebäuden oder Gebieten (ins
besondere Landschaftsschutzgebiete) sowie alle Auswirkungen, die zu 
dauerhaften Beeinträchtigungen von Gebieten mit hoher Bedeutung für 
die Erholung führen, sind als erhebliche Auswirkungen und Konflikt
schwerpunkt zu werten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte beim Schutzgut Kul
tur- und sonstige Sachgüter ergeben sich bei einer Zerstörung oder ähn
lich schwerwiegenden Beeinträchtigung von Bau- und Bodendenkmalen 
und kulturell oder historisch bedeutsamen Einrichtungen oder Anlagen, 
durch Überbauung bzw. Beeinträchtigung forst- und landwirtschaftlicher 
Nutzfläche in größerem Umfang sowie bei einer dauerhaften Störung 
empfindlicher Geräte oder Nutzungen durch elektrische oder magneti-
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sehe Felder. 

3.8 Allgemeine Vorbemerkungen zu den Wech
selwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter sind Ausschnitte aus dem vom Menschen 
beeinflussten Naturhaushalt. Zwischen den einzelnen Komponenten des 
Naturhaushaltes bestehen vielfältige Wechselbeziehungen und Abhän
gigkeiten (Stoff- und Energieflüsse, Regelkreise, u.a.). So beeinflussen 
sich z.B. Klima und Vegetationsbedeckung gegenseitig, ebenso Was
serhaushalt und Vegetation oder Boden und Bewuchs. Die Pflanzende
cke wiederum stellt die Existenzgrundlage für die Tierwelt dar. 
Das Wohn- und Arbeitsumfeld des Menschen wirkt sich z.B. durch ver
stärkte Aufheizung auf das Klima aus und wird andererseits selbst durch 
das Geländeklima (z.B. Frischluftbahnen) beeinflusst. 

Aufgrund der Komplexität der ökologischen und funktionalen Zusam
menhänge lassen sich umfassende und quantitative Aussagen über die 
Wirkungspfade und das künftige Verhalten von Ökosystemen nur in 
Ausnahmefällen treffen. 

Da jedes Schutzgut eine elementare Aufgabe im Gesamtökosystem er
füllt und so für dessen Erhalt notwendig ist, stehen alle Schutzgüter 
gleichwertig nebeneinander und kein Schutzgut kann ein anderes er
setzen. Unabhängig von der Bestands-, Wirkungs- und Konfliktanalyse 
für die einzelnen Schutzgüter ist dennoch eine· schutzgutübergreifende 
Gesamtschau und eine zumindest qualitative Beschreibung der wesent
lichen Wechselwirkungen erforderlich, wobei Risiken für Funktionen im 
Naturhaushalt und für die Schutz- und Nutzungsansprüche des Men
schen mit zu betrachten sind. 

Durch synergistische Effekte zwischen den Schutzgütern können Eingrif
fe verstärkt werden, aber ebenso können Entlastungen resultieren. 
Maßnahmen, die zur Vermeidung oder Minderung von Beeinträchtigun
gen in bestimmten Schutzgütern führen, können in anderen Schutzgü
tern genau das Gegenteil bewirken. Schallschutzwände z.B. vermindern 
die Schallimmissionen, wirken aber u.U. störend für das Orts- und Land
schaftsbild. Gleiches kann bei Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen auf
treten. So führen landschaftspflegerische Maßnahmen u.U. zu Verlusten 
bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Als Grundlage für eine objektive Abwägung im Zuge der Umweltverträg
lichkeitsprüfung und Genehmigung werden neben den schutzgutbezo
genen Darstellungen abschließend (siehe Kap. 7.8) auch die wesentli
chen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die sich im Zu
sammenhang mit den Auswirkungen und den Maßnahmen zur Vermei
dung und Minderung sowie zur Kompensation ergeben, dargestellt, so
weit sie nicht in den Kapiteln zu den jeweiligen Schutzgütern aufgezeigt 
werden. 
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Wechselwirkungen zwischen und innerhalb der Schutzgüter, die bereits 
vor der Realisierung des Vorhabens bestehen, prägen neben einer Viel
zahl anderer Faktoren und neben den vorhandenen Vorbelastungen den 
Ist-Zustand der Umwelt und werden dementsprechend im Rahmen der 
schutzgutbezogenen Darstellungen mit erfasst. 
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4 Beschreibung des Untersuchungs
raumes 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (HUTTENLOCHER 
und DONGUS 1967) liegt der Untersuchungsraum in den Naturräumen 
der Stuttgarter Bucht (105) und Filder (106). 

Die Stuttgarter Bucht (105) ist eine Traufbucht mit relativ hohen Schilf
sandsteinrücken, die sich in tiefe und enge, z.T: kesselförmige Aus
raumzonen des Neckar und seiner Zuflüsse (z.B. Nesenbach) mit je
weils eigener Ausprägung gliedert. 

Klimatisch ist die Stuttgarter Bucht der wärmste und trockenste Teil des 
Neckarbeckens. Die mittleren Jahresniederschläge betragen ca. 660 
mm und die mittlere Jahrestemperatur ca. 9°C. 

Der zentrale Teil der Stuttgarter Bucht und gleichzeitig für den Untersu
chungsraum relevant ist die Nesenbachbucht (105.2), ein kesselförmiger 
Ausraum des Nesenbaches und seiner Zuflüsse im Gipskeuper. Der 
zwei bis drei Kilometer breite, geschützte, zentrale Kessel birgt den 
neuzeitlichen Stadtkern und die Altstadt von Stuttgart. Die Aue des Ne
senbachtales (ca. 227 - 240 m ü. NN) ist mit Ausnahme des Mittelalterli
chen Stadtkerns und des Komplexes Neues Schloß bis Staatstheater 
unverbaut und birgt den Schloßgarten sowie dessen Verbindungsstück 
zum Rosensteinpark. An der westlichen Talflanke liegen Hauptbahnhof, 
Königstraße und Neustadt des 19. Jahrhunder:ts, an der östlichen der 
Bereich Neckarstraße. Darüber steigen in ei.nzelnen Terrassen die 
Flachhänge des Keupersockels an (Stuttgart-Ostheim, Prag, Stuttgart
West). 

Die südlich der Nesenbachbucht gelegenen Stuttgart-Ostheimer Rand
höhen (105.4) bilden den Übergang zwischen der Stuttgarter Bucht und 
der sich südlich anschließenden Filderplatte. Sie wird von den Stuben
sandsteinplatten gebildet, die einen 1 bis 5 km breiten südlichen Rand
saum der Stuttgarter Bucht aufbauen. Die Stuttgart-Ostheimer Randhö
hen sind zum großen Teil bewaldet (Eichen-Hainbuchen-Wald mit zahl
reichen Kiefern). 

Der Naturraum Filder (1 06) im weiteren Sinne umfasst das im Fil
dergraben weit nach NW auf die Keuperhöhen aufgreifende Lias
Albvorland im Plochinger Neckarknie. Die Einheit gliedert sich in die im 
Neckarknie liegende Filder im engeren Sinne (Schönbuchfilder, das Ne
ckartal von Nürtingen - Esslingen und in die Schurwaldfilder. 

Die Innere Fildermulde (106.12) ist ein durch Bachtäler an sich geglie
dertes flachwelliges Hügelland. Die zentrale Mulde der Filderplatte setzt 
sich aus zwei Teilmulden, der Körsch- und der Sulzbachmulde, zusam
men. Die Täler beginnen als flache Dellen in den Liaskalken. Die mittle
ren Talabschnitte bilden ebenfalls flache Mulden mit welligen Rutsch
hängen in den Knollenmergeln und schmalen, verriedelten Schottersoh-
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len. Die innere Fildermulde mit ihren tiefgründig entwickelten Filder
lehmböden ist der agrarische Gunstraum der Filder. Die völlige Entwal
dung ist zweifellos eine Folge dieser Verhältnisse 

Zwischen der Inneren Fildermulde und den Stuttgart-Ostheimer Rand
höhen liegt der Nördliche Fildersattel (1 06.1 3) ,  der eine stark bewalde
te Aufwölbung am Nordrand der Filder bildet. Seit 1955 wurde dieser 
Bereich zunehmend von neuen Wohnvierteln Stuttgarts überbaut. 

Klimatisch gesehen sind die Filder aufgrund der Höhenlage mit einer 
Jahresmitteltemperatur von ca. 8,5 °C und Jahresniederschlägen von 
650 bis 700 mm etwas kühler und feuchter, als die Stuttgarter Bucht. 
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5 Varianten im Planfeststel lungsab
schnitt 1 .2 und deren Beurtei lung 
aus Umwelts icht 

5.1 Varianten zur Streckenführung 

Die Streckenführung im Regionalbereich Filder, d.h. vom neuen Haupt
bahnhof zur Anbindung des Flughafens ist alternativ in Form einer Ne
benschlusslösung, bei der der Flughafen über eine Stichstrecke bzw. 
Schleife an die Neubaustrecke angebunden wird, oder in Form einer 
Durchgangslösung, bei der die NBS direkt durch einen Flughafenbahn
hof geführt wird, möglich (s. Anlage 1, Teil II der Planfeststellungsunter
lagen). 

Die Nebenschlusslösung sieht die Unterfahrung der Universität Hohen
heim und eine Querung des Körschtales vor, während die Durchgangs
lösung weiter westlich im Bereich B 27, BAB - Anschlussstelle Deger
loch (Echterdinger Ei) zur BAB A 8 verläuft (s. Anlage 1, Teil II der Plan
feststellungsunterlagen). 

Die Durchgangslösung vermeidet Beeinträchtigungen des Körschtales 
und des angrenzenden NSG Häslachwald, des Weiteren ergeben sich 
im Vergleich zur Nebenschlusslösung aufgrund der Entfernung zu 
Wohnbebauungen Vorteile im Hinblick auf Schallbelastungen. 

Der Vorhabensträger hat sich in Anlehnung an die Empfehlung der 
Raumordnerischen Beurteilung (RP Stuttgart 1997) für die Durchgangs
lösung D 4 entschieden. 

5.2 Varianten zu Zwischenangriffen 

Für die zur Herstellung des Tunnels zwischen km 0+432 bis km 9+900 
notwendigen Zwischenangriffe wurden jeweils mehrere mögliche Stand
orte untersucht. 

Der erste Zwisshenangriffsp�mkt wird im Übergang vem unausgelaugten 
zum ausgelaugten Gipskeuper vorgesehen. Bezüglich Eier Lage Eies 
Portals Eies zum Z.Nisshenangriff fQhrenelen Stellens wurelen elie felgen 
Elen Varianten untersucht ( s. Anlage 13.1 Eier Planfeststellungsunterla 
� 

.Jahnstraße, 
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agnnenbe�straP..e , 

Brücke Wernt:laldenklinge, 

�faffeld, 

TWa BrQcke, 

�Jeue Weinsteige und 

Sillensuct:I. 

Aus Gesamtsict:lt ergab sich a1:1fgrunEI Eies ausreichenden Flächenange 
bgtes (landwirtschaftliche N1:1ti!flächen) 1:1nd der direkten Anbindung an 
die Mittlere FilderstraP..e der Zwischenangriffsp1:1nkt Sillenbuch (s. Anlage 
13.1 der Planfeststell1:1ngsunterlagen). 

Aus Umv.ieltsicht sind z1:1m Schutz der angrenzenden Wet:lnbeba1:1ung 
lärmschuti!maP..nahmen errorderlieh sgVÄe SehutzmaP..nahmen z1:1m er 
halt der besgnelers wertvgllen Gehelzstrukturen (§ 24 a Bigtgpe) an Eier 
Zufahrt verzusehen. 

Bezüglich Eier Lage Eies zi.•.ieiten Zwischenangriffspunktes wurElen fel 
gende Varianten 1:1ntersucht (s . Anlage 13.1 der Planfeststellungsunter 
lagen): 

Bereist:I estlist:I MerseEles Benz VeFWalt1:1ng 1:1nEI 

Weidacl=ltal. 

Der im Bereieh VV�idachtal an der EpplestraP..e gelegenen Variante wird 
rur den Zwischenangriffsp1:1nk-t 2 der Vgrz1:1g gegeben, da Elie Variante 
als lärmseh1:1tztechnisch unbedenklich gilt 1:1nd eine gQnstigere Zu 
gangsmeglichkeit z1:1r epplestraP..e vgrliegt. Z1:1r Vermeidung der Beein 
trächtig1,mg nahegelegener BigtgpstNkt1:1ren (atre1:1gbst 1:1nd fe1:1chtwie 
sen) sind MaP..nahmen zu e�reifen. Sg Wl:lrde im Rahmen der Plan1:1n 
gen z1:1r Planfeststelhmg die Lage des Pgrtals des Z1:1gangsstgllens gp 
timiert, 1:1m Eingriffe in die nach § 24 a besenders geschQti!ten Feucht 
>niesen zu vermeiden. 

Nach weiteren eingehenden Prüfungen (dargestellt in Anlage 13. 1. An
hang) unter Einbeziehung eines Altemativstandortes im Bereich Sigma
ringer Straße ergab sich. dass dieser Altemativstandort einige wesentli
che Vorteile gegenüber den bisher Untersuchten hat. Diese sind vor al
lem die Einsparung eines der beiden Zwischenangriffe und somit die 
Verminderung der Eingriffsfläche. Des weiteren wird durch die gute Ver
kehrsanbindung ein schneller Abtransport der Ausbruchmassen über ein 
leistungsfähiges Straßennetz gewährleistet. Dadurch kann eine unnötige 
Belastung der umliegenden Gemeinden durch den Baustellenverkehr 
vermieden werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist der Standort e
benfalls zu bevorzugen. da hier fast ausschließlich intensiv landwirt
schaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen werden. Nur im Be
reich der Böschungen der B 27 werden Gehölze (Wertstufe 2-3) gerodet 
werden müssen. Insgesamt ergibt sich aber durch die verringerte Ein-
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griffsf/äche eine positive Bewertung des nun gewählten Zwischenan
griffspunktes. 
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6 Darstel lung des Vorhabens im Plan
feststel lungsabschnitt 1 .2 

Der Planfeststellungsabschnitt 1.2 umfasst den Fildertunnel der zwei
gleisigen NBS Richtung Ulm von Bau-km 0,4+32 bis Bau-km 9,9+00 und 
den anschließenden offenen Einschnitt bis Bau-km 10.0+30 sowie einen 
Teil der Anlagen für die zweigleisige Strecke Richtung Wangen von Bau
km 0,4+32 bis Bau-km 1, 1 +55. 

Vom Übergangsbereich PFA 1.1 zum PFA 1.2 bis zur Verzweigung in 
Richtung Ober-/Untertürkheim sind zwei zweigleisige Tunnel geplant. 

Im Anschluss an die beiden zweigleisigen Tunnel wird für jedes Gleis 
der beiden zweigleisigen Strecken ein eingleisiger Tunnel vorgesehen. 
Durch die räumliche Überlagerung der Strecken Richtung Wangen und 
Ulm werden die beiden Äste in und aus Richtung Wangen teilweise mit 
der NBS planfestgestellt. Die Grenze zum PFA 1.6 befindet sich in etwa 
auf Höhe der Fraasstraße. 

Richtung Fildem enden die beiden eingleisigen Tunnelröhren bei Bau
km 9, 9+00. Bis Bau-km 10,0+30 verläuft die Strecke im Einschnitt, wo
bei zwischen Bau-km.9,9+00 und 10,0+200 ein Trogbauwerk erforder
lich ist. 

Um den Fildertunnel im Rahmen des Zeitplanes für das Gesamtprojekt 
realisieren zu können,· .wird v.1erElen zur Beschleunigung des Tunnelbaus 
ein Zwischenangriff von der Sigmaringer Straße aus Zwischenangriffs 
tl.mnel eei Silleneuch ·unEI im WeiElachtal vorgesehen. Diese Zwischen 
angriffe existieren Der Zwischenangriff existiert nur bauzeitlich und wef
aeR-Wird nach Beendigung der Bauzeit wieder rückgebaut. Für die Ab
wicklung der Gesamtbaumaßnahme wird von einem Zeitrahmen von ca. 
7 Jahren ausgegangen. 

Im Bereich des Hauptbahnhofes am Rande des Wagenburgtunnels und 
am Südportal des Fildertunnels zwischen dem Voreinschnitt des Tun
nels und der BAB A 8 sind Rettungsplätze vorgesehen. 

In einem Zeitraum von ca. 5 Jahren werden im PFA 1.2 rd. � 1.95 Mio. 
m8 an Aushub- und Ausbruchsmassen gefördert, wobei ca. 0, 6� Mio. m3 

über die Baulogistikfläche C2 umgeschlagen und ca. 4;4 1.3 Mio. m3 

über das übergeordnete Straßenverkehrsnetz abtransportiert werden. 
Der anfallende Erdmassenbedarf im PFA 1.2 von ca. 0,24 Mio. m8 wird 
über die anfallenden Aushub- und Ausbruchsmassen gedeckt, soweit 
diese hierfür geeignet sind. Ein Teil der Gesteine des ausgelaugten 
Gipskeupers sowie des unteren Schwarzjuras können auch als Roh
stoffmaterial für grobkeramische Produkte einer höherwertigen Verwer
tung zugeführt werden (s. Anlage 21.1 der Planfeststellungsunterlagen). 

Es ist vorgesehen, die anfallenden und nicht im Projekt verwertbaren 
Aushub- und Ausbruchmassen - soweit technisch möglich und wirt-
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schaftlich sinnvoll - einer höherwertigen Verwertung zuzuführen, u.a. 
zur Rekultivierung und Sanierung im mitteldeutschen Braunkohlerevier 
(z.B. Tagebaurestloch Lochau). Ein Transport über die Schiene ist dabei 
möglich. 

Die verbleibenden Aushub- und Ausbruchsmassen werden nach derzei
tigem Kenntnisstand an folgende Standorte verbracht und verwertet: 

- Rekultivierung und Verfüllung des Tagebaurestloches Lochau in 
Sachsen-Anhalt (Kapazität ca. 15 Mio m3>, 

- Wiederverfüllung eines Bergwerkes in Bad Friedrichshall-Kochendorf 
(Kapazität ca. 10 Mio m3). 

- Zwischenlagerung in den Deponien Weißer Stein und Blumentobel im 
Landkreis Esslingen (Kapazität ca. 4 Mio m3) ,  

- Ablagerung in den Deponien Froschgraben und Burghof im Landkreis 
Ludwigsburg (Kapazität ca. 4 ,3 Mio m3) ,  
Rekultivierung der Rückstandshalde des ehemaligen Kalibergwerks
geländes Friedrichshall-Sehnde im Raum Hannover (Kapazität ca. 10 
Mio m3) ,  

- Deponierung in der Untertagedeponie Heilbronn (Kapazität ca. 9 Mio 
m3). 

Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Bau
maßnahmen im PFA 1.2 auch schadstoffbelasteter Aushub (z.B. Mine
ralöl, Kohlenwasserstoffe etc.) anfällt. Diese Massen werden dann auf . 
einem entsprechend ausgelegten, den gesetzlichen Anforderungen ge
nügenden Zwischenlager gelagert und beprobt. Nach Vorliegen der De
klarationsanalysen wird der am besten geeignete und umweltverträg
lichste Entsorgungsweg und Standort gewählt (siehe Anlage 21.1 der · . 
Planfeststellungsunterlagen). Materialien, die nicht mit einem vertretba- · 
ren Aufwand behandelt und gereinigt werden können, werden einer für · 
die jeweilige Belastung genehmigten Deponie zugeführt. 
Die Kapazitäten und Genehmigungen an den verschiedenen Standorten 
für den Einbau des anfallenden Aushubs/Ausbruch liegen vor. Die dorti
ge Verwertung des überschüssigen Aushub- und Ausbruchmaterials aus 
dem PFA 1.2 verursacht keine weiteren oder neuen Umweltauswirkun
gen. Es wird jeweils nur für den Einbau genehmigtes Material einge
bracht und die vorhandenen Kapazitäten an den oben genannten 
Standorten sind entsprechend groß. Ein zusätzlicher Grunderwerb an 
den Standorten ist daher nicht erforderlich. 
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7 Schutzgutbezogene Darstel lung des 
Bestandes, der Auswirkungen und 
der Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung sowie zur Kompensation 

7.1 Schutzgut Menschen · 

7.1 .1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

7.1 .2 

Das Untersuchungsgebiet im Bereich des künftigen Fildertunnels ist vor 
allem durch Wohnnutzung sowie in geringerem Umfang durch gemisch
te und gewerbliche Nutzung geprägt. Neben den genannten Wohnnut
zungen ist als sensible Nutzung z.B. die Neckar-Realschule in der In
nenstadt von Stuttgart zu nennen. Im gesamten Bereich ergibt sich eine 
Verkehrslärmbelastung in erster Linie aus dem innerstädtischen Stra
ßenverkehr. In den Bereichen Degerloch, Möhringen, Fasanenhof und 
Echterdingen besteht zudem eine starke Lärmbelastung aus dem Stra
ßenverkehr der B 27 und der BAB A 8, wobei der Emissionsmittelungs
pegel der BAB A 8 im Bereich der AS Stuttgart-Degerloch bei 80,5 bzw. 
81,4 dB(A) am Tag und bei 75,5 bzw. 76,5 dB(A) in der Nacht beträgt. 
Der Emissionsmittelungspegel der B 27 beträgt in diesem Bereich etwa 
77,8 dB(A) am Tag und 70,4 dB(A) in der Nacht. 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.2 ist keine wesentliche Vorbelastung 
durch elektrische und magnetische Felder der Frequenz 16 2/3 Hz vor
handen, da es sich um eine Neubaustrecke handelt. Stromführende An
lagen der Frequenz O Hz (z.B. Stadtbahnen) oder 50 Hz (allgemeine 
Stromversorgung) spielen für die vorliegende Fragestellung eine unter
geordnete Rolle und werden nicht betrachtet. 

Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ergeben sich Geräuschemissionen aus dem 
Baubetrieb im Umfeld der Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Haupt
bahnhof Süd, im Umfeld der Z.Nisshenangriffsp�mkte aillenl:nrnh und 
Weidashtal des Zwischenangriffspunktes Siqmarinqer Straße sowie im 
Bereich der offenen Streckenführung im Trog südlich des Fasanenhofs. 
Aufgrund der großen Entfernung der Bebauung 21:1 den jeweiligen Bau 
stellenbereishen sind Auswirkungen auf benashbarte Bewohner in den 
Bereishen Weidashtal und fasanenhof nisht zu eP.varten. Im Bereish 
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des Zwischenangriffspunktes Sillenbuch wird es zu schalltechnisch reis 
vanten Emissignen k.gmmen ,  sg dass infQlge des Betriebes der Baustel 
leneinrichtungsfläche und der Baulggistik.fläche die lmmisignsrichtwerte 
der A\OJ Baulärm für die nahegelegene \!\JQhnbebauung nur mit 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden können (siehe Kap. 7.1.3). Er
hebliche Geräuschbelastungen sind während der Bauzeit im Umfeld der 
Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd zu erwarten. 
Die Anforderungen der AW Baulärm, die den Schutz betroffener An
wohner vor Baulärm aus dem Baubetrieb benennt, können in diesem 
Bereich nicht oder nur mit unverhältnismäßigen bzw. passiven Schutz
maßnahmen erfüllt werden. 

Im Bereich der Baufläche des ZA Sigmaringer Straße treten während 
des Beurteilungszeitraums nachts i. d. R. großflächig Immissionswertun
terschreitungen bzw. -überschreitungen < 5 dB(A) auf, so dass hieraus 
keine Schallschutzmaßnahmen folgen. Eine Ausnahme bildet hierbei 
das Wohngebiet im Bereich Sigmaringer Straße / Bruno-Jacoby-Weg. 
Hier ergeben sich nachts lmmissionsrichtwertüberschreitungen von bis 
zu 7 dB(A). Daraus ergibt sich jedoch keine Notwendigkeit von Scha/1-
schutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder -wällen, da in 
Höhe dieser Wohnhäuser von einer hohen Vorbelastung aus Straßen
verkehrsgeräuschen der B 27 und der Sigmaringer Straße auszugehen 
ist, so dass die Schallimmissionen aus dem Baubetrieb des ZA Sigma
ringer Straße, durch diese überdeckt werden (vgl. Anlage 16.2  A der 
Planfestste//ungsunterlagen). 

In weiteren Bereichen ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen 
durch Baugeräusche im Wohn- und Arbeitsumfeld zu rechnen. 

Ebenso sind Erschütterungsbelastungen von Menschen, Gebäuden und 
betriebstechnischen Anlagen aus dem Baubetrieb entsprechend den 
Anhaltswerten der DIN 4150 durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden 
bzw. zu minimieren, so dass bei Einhaltung der zutreffenden Anhalts
werte mit keinen Beeinträchtigungen durch Erschütterungen aus dem 
Baubetrieb im Wohn- und Arbeitsumfeld zu rechnen ist. Insbesondere 
können relevante Erschütterungseinwirkungen im PFA 1.2 ausschließ
lich bei der Durchführung von Sprengungen zum Tunnelvortrieb erfol
gen, die nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Ob, wann und wo 
möglicherweise Sprengungen erforderlich werden, kann derzeit nicht 
abgesehen werden. Falls Sprengungen erforderlich werden, wird durch 
Beweissicherungsmessungen und organisatorische Maßnahmen sicher
gestellt, dass erhebliche Belästigungen von Menschen in Gebäuden 
und/oder Einwirkungen auf bauliche Anlagen vermieden werden. 

Baubedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern, 
die zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit führen, sind 
durch den Bau des Fildertunnels, der Z•Nischenangriffe des Zwischen
angriffs und der Rettungszufahrten aufgrund des Auffahrkonzeptes mit 
der Spritzbetonmethode nicht zu erwarten. 
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7.1 .3 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern 
der Bahnoberleitungen, die zu einer Beeinträchtigung der menschlichen 
Gesundheit führen, sind nicht zu erwarten. 

Anlagebedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Feldern 
durch die Übergabestation der EVU bzw. durch die Kabeltrasse >1 kV 
zur Versorgung des Fildertunnels mit Mittelspannungsstrom, die zu einer 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit führen, sind nicht zu er
warten, da es hier nicht zu einem dauerhaften Aufenthalt von Menschen 
im Sinne der 26. BlmSchV kommt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Tunnelführung der NBS werden betriebsbedingte Schallaus
wirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld weitgehend vermieden. Im 
Bereich der oberirdischen Streckenführung in Traglage südlich von Fa
sanenhof ist der Abstand zur nächstgelegenen Bebauung so groß, dass 
Lärmbeeinträchtigungen im Wohn- und Arbeitsumfeld nicht auftreten. 
Die schalltechnischen Untersuchungen zur Ermittlung der Gesamtlärm
einwirkungen belegen, dass in keinem der betrachteten Untersuchungs
bereiche Außenlärmpegel entstehen, die zu einer Gesundheitsgefähr
dung führen. 

Belästigende Erschütterungseinwirkung aus dem Betrieb der Tunnel
strecke können sich in den Bereichen geringer Überdeckung ergeben. 

Betriebsbedingte Emissionen von elektrischen und magnetischen Fel
dern, die zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit füh
ren, sind nicht zu erwarten, da die Berechnungen unter der Annahme 
ungünstigster Betriebsbedingungen ergeben haben, dass die Grenzwer
te der 26. BlmSchV eingehalten werden (vgl. Anlage 22.1 der Planfest
stellungsunterlagen). 

An der Übergabestation im Bereich des Portals Filder sind Beeinträchti
gungen der menschlichen Gesundheit nicht zu erwarten, da es hier nicht 
zu einem dauerhaften Aufenthalt von Menschen im Sinne der 
26. BI mSchV kommt. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Konflikte im Wohn- und Arbeitsumfeld des Schutzgutes Menschen las
sen sich durch folgende Maßnahmen vermeiden: 

- Im BeFeioh Eles Zwisohenangriffspunktes Sillenbuoh wird östlioh Eler 
Baulegistikstra�e eine 4 m hehe uns oa. 400 m lange Lärmsohutz 
wand vorgesehen, se Elass in Eler angFenzenElen Wohnbebauung Elie 
lmmissiensriohtv10rte Eluroh Elie baubeElingten Geräuschimmissienen 
nioht Qbersohritten werden. Sollten im Bereich des Wohngebiets Siq-
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maringer Straße/Bruno-Jacoby-Weg Schallimmissionskonflikte wäh
rend der Bauausführung auftreten. so sind diese durch organisatori
sche Maßnahmen zu vermeiden (z. B. Einhausung lärmintensiver 
Aggregate. vgl. Anlage 16.2 A der Planfeststel/ungsunterlagen). 

- In den Bereichen geringer Tunnelüberdeckung wird durch das Verle
gen der Gleise auf Masse-Feder-Systeme erreicht, dass in der direkt 
über dem Tunnel gelegenen Bebauung keine belästigenden Immissi
onen (Erschütterungen, Luftschall) auftreten. Mit Hilfe dieser Masse
Feder-Systeme wird in den Bereichen geringer Überdeckung außer
dem erreicht, dass in den über den Tunnelröhren stehenden Gebäu
den keine Immissionen von sekundärem Luftschall auftreten, durch 
die die für die jeweiligen Raumnutzungen zutreffenden Richtwerte der 
24. BlmSchV für den Innenraumpegel (z.B. 30 dB für Schlafräume, 
40 dB für Wohnräume) überschritten werden könnten. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen elektri
scher oder magnetischer Felder auf die menschliche Gesund�eit sind im 
Bereich des Fildertunnels nicht erforderlich, da die Grenzwerte der 
26. BlmSchV eingehalten werden. An der Übergabestation im Bereich 
des Filderportals sind ebenfalls keine Maßnahmen erforderlich, da es 
hier nicht zu einem dauerhaften Aufenthalt von Menschen im Sinne der 
26. BlmSchV kommt. 

7.1 .4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Ein Konfliktschwerpunkt findet sich im Bereich der Bebauung im Umfeld 
der Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd. Hier kön
nen die Anforderungen der AW Baulärm weder durch verhältnismäßige 
aktive noch durch organisatorische Maßnahmen erfüllt werden, sondern 
nur durch passive Maßnahmen. 

Aufgrund der Nähe der Bebauung zu den Baugruben und zur BE-Fläche 
Rettungszufahrt ergeben sich in den benachbarten Gebäuden an der 
Willy-Brandt-Straße/Sängerstraße/Urbanstraße mehrjährige Geräusch
belastungen, die die Immissionsrichtwerte der AW Baulärm um etwa 10 
dB(A) überschreiten und durch verhältnismäßige aktive Schallschutz
maßnahmen nicht gemindert werden können. Insbesondere ist hiervon 
auch die Neckar-Realschule betroffen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte infolge von Schall- und Erschütterungsbe
lastungen sowie infolge elektrischer und magnetischer Felder sind im 
PFA 1.2 nicht zu erwarten. 
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7.2 

7.2.1 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Der Untersuchungsraum im Innenstadtbereich wird durch dichte Bebau
ung des Talkessels, in dem die Stuttgarter Kernstadt liegt, geprägt. In 
den flacheren Bereichen überwiegt im Untersuchungsraum eine verdich
tete Bebauung mit wenig Grünflächen. Eine Ausnahme bildet eine Grün
fläche am Rande des Wagenburgtunnels. In den Hangbereichen ist die 
Bebauung aufgelockert und der Biotopwert durch Gärten und öffentlich 
zugängliche Grünflächen erhöht (vgl. Anlage 18.2.1 der Planfeststel
lungsunterlagen). Westlich der Grenze des Planfeststellungsabschnittes 
liegt die Parkanlage des Schloßgartens. Die Parkanlagen des Oberen 
und Mittleren Schloßgartens sind in weiten Bereichen von strukturrei
chen Baumhecken und großflächigen Parkrasen mit Altbaumbestand 
geprägt. Aufgrund ihres Alters, ihrer Größe und ihrer direkten Verbin
dung zu den Grünflächen des Unteren Schloßgartens und des Ro
sensteinparkes stellen sie in ihrer Gesamtheit einen wertvollen Biotop
verbund dar. 

Die oberen Bereiche der Randhänge des Stuttgarter Talkessels sind im 
Untersuchungsraum mit einem.standortgerechten, ca. 80 bis 120 Jahre 
alten Buchen-Eichen-Mischwald bestockt. Insgesamt stellen die bewal
deten Randhänge mit ihren tief eingeschnittenen Klingen reich struktu
rierte, floristisch und faunistisch wertvolle Lebensräume dar, die jedoch 
stellenweise durch mehrere Straßen in ihrem Zusammenhang zerschnit
ten und einem starken Freizeitdruck ausgesetzt sind. 

Die Filder haben trotz dichter Besiedlung und zunehmender Bebauung 
teilweise ihren typischen Charakter behalten. Sie stellen sich als flach
welliges Hügelland dar, das von tief erodierten Bächen durchschnitten 
wird. 

Der Untersuchungsraum südlich von Degerloch ist einerseits durch eine 
dichte Bebauung bzw. intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen 
gekennzeichnet, andererseits sind einige wertvolle Biotopstrukturen so
wie reich strukturierte Landschaftsteile (Wald, Grünland, Gärten, Streu
obstgebiete) zwischen den Siedlungen erhalten geblieben. Mehrere Bä
che (Ramsbach, Tränkebach, Weidach, Körsch) queren den Untersu
chungsraum, die mit den angrenzenden Wiesenflächen und den gut ge
schichteten Ufergehölzen als Vernetzungsstrukturen dienen. Untersu
chungen zu tierischen Gewässerorganismen (Makrozoobenthos) und die 
Bestimmung der Gewässergüte gemäß DIN 38410 an Kleinhohenheimer 
Bach, Hattenbach und Weidach ergaben mäßige bis geringe Belastung 
(agl Ulm 2000) .  
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Beim Zwischenangriff Im Weidachtal liegen mittel- und geringwertige 
Wiesen sowie Ackerflächen. Zur Straße hin befindet sich Straßenbe
gleitgrün. Die Wiesen im nördlichen Zwischenangriffsbereich Bereich 
weisen Feuchtezeiger auf. Die Feuchtwiesen sind besonders geschützte 
Biotope gemäß § 24a NatSchG. 

Die Waldflächen haben eine wichtige Bedeutung für die Tierwelt. Die an 
das Körschtal angrenzenden Laubwaldbestände weisen mit ihrer gut 
ausgeprägten Kraut- und Strauchschicht stellenweise schluchtwaldarti
gen Charakter auf und sind großflächig als Naturschutzgebiet Weidach
und Zettachwald ausgewiesen (BN L 1993) (vgl. Anlage 15.2.1 ). Das 
NSG ist des Weiteren als FFH-Schutzgebiet gemeldet. 

Südlich von Fasanenhof schließt sich an das NSG Weidach- und Zet
tachwald das Landschaftsschutzgebiet Körschtal z. T. mit Grünland und 
Äckern an. Besonders wertvoll hinsichtlich der Biotopverbundfunktion ist 
hier der z. T. begradigte und z. T. naturnahe Bachlauf des Hattenbaches 
mit seinen begleitenden Gehölzstrukturen. 

Im Bereich des Zwischenangriff Sigmaringer Straße finden sich fast 
ausschließlich intensiv bewirtschaftete Acker- und Grünlandflächen. In 
den Randbereichen entlang der B 27 befinden sich einige Hecken und 
Gehölze die teils mit älteren Bäumen bestanden sind. 

Beim B.vlschenangriff äillenbuch sind Ackerflächen ygn wertYsllen Ge 
hel2.stNkturen umgeben. Oie Mecken2.bige sind nach § 24a als bessn 
ders geschtiti!.te 9istspe ausgew�esen (Ygl. Anlage 15.2.1). 

Gemäß den faunistischen Untersuchungen zum PFA 1.2 sind keine 
hochwertigen faunistischen Lebensräume vom Vorhaben direkt betrof
fen. Eine Brachfläche mit überdurchschnittlicher Bedeutung für Tagfalter 
im Bereich des B.11ischenangriffs Weidachtal wurde im Frühjahr 2001 re
kultiviert. 

7.2.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen im PFA 1.2 erfolgen insbesondere auf 
der Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich Wagenburgtunnel, an den 
Zwischenangriffen Weidachtal und Sillenbuch am Zwischenangriff Sig
maringer Straße sowie beim Portal Filder. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche Hbf-Süd am Wagenburgtunnel wird auf 
einer parkähnlichen Grünanlage mit z.T. dichtem Baumbestand ange
legt. Dabei müssen 1 1  Bäume entfernt werden, deren Stammumfänge 
größer als 80 cm sind und die somit durch die Baumschutzverordnung 
der Stadt Stuttgart geschützt sind (1 Bergahom, 8 Platanen und 2 Robi
nien). Soweit es der Bau eines Rettungsplatzes in diesem Bereich zu
lässt, wird die Fläche nach Sauende einschl. des nach Baumschutzver
ordnung geschützten Baumbestandes wiederhergestellt. 
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An Elen Zwischangriffspunk-ten Am Zwischenangriffspunkt werden Bau
stelleneinrichtungsflächen hergestellt, die Baustraßen, Gebäude und 
Zwischendeponien für Ausbruchmaterial umfassen. Am Zwischenangriff 
Sillenbuch Sigmaringer Straße werden größtenteils intensiv genutzte 
Ackerflächen und Grünland beansprucht. Sehr kleinflächig Kleinf/ächig 
werden aber auch Gehölze im Böschungsbereich der B 27 und eine 
Streuobstwiese im Bereich der geplanten Abfahrt von der B 27 über
baut.liegen gehölzreiche R1:1Eleral bzw. S1:1kzessionsfl1:1ren im Bereich 
Eier Bausstelleneinricht1:1ngsfläche. Indirekte bauzeitliche Funktionsbe
einträchtigungen ergeben sich durch Trennwirkungen und Verlärmung 
von angrenzenden Ackerflächen Gehölzbereichen. 

Am Zwischenangriff \/tJeiElachtal sind neben geringv.iertigen Biotopflä 
chen auch mittelwertige Streuobsf.:i.•Jiesen mit QberwiegenEI jungen Bäu 
men betroffen. Die nördlich angrenzende Hecke >NirEI infolge Eies Bau 
lärms in ihrer bebensraumfl:lnktion temporär als Vogellebensrablm beein 
trächtigt. 
Des 'Neiteren besteht für die angrenzenden feblchf.:i.•JiesenbestänEle, die 
besonders geschQtzte Biotope gemäß § 24 a �latSchG sind, ein kleines 
Risiko Eier indirekten Beeinträchtigung Elblrch bablzeitliche Staubeinträge. 
Eine unmittelbare Inanspruchnahme Eier Bestände findet nicht statt. e
benso ist eine indirekte Beeinträchtigblng durch bablzeitliche GNnElwas 
serabsenkblngen, die sich nblr ablf Elen blnmittelbaren Nahbereich Eies 
Zwischenangriffs erstrecken, nicht zu erwarten. 

Weitere baubedingte Beeinträchtigungen erfolgen am Portal Filder, wo 
der Tunnelabschnitt zwischen km 9,7+65 und 9,9+00 in offener Bauwei
se hergestellt wird. Ganz überwiegend werden intensiv genutzte Acker
flächen beansprucht. An der Planfeststellungsabschnittsgrenze sind 
auch mittelwertige Wiesen betroffen. Indirekte Auswirkungen auf diese 
Bestände aufgrund der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen sind 
bei den gegebenen Flurabständen von 3 bis 5 m nicht zu erwarten. Im 
Bereich des in offener Bauweise erstellten Tunnelabschnittes müssen 
zwei Hecken gerodet werden, die entlang eines Weges stehen. Die He
cken sind nach § 24 a des NatSchG von Baden-Württemberg besonders 
geschützte Biotope. Indirekte Funktionsbeeinträchtigungen erfolgen ins
besondere durch baubedingte Schallemissionen in den angrenzenden 
nicht direkt betroffenen Heckenteilen und in der nördlich angrenzenden 
Waldfläche, die einen wertvollen Vogellebensraum darstellt. 

Der Bau der Entwässerungsleitung zum Hattenbach erfolgt überwiegend 
im Bereich eines Weges. Die Einleitung in den Hattenbach ist in einem 
Bachabschnitt vorgesehen, der im Zuge einer Ersatzmaßnahme neu 
gestaltet wird. Die Beeinträchtigungen im Schutzgut Tiere und Pflanzen 
durch den Leitungsbau sind gering. 

Ausschließlich bauzeitlich betroffene Flächen können nach Bauende 
wieder hergestellt bzw. neu gestaltet werden. Dadurch werden die Be
einträchtigungen minimiert. Bei intensiv genutzten Ackerflächen mit sehr 
geringer Bedeutung im Schutzgut Tiere und Pflanzen sind keine Beein
trächtigungen zu erwarten. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen erfolgen auf der Grünfläche am Por
tal des Wagenburgtunnels, die während der Bauzeit als Baustellenein
richtungsfläche Hbf-Süd dient. Aufgrund der Anlage des Rettungsplatzes 
kann nach Bauende die parkähnliche Grünanlage nicht vollständig wie
derhergestellt werden. 
Durch das Vorhaben ergeben sich dauerhafte Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen am Portal Filder, wo der Voreinschnitt als Tragbauwerk 
ausgeführt wird. Am Portal Filder wird ein Rettungsplatz mit einer Zu
fahrtsrampe zu den Gleisen errichtet und ein Feldweg neu trassiert. Im 
an das Portal angrenzenden Tunnelabschnitt werden Schwallöffnungen 
zur Vermeidung von Druckwellen bis an die Erdoberfläche geführt. Hier
durch sind überwiegend intensiv genutzte Ackerflächen betroffen. An der 
Planfeststellungsgrenze werden kleinflächig mittelwertige Wiesenflächen 
überbaut. 

Die Projektwirkungen auf die Wasserführung des Hattenbaches (siehe 
Schutzgut Wasser) sind zu gering, um erhebliche Auswirkungen auf die 
Biotope entlang des Hattenbaches zu bewirken. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind durch das Vorhaben im PFA 1.2 
nur am Tunnelportal Filder zu erwarten. Aufgrund der engen Bündelung 
mit der BAB und der geringen Bedeutung der angrenzenden Flächen 
sind die betriebsbedingten Auswirkungen jedoch gering. 

7.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen 
werden detailliert im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt 
(vgl. Anlage 18 der Planfeststellungsunterlagen). 

Im Schutzgut Tiere und Pflanzen können Eingriffe in ökologisch hoch
wertige und sensible Flächen durch folgende Maßnahmen reduziert 
werden: 

- Optimierung der Breite von vorübergehend beanspruchten Flächen 
(Arbeitsstreifen) im Zuge der Bauausführung, 

- Schutzmaßnahmen (z.B. Bauzaun, Wässern der Baustraßen) zur 
Verhinderung von Staubeinträgen in die angrenzenden Ackerflächen 
am Zwischenangriff Sigmaringer Straße in die Fe1:101=ltvJiese im VV�i 
daot:ltal, 

- Bauzeitlicher Schutz von Gehölzbeständen, 

- Beseitigung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vögeln, 
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- Ökologische Bauaufsicht, 

- Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen. 

Zur Kompensation der durch Bau, Anlage und Betrieb der NBS verur
sachten Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen dienen folgende 
Maßnahmen: 

Ausgleichsmaßnahmen 

- Umwandlung von Acker in Grünland im Bereich des Hattenbaches 
am Portal Filder, 

Umwanefümg ,,en Acker in atreueestwiesen sei.\lie F°öraeNng una 
Entwicklung ven Feuchtv1iesen im Weiaachtal, 

- Anlage ven aukzessiensflächen una An,aflanzung ven Hecken am 
Zillischenangriff ailleneuch 

Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen reichen nicht aus, um den Kom
pensationsbedarf zu decken, so dass zusätzlich Ersatzmaßnahmen 
notwendig werden. 

Ersatzmaßnahmen 

- Umwandlung von Acker in Grünland zwischen NSG „Weidach- und 
Zettachwald" und Filderportal 

- Umwandlung von Acker in Grünland am Hattenbach 

- Umwandlung von Acker in Streuobstwiesen im Weidachta/ 

Die Konkretisierung der zur Kompensation der Eingriffe als notwendig 
erachteten Maßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
dargestellt (vgl. Anlage 18 der Planfeststellungsunterlagen). 

7.2.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

An=t Zwischenangriff 'Neiaachtal werden mittelwertige atreuebsi\•.iiesen 
für aie 8a1,1stelleneinrichtungsfläche beanspFblcht. 

Am Portal Filder werden bau- und anlagebedingt große Flächen bean
sprucht, wobei auch mittelwertige Wiesenflächen und ein geschütztes 
Heckenbiotop betroffen sind. Die Konflikte sind in Anlage 15.2.4 darge
stellt. 

Für das als FFH-Gebiet gemeldete NSG "Weidach- und Zettachwald" 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen aus dem Vorhaben zu erwar
ten (vgl. Anhang 2 zum LBP, Anlage 18.1 der Planfeststellungsunterla
gen). 
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7.3 Schutzgut Boden 

7.3.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Im Untersuchungsraum im Stadtgebiet von Stuttgart ist der Großteil der 
Böden überbaut bzw. weist stark anthropogene Einflüsse auf. Neben na
türlichen Materialien wurden auch technogene Substrate in die Böden 
eingebracht. Die Böden sind als Rigosole bzw. Auftragsböden anzu
sprechen. Die Böden im Bereich der Grünfläche am Rande des Wagen
burgtunnels sind Auftragsböden. 

Natürliche Böden sind aufgrund der Nutzungsgeschichte nur noch klein
flächig vorhanden und beschränken sich überwiegend auf die Keu
perhänge und die Hänge und Plateaus des Gipskeuperhügellandes so
wie des Stubensandstein. Südlich Gablenberg sind unter Wald Pelosole 
bzw. Braunerden zu finden. 

Die Filder sind eine flachwellige Hochfläche, die im Untersuchungsraum 
von Körsch, Ramsbach und Hattenbach durchzogen wird. Als Aus
gangsmaterialien der Bodenbildung sind Löß, pleistozäner Decklehm 
(Filderlehm), Lias-Verwitterungslehm, Fließerden, Abschwemmassen 
und Auenlehme zu nennen. Die Böden werden überwiegend landwirt
schaftl ich genutzt, z. T. als Anbauflächen für Sonderkulturen. 
Die Bodenlandschaft der Filderebene besteht aus Parabraunerden, Kol
luvien und Pseudogleyen. 
Die Parabraunerden und Kolluvien weisen aufgrund der tonigen Unter
böden z.T. Merkmale von Pseudovergleyung auf. Insbesondere die tief
humosen Parabraunerden bieten sehr hochwertige Standorte für Kultur
pflanzen. Sie sind auch von besonderer Bedeutung als Filter und Puffer 
sowie als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt. 
Pseudogleye entwickelten sich unter Wald in Plateaumulden und Vereb
nungen östlich von Degerloch. 

In den Talauen von Körsch, Ramsbach und Weidachbach stehen tief
gründige Braune Auenböden und Auengleye an. Diese Böden zeigen 
z.T. deutliche Vernässungserscheinungen und befinden sich meist unter 
Grünlandnutzung. Die Funktion dieser Böden im Naturhaushalt als Aus
gleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer für Schadstof
fe ist sehr hochwertig . 

!sei der i,·Assf:leRaR9Fiffsfiäsf:le ailleRb1:1sf:l lie9eR Qberwie9eREl tiefe, 
pse1:1gsgver9leyte Parabra1:1RerEleböEleR vgr, sie derzeit als Askerfiäsf:leR 
9eR1:1tzt vterEleR. Der Bodentyp beim Zwischenangriff '.'Veisasf:ltal Siqma
rinqer Straße und am Portal Filder ist eine tiefe und mäßig tiefe Pa
rabraunerde, die häufig pseudovergleyt ist. Der Boden wird weitestge
hend für Äcker und Wiesen landwirtschaftlich genutzt. 
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7.3.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen erfolgen auf der Baustelleneinrichtungsflä
che am Wagenburgtunnel, an den .Zi,o.iischenan9riffen 'Neidachtal lmd 
Sillenbblch am Zwischenangriffspunkt Siqmarinqer Straße sowie beim 
Portal Filder. 

Die Anlage der Baustelleneinrichtungsfläche am Wagenburgtunnel er
folgt auf anthropogen überbauten Auftragsböden, so dass keine wesent
lichen Auswirkungen für das Schutzgut Boden zu erwarten sind. 

Am Zwischenangriff Sigmarinqer Straße Sillenbblch bind am .Zwischen 
an9riff Weidachtal werden Böden vorübergehend für Baustelleneinrich
tungsflächen beansprucht, die Baustraßen (inkl. Auf- und Abfahrtsram
pen auf die B 27). Gebäude und Zwischendeponien umfassen. 

Beim Portal Filder werden baubedingt für Baustellenflächen und dauer
haft für den in offener Bauweise zu erstellenden Tunnelabschnitt hoch
wertige Böden beeinträchtigt. 

Die baubedingt beeinträchtigten Böden werden nach Sauende wieder
hergestellt. 

An lagebedingte Auswirkungen 

Die Anlage eines Rettungsplatzes Hbf-Süc{ mit Schotterrasen am Portal 
des Wagenburgtunnels erfolgt im Bereich ·einer parkähnlichen Grünflä
che südlich des Hauptbahnhofs mit anthropogen überprägten Auftrags
böden, so dass keine wesentlichen Auswirkungen für das Schutzgut Bo
den zu erwarten sind. 

Am Portal Filder werden Bodenflächen für die Gleise, den Rettungsplatz 
und die Wege überbaut. Für Einschnittsböschungen werden weitere Flä
chen beeinträchtigt. Die Überbauung dieser hochwertigen Böden stellt 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionen des Bodens dar. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Aus dem Betrieb der NBS im PFA 1.2 sind keine wesentlichen Auswir
kungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 
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7.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Für das Schutzgut Boden ist eine Vermeidung oder Minderung grund
sätzlich durch eine möglichst kurze oberirdische Streckenführung bzw. 
durch bergmännische Bauweise möglich. 

Mit der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), 
§ 12, in Verbindung mit der DIN 19 731 bestehen Normen, die den Um
gang mit kulturfähigem Boden regeln. Darüber hinaus gibt die Untersu
chung des UM (1991) zur Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bo
dens bei Flächeninanspruchnahmen Hinweise zur Gewinnung, Lage
rung und Wiederverwendung von kulturfähigem Unterboden. Im LBP 
sind Hinweise zum Schutz des Bodens dargestellt, die bei der weiteren 
Planung und Ausführung zu beachten sind (s. Anlage 18.1 der Planfest
stellungsunterlagen): 

- Sicherung und Lagerung von Boden 

- Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen 

- Minimierung von Schadstoffeinträgen in den Boden 

Die als Baustelleneinrichtungsflächen genutzten Böden werden entwe
der wieder hergestellt oder für Gestaltungs- bzw. Ausgleichsmaßnah
men genutzt. Bei der Wiederherstellung wird wieder Oberboden aufge
tragen und Verdichtungen durch Bodenlockerungsmaßnahmen beseitigt. 

Die im LBP dargestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen führen 
durch Nutzungsextensivierungen (insbesondere Umwandlung von Acker 
in Grünland) zu Entlastungen im Umweltpotenzial Boden. Die Funktion 
dieser Böden als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird verbessert. 
Durch die Entsiegelung von Wegen werden alle Bodenfunktionen auf
gewertet. lngesamt verbleibt ein Kompensationsdefizit, das durch den 
Rückbau von Gleisanlagen und den Auftrag von kulturfähigem Unter
und Oberboden zur Erweiterung des Unteren Schloßgartens im PFA 1.1 
kompensiert wird. 

7.3.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Ein Konfliktschwerpunkt ist das Portal Filder, wo zum einen hochwertige 
Böden überbaut werden und zum anderen Einschnittsböschungen ange
legt werden. 
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7.4 Schutzgut Wasser 

Grundlagen und Vorgaben 

Im Schutzgut Wasser sind die Funktionsräume 

- Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

- Grundwasservorkommen 

- genutztes Grundwasser 

- Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und 
-Berg 

durch die Baumaßnahmen im PFA 1.2 betroffen. 

Im Folgenden werden ausgehend von der Bestandssituation, die bau-, 
anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen und die sich daraus erge
benden Konfliktschwerpunkte sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Min
derung und Kompensation für das Schutzgut Wasser beschrieben. Eine 
ausführliche Beschreibung der hydrogeologischen und wasserwirtschaft
lichen Verhältnisse, der Eingriffe durch die Baumijßnahme sowie deren 
Auswirkungen findet sich in der Anlage 20.1 der Planfeststellungsunter
lagen (Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft mit An
hang Wasserrechtliche Tatbestände) der Planfeststellungsunterlagen 
sowie der Geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und was
serwirtschaftlichen Stellungnahme, Teil 1 und 3 zum PFA 1.2, die bei 
der OBPFGjekt GmbH 5'hittgart 21 z�r einsisRtnahme vgrliegt. 

7.4.1 Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

�' • 0  
7.4.1 .1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Im Betrachtungsraum erfolgt die Oberflächenentwässerung über das 
Flussgebiet des Neckars (Oberflächengewässer 1. Ordnung), der im Ge
biet des Projektes Stuttgart 21 Bundeswasserstraße ist. Er weist einen 
naturfemen Zustand auf und hat die Gewässergüte II - III (kritisch be
lastet). 
Ein im Unterlauf vollständig verdohlter Zulauf zum Nesenbach ist der im 
Gewann Im Kienle nördlich des Fernsehturms entspringende Fischbach 
(Oberflächengewässer II. Ordnung), der sich aufgrund der vorhandenen 
Überbauung in naturfernem Zustand befindet. 

Im Filderbereich ist die Körsch, die westlich Stuttgart-Rohr entspringt, 
bis etwa in Höhe Möhringen als Sindelbach bezeichnet wird und mit ei
ner Fließrichtung von ca. NW nach SE bei Esslingen-Zell in den Neckar 
mündet, der wichtigste Vorfluter mit einer Einzugsgebietsfläche von ca. 
127 km2

• Die Körsch (Oberflächengewässer II. Ordnung) besitzt im ge
samten Untersuchungsraum ein rechtskräftig ausgewiesenes Über-

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 65 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Er1äuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

schwemmungsgebiet. Sie ist ein stark verschmutztes Oberflächenge
wässer (Güteklasse III) im relativ naturnahen Zustand mit teilweise ge
nutzter Talaue und Ufergehölzen. Im weiteren Trassenumfeld entwäs
sern der Ramsbach mit seinen Zuflüssen Kleinhohenheimer Bach und 
Weidach, die Zettach, der Steinbach, der Hattenbach mit seinem Zulauf 
Frauenbrunnenbach und der Koppenklingenbach zur Körsch. 

Im Filderbereich verlaufen der Tränkebach, der Kleinhohenheimer Bach 
die Weidach, die Körsch, die im Oberlauf verrohrte Zettach und der Hat
tenbach innerhalb des Untersuchungs-/Betrachtungsraumes des PFA 
1.2 (s. Anlage 20.2.1 der Planfeststellungsunterlagen). 

Der Ramsbach liegt nur mit seinem Oberlauf im Untersuchungsraum 
und mündet südlich von Kemnat in die Körsch. Er entspringt mit seinem 
nördlichen Arm im Stadtgebiet von Degerloch, wird dort jedoch verdohlt 
geführt und tritt erst südöstlich von Degerloch zutage. Der westliche 
Ramsbacharm wird als Tränkebach bezeichnet und tritt südlich von De
gerloch unter der K 9507 zutage. Aufgrund der vorhandenen Verbauung 
des Tränkebaches (Oberflächengewässer II. Ordnung) ist dieser weitge
hend in naturfernem Zustand. 

Der Kleinhohenheimer Bach entspringt mit mehreren Quellgerinnen süd
lich und südöstlich des Sportparks Waldau und mündet südwestlich von 
Riedenberg in den Ramsbach. Das Oberflächengewässer II. Ordnung 
durchfließt ein i.w. land- und forstwirtschaftlich genutztes Gelände und 
ist in einem relativ naturnahen Zustand. 

Die ebenfalls in den Ramsbach mündende Weidach (Oberflächenge
wässer II. Ordnung) befindet sich in einem relativ naturnahen Zustand 
mit teilweise land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Talaue; nur im Be
reich der Querung der B 27 ist die Weidach gefasst. 

Die Zettach entspringt im Fasanenhof nordwestlich der Stadtgärtnerei 
Stuttgart und tritt in diesem Bereich nur auf ca. 200 m Länge in einem 
offenen Kanal zutage. Nach Osten wird sie verdolt geführt und tritt nach 
Querung der B 27 und der BAB A B östlich des Gewerbegebietes Fasa
nenhof wieder an die Erdoberfläche. Das Oberflächengewässer II. Ord
nung befindet sich aufgrund der überwiegenden Überbauung in natur
femem Zustand. 

Der Hattenbach tritt südöstlich von Leinfelden-Unteraichen unter der Be
zeichnung Streitgraben zutage und quert in seinem nach Osten gerichte
ten Lauf die B 27 und die BAB AB. Das nach der Querung als Hatten
bach bezeichnete Oberflächengewässer II. Ordnung stellt im Bereich der 
BAB AB ein naturfemes, in seinem Lauf weitgehend begradigtes Gerin
ne dar. 
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7 .4.1 .2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahmen im PFA 1.2 ergeben sich Auswirkungen auf 
die im Trassenverlauf bzw. Untersuchungsraum gelegenen Oberflä
chengewässer Kleinhohenheimer Bach , Weidach und Hattenbach. Im 
Felgenden werden zunächst kurz die maßgeblichen Eingriffe in die o.g. 
Fließgewässer im Trassenverla1:1f von NorEI nach SQd mit steigender Ki 
IometrieFl:lng beschrieben. Im Anschluss daran werden die daraus resul
tierenden Auswirkungen auf die Oberflächengewässer und deren Reten
tionsräume im PFA 1.2 zusammenfassend dargestellt. Eine detaillierte 
Beschreibung ist Anlage 20.1 der Planfeststellungsunterlagen zu ent
nehmen. 

Kleinhohenheimer Elach 

Oer im Bereich Zwischenangriffsstollen Sillenb1:1ch ca. 1 QQ m estlich eler 
Ba1:1maßnahme verla1:1fenele Kleinhohenheimer iach >NirEI von eler ia1:1 
maßnahme im PFA 1.2 nicht elirekt tangiert. Im Z1:1ge eler aa1:1maßnah 
men im PfA 1.2 sinel Einleit1:1ngen von Grnnel , Sicker 1:1nel Oberftä 
chen>.\lasser in elen Kleinhohenheimer iach geplant. 

Weidach 

Oie V\feidach 1.virEI im Bereich Zwischenangriffsstollen VVaidachtal in ca. 
Station 0,7+20 vom Stollen bei a1:1sreichender ÜberEleck1:1ng 1:1nterfahren 
1:1nd von der Ba1:1maP..nahme im PFA 1.2 nicht direkt tangiert. Die Wei
dach wird durch die Baumaßnahme nicht direkt tangiert. Im Zuge der 
Baumaßnahmen im PFA 1.2 sind Einleitungen von Grund-, Sicker- und 
Oberflächenwasser in die Weidach geplant. 

Hattenbach 

Der in seinem Lauf weitgehend begradigte Hattenbach wird südlich des 
PFA 1.2 bei ca. km 10,0+60 im PFA 1.3 gequert und muss im Que
rungsbereich angepasst werden (Tieferlegung Gewässersohle). Die ur
sprünglich vorgesehene Dükerung des Fließgewässers wurde durch ei
ne deutliche Anhebung der Gradiente im Querungsbereich, wie in der 
raumordnerischen Beurteilung gefordert, vermieden. Im Zuge der Bau
maßnahmen im PFA 1.2 sind Einleitungen von Grund-, Sicker- und O
berflächenwässern in den Hattenbach geplant. 

Baubedingte Auswirkungen 

A1:1fgrund der Einleit1:1ng von Grund , Sicker 1:1nd �Jiederschlags1l.«asser 
a1:1s eiern Vortriebs bzw. Portalbereich der Z\vischenangriffsstollen Sil 
lenb1:1ch 1:1nd V\feidact:ltal, der z1:1geherigen Ba1:1stelleneinricht1:1ngsflächen 
1:1nd der von diesen Zwischenangrifföp1:1nkten a1:1fz1:1fahrenden T1:1nnelab 
schnitte sind ba1:1zeitliche A1:1swirk1:1ngen a1:1f den Kleinhohenheimer Bach 
1:1nd die 'Neidach z1:1 erwarten. Aufgrund der Einleitung von Grund-. Si
cker- und Niederschlagswasser aus dem Vortriebs- und Portalbereich 
des Zwischenangriffsstollens Sigmaringer Straße sind bauzeitliche Aus
wirkungen auf die Weidach zu erwarten. Aufgrund der Einleitung von 
Grund-, Sicker- und Niederschlagswasser aus dem Bereich der offenen 
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Baugrube (Voreinschnitt Süd Fildertunnel) und der nördlich anschlie
ßenden Tunnelstrecke sind bauzeitliche Auswirkungen auf den Hatten
bach zu erwarten. Eine Einleitung bauzeitlich anfallender Wässer erfolgt 
über Absetzbecken und vorgeschaltete Neutralisationsanlagen, wobei 
die doppelten P-W-Werte (gemäß Umwelt- und Sozialministerium Baden 
Württemberg 1993/1998) als qualitative Grenzwerte für die Einleitung 
gelten. Die quantitativen Auswirkungen sind als unbedeutend einzustu
fen. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf Gewässer sind für den Kleinhohen 
heimer 9ash 1,md die für die Weidach nicht zu erkennen; diese sind al
lenfalls für den außerhalb des PFA 1.2 gelegenen Hattenbach potenziell 
denkbar. 
Anlagebedingte Auswirkungen treten hier aufgrund der Ausführung ei
nes Tragbauwerkes mit Grundwasserspiegelbegrenzungssystem auf, 
bei dem neben den episodisch auftretenden Grundwasserstandsspitzen 
auch die in den Böschungsbereichen des Troges und im weiteren Ein
schnittsverlauf sowie im Bereich Rettungsplatz und -zufahrt Filderportal 
anfallenden Oberflächenwässer zum Hattenbach abgeführt werden. 
Wesentliche Abflussmehrungen aufgrund der punktuellen Einleitungen 
sind für den Hattenbach nicht zu erwarten, da das bestehende Einzugs
gebiet des Fließgewässers keine nachhaltige Veränderung erfährt. Ge
ringfügige Abflussmehrungen werden hier jedoch aufgrund anlagebe
dingt veränderter Abflussbeiwerte eintreten, wobei die anfallenden Wäs
ser in vorflutverträglicher Form eingeleitet werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte 9eeinträshtigungen des Kleinhohenheimer 9ashes und 
der V'Jeidash treten nisht auf, da die Zwisshenangriffsstollen Sillenbush 
und V'Jeidashtal nash Absshluss der Baumaßnahmen und Fertigstellung 
des 09 Tunnelbauwerkes ri:iski,erfi:illt \Verden. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Weidach treten nicht auf. da 
der Zwischenangriffsstollen Sigmaringer Straße rückverfüllt wird. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Hattenbaches sind im Normal
betrieb nicht zu erwarten. 

7.4.1 .3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Generell sind Grund- und Oberflächenwässer während der Bauzeit so 
wenig wie möglich zu belasten, so sind z.B. Eintrübungen durch minera
lische Stoffe, Erosionen und Abschwemmungen im Umfeld der Bau
maßnahmen zu verhindern bzw. zu minimieren, um bei einer Einleitung 
der in den Baubereichen anfallenden Wässer in die Vorflut eine qualita
tive Beeinträchtigung zu vermeiden. Die bauzeitliche Ableitung von trüb
stoffbelasteten Grund- und Oberflächenwässern erfolgt generell über 
vorgeschaltete, ausreichend dimensionierte Absetzbecken sowie auf-
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grund der zu erwartenden baustoffbedingt erhöhten pH-Werte über 
Neutralisationsanlagen. Das Risiko sonstiger Verunreinigungen durch 
bauzeitlich einzuleitende Wässer ist durch sachgerechten Umgang mit 
Gefahrstoffen (Treib- und Schmiem,ittel) sicherzustellen und wird bei 
Überschreitung der vom AfU Stuttgart vorgegebenen Einleitgrenzwerte 
durch Einsatz geeigneter Reinigungsverfahren (z.B. Aktivkohlefilteranla
gen) minimiert. 

Die bauzeitlich einzuleitenden Wassem,engen sind so bemessen, dass 
voraussichtlich nur geringe quantitative Auswirkungen zu besorgen sind, 
da die eintretenden Abflussmehrungen als vorflutverträglich angesehen 
werden können. 

7 .4.1 .4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

7.4.2 

Aus Sicht des Gewässerschutzes erscheint lediglich die dauerhafte Ein
leitung von Sicker- und Oberflächenwässer in den Hattenbach im Be
reich der südlichen Planfeststellungsgrenze, als wesentlicher Konflikt
schwerpunkt, da die übrigen Eingriffe in Oberflächengewässer im PFA 
1.2 nur baubedingt bzw. bauzeitlich erfolgen. 

Grundwasservorkommen 

7.4.2.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die im Untersuchungsbereich verbreitete Wechselfolge feingeschichte
ter, gering wasserdurchlässiger Ton- und Tonmergelsteine mit be
reichsweise im Niveau des Gipskeupers (km1) und der Bunten Mergel 
(km3) eingeschalteten Gips-/Anhydritlagen sowie stärker durchlässigen, 
teils klüftigen Dolomit- und Kalksteinbänken sowie Sandsteinkomplexen 
(km2s/km3s/km4/he2) bewirkt eine Trennung des Gesamtsystems in 
einzelne Teilgrundwasserstockwerke. 

Im Einzelnen können im Untersuchungsbereich je nach Verbreitung der 
entsprechenden Schichten vom Hangenden zum liegenden folgende 
trassenrelevante Grundwasservorkommen unterschieden werden: 

- nur lokal bestehende, oberflächennahe, zumeist ungespannte Poren
grundwasservorkommen in den kiesig-sandigen bis feinsandig
schluffigen zusammengesetzten quartären Lockersedimenten (q), 
i.w. Talablagerungen und Löß- bzw. Hanglehme der Hochflächen. Die 
grundwassertragende Sohlschicht der gering ergiebigen Vorkommen 
bilden i.A. tonig-schluffige Sedimente des Mittleren Keupers bzw. des 
Schwarzjuras. Aufgrund der geringmächtigen Deckschichten besteht 
i.A. eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit. Die quartären Grundwas
servorkommen im Nesenbachtal haben eine lokale bis regionale Be
deutung, die Vorkommen im Bereich der Filderhochfläche sind was
serwirtschaftlich zumeist unbedeutend. 

- oberflächennahe, aufgrund der Zertalung der Filderhochfläche nicht 
zusammenhängende, bereichsweise gespannte Schicht- und Kluft
grundwasservorkommen in den Sedimenten des Unteren Schwarz-
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juras, des Oberen Keupers und des Knollenmergels (he1/si1 ,  ko, 
km5), wobei die Grundwasserführung größtenteils auf den flurnahen 
Aufwitterungshorizont sowie auf die klüftigen Sand- und Kalkstein
bänke des Unteren Schwarzjuras (he2 und si1) beschränkt ist. Die 
zwischengelagerten Ton-/Tonmergelsteine des he1 und km5 wirken 
unterhalb der Aufwitterungszone i.d.R. als Grundwasserhemmer. Von 
dem unterlagemden Grundwasserstockwerk des Stubensandsteins 
(km4) werden die im Filderbereich auftretenden oberflächennahen 
Grundwasservorkommen durch die gering durchlässigen Knollen
mergel (km5) getrennt. Aufgrund der geringmächtigen Deckschichten 
besteht i.A. eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit. Die gering ergiebi
gen Grundwasservorkommen haben allenfalls eine lokale Bedeutung. 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in der Stubensandstein
formation (km4). Die i.A. nur mäßig geklüfteten Sandsteinkomplexe, 
die durch zwischenlagernde, lateral nicht aushaltende Tonmergelab
folgen (Lettenhorizonte) eine vertikale Zonierung erfahren, bauen ei
nen ausgeprägt inhomogenen Grundwasserleiter mit freier, gespann
ter Grundwasserspiegeloberfläche auf. Als Grundwassersohlschicht 
fungieren die tonig-mergeligen Schichten der Oberen Bunten Mergel 
(km3o), die stellenweise ebenfalls grundwasserführend sind, sowie 
die o.g. Lettenhorizonte innerhalb des Stubensandsteins, die lokal zur 
Ausbildung temporärer bzw. schwebender Grundwasserkörper füh
ren. Anhand der bisherigen Erkundungsergebnisse ist in dem, im 
Trassenverlauf ab ca. km 2,6+00 durchgängig verbreitetem Schicht
glied nördlich ca. km 4,5+00 nur in den basalen Profilabschnitten ein 
geschlossener Grundwasserkörper entwickelt; darüber liegen z.T. 
mehrere schwebende Grundwasserkörper vor. Die Ergiebigkeiten 
sind im Stubensandstein zumeist gering; in Abhängigkeit von der Ü
berdeckung bestehen mittlere (Filderaufstieg) bis geringe (Fil
derhochfläche) Empfindlichkeiten. Die Grundwasservorkommen im 
Stubensandstein haben aus wasserwirtschaftlicher Sicht i.w. lokale 
Bedeutung. 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Bunten Mergeln 
(km3). Die Grundwasserführung in diesen Schichten ist auf den klüf
tigen Kieselsandstein (km3s) konzentriert und anhand vorliegender 
Untersuchungen vgl. gering. Die im liegenden und Hangenden des 
Sandsteinkomplexes auftretenden tonig-mergeligen Schichteinheiten 
der Bunten Mergel fungieren als Trennschicht zwischen den unter
bzw. überlagernden Grundwasserhorizonten. Nach den bisherigen 
Erkundungsergebnissen sind für den überdeckten Filderbereich i.d.R. 
gespannte Grundwasserverhältnisse anzunehmen. Im Bereich 
Gablenberg ist aufgrund der Lage und Höhe von Quellaustritten zu 
vermuten, dass im Kieselsandstein in den Talflankenbereichen bzw. 
in Hangnähe ungespannte Grundwasserverhältnisse vorliegen. Die 
Ergiebigkeiten sind im Kieselsandstein zumeist gering; in Abhängig
keit von der Überdeckung bestehen mittlere (Filderaufstieg) bis ge
ringe (Filderhochfläche) Empfindlichkeiten. Die Grundwasservor
kommen im Kieselsandstein haben aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
i.w. nur lokale Bedeutung. 

- freie, im Bereich der Filderhochfläche gespannte Schicht- und Kluft
grundwasservorkommen in den Sedimentgesteinen der Schilfsand-
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stein-Formation (km2). Die südlich ca. km 0,9+00 durchgehend 
festzustellende Grundwasserführung ist hierbei i.w. an die basalen, 
geklüfteten Sandsteinbänke (km2s) gebunden. Die Aquiferbasis des 
Schilfsandsteins wird von den im Bereich Gablenberg - Filder i.d.R. 
gipsführenden Ton- und Mergelsteinabfolgen der Estherienschichten 
(km1 ES) des unterlagemden Gipskeupers gebildet, die bei vorhan
dener Gebirgsauslaugung ebenfalls grundwasserführend sein kön
nen. Die Ergiebigkeiten sind im Schilfsandstein zumeist gering; in 
Abhängigkeit von der Überdeckung bestehen mittlere (Gablenberg) 
bis geringe (Filderhochfläche) Empfindlichkeiten. Die Grundwasser
vorkommen im Schilfsandstein haben aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht i.w. lokale Bedeutung. 

- gespannte Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Sedi
menten des Gipskeupers (km1 ), wobei die Grundwasserführung 
bzw. -bewegung überwiegend entlang der Auslaugungsfront im Ni
veau der Estherienschichten, des Mittleren Gipshorizontes, der Dun
kelroten Mergel sowie v.a. an die im Schichtprofil auftretenden 
Steinmergel- und Karbonatbänke im Niveau der Bleiglanzbankschich
ten (km188) und des Bochinger Horizontes (km1 BH) gebunden ist. 
Die Wechselfolge gering durchlässiger Tonsteine und Tonmergelstei
ne mit klüftigen, teilweise ausgelaugten oder karbonatischen Horizon
ten bewirkt in nicht ausgelaugten Gebirgsbereichen i.A. eine Unter
gliederung des Gipskeupers in hydraulisch wirksame Teilstockwerke. 
Die Ergiebigkeiten sind zumeist gering, nur im ausgelaugten Bochin
ger Horizont sind stellenweise mittlere Ergiebigkeiten zu erwarten. In 
Abhängigkeit von der Überdeckung bestehen hier i.A. mittlere bis 
geringe Empfindlichkeiten. Die Grundwasservorkommen im 
Gipskeuper sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht unbedeutend, nur 
der Bochinger Horizont besitzt im ausgelaugten Zustand eine lokale 
Bedeutung. 

- gespannte Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Dolomit
und Sandsteinlagen des Lettenkeupers (ku). Innerhalb der rd. 20 m 
mächtigen Gesteinsschicht konzentriert sich die Grundwasserführung 
v.a. auf die im oberen Teil (ku2) der Schichtfolge eingeschalteten 
karbonatischen Bänke bzw. Dolomitsteine wie z.B. den Grenzdolomit 
(ku2GD), wobei je nach örtlicher Situation und Verwitterungsgrad Er
giebigkeiten zwischen ca. 0, 1 - 5,0 Vs auftreten können, die deutlich 
über denen im hangenden Gipskeuper liegen. Das i.d.R. hochergie
bige Grundwasservorkommen besitzt überregionale Bedeutung und 
weist in Bereichen geringer Überdeckung, wie z.B. im Bereich der 
nördlichen Planfeststellungsgrenze (Nesenbachtal) eine mittlere, lo
kal hohe Empfindlichkeit auf. 

- hochgespanntes Kluft- und Karstgrundwasser im Oberen Muschel
kalk (mo). Der Obere Muschelkalk bildet aufgrund seiner lithologi
schen Eigenschaften und Verkarstungsphänomene einen ausgespro
chen ergiebigen, hoch durchlässigen Grundwasserleiter mit regiona
ler Bedeutung und ist Träger der Heil- und Mineralwasservorkommen 
von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg. Die Tonmergelsteinlagen 
(Grüne Mergel) im Oberen Lettenkeuper sowie die Estherienschich
ten des Unteren Lettenkeupers (sofern deren Mächtigkeit nicht durch 
die Hauptsandsteinfazies reduziert oder deren Verband durch tekto
nische Vorgänge oder Erdfälle gestört ist) üben nach derzeitigem 
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Kenntnisstand eine hydraulische Trennfunktion zu den hangenden 
Aquiferen aus. 

7.4.2.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahmen im PFA 1.2 ergeben sich potenzielle Auswir
kungen auf die Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk (mo), 
Lettenkeuper (ku) , Gipskeuper (km1), Sandsteinkeuper (km2s, km3s, 
km4) und Unteren Schwarzjura (he-si1). Im Folgenden werden zunächst 
kurz die .Eingriffe in Grundwasservorkommen getrennt nach den einzel
nen Bauwerken bzw. Streckenabschnitten beschrieben. Im Anschluss 
daran werden die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Grund
wasservorkommen im PFA 1.2 zusammenfassend dargestellt. Eine de
taillierte Beschreibung ist der Anlage 20.1 der Planfeststellungsunterla
gen zu entnehmen. 

Fildertunnel im Streckenabschnitt km 0,4+32 - km 0,7+05 bzw. km 
0,7+20 (Anfahrbaugrube Hauptbahnhof Südkopf bis Ende Verzwei
gungsbauwerke) und Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd (km 
0,5+1 O - km 0,6+80 bzw. km 0,6+90) 

Im Übergangsbereich zur bergmännischen Bauweise des Fildertunnels 
kommt es zwischen der nördlichen Planfeststellungsgrenze und ca. km 
0,6+80 auf einer Länge von ca. 220 m zu Eingriffen in das unbedeuten
de Grundwasservorkommen im ausgelaugten Gipskeuper, das hier in 
den Schichtabfolgen der Dunkelroten Mergel (km1 DRM) und den han
genden Bleiglanzbankschichten (km1 BB) entwickelt ist. Des Weiteren ist 
südlich der in ca. km 0,6+00 vermuteten Störung mit einem Anschnei
den des grundwasserführenden, gering bedeutenden Bochinger Hori
zontes (km1 BH) im Sohlniveau des Tunnelbauwerkes auf ca. 300 m 
Länge zu rechnen, der größtenteils im nicht ausgelaugten Gebirgsbe
reich südlich ca. km 0,6+50 erfolgt. Der Grundwasserdruckspiegel im 
höheren Gipskeuper (km1 DRM/km1 BB) wird dabei vom Nesenbachtal 
nach Osten in steigendem Maße um bis zu rd. 22 m unterschnitten, der 
Grundwasserdruckspiegel im liegenden Bochinger Horizont (km1 BH) 
wird im Bereich der nördlichen Planfeststellungsgrenze um maximal rd. 
8 - 9 m unter Mittelwasserverhältnissen unterschnitten. Vergleichbares 
gilt für die hoch bis sehr hoch bedeutenden Grundwasservorkommen im 
Lettenkeuper (ku) und Oberen Muschelkalk (mo) , in die im Zuge der 
Baumaßnahme nicht eingegriffen wird. 

Die Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd greift auf einer Länge von rd. 
190 m in unbedeutende Grundwasservorkommen in den Dunkelroten 
Mergeln und den hangenden Bleiglanzbankschichten sowie auf rd. 60 m 
Länge im Bereich der Tunnelanbindung in das gering bedeutende 
Grundwasservorkommen im Bochinger Horizont ein. 

Zuführungen in Richtung Ober-/Untertürkheim im Streckenab
schnitt km 0,7+05 bzw. km 0,7+20 bis km 0,8+55 bzw. km 1 , 1+55 

Die Zuführungen in Richtung Ober-/Untertürkheim durchfahren im An-

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 72 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Erläuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

schluss an die Verzweigungsbauwerke bis zur Planfeststellungsgrenze 
die primär sulfathaltigen, unausgelaugten Gipskeuperschichten im stra
tigraphischen Niveau des Bochinger Horizontes (km1 BH) und der über
lagernden Dunkelroten Mergel (km1 DRM), wobei die Tunnelsohle der 
beiden eingleisigen Tunnelröhren im gesamten Streckenabschnitt im 
Bochinger Horizont zu liegen kommt. 

Im Streckenabschnitt der Zuführungen in Richtung Ober-/Untertürkheim 
kommt es nach derzeitigem Kenntnisstand zu Eingriffen in das Grund
wasservorkommen im unausgelaugten, gespannten Bochinger Horizont, 
dessen Grundwasserdruckspiegel im Niveau 234 - 236 m NN zu erwar
ten ist und der um rd. 11 m unterschritten wird. 

Der Grundwasserdruckspiegel der hoch bis sehr hoch bedeutenden 
Grundwasservorkommen im Lettenkeuper (ku) und Oberem Muschel
kalk (mo), in die im Zuge der Baumaßnahme nicht eingegriffen wird, wird 
hier um rund 19 m unterschritten. 

Fildertunnel im Streckenabschnitt km 0,7+05 bzw. km 0,7+20 bis km 
9,7+65 

Im weiteren Verlauf des Fildertunnels erfolgen Eingriffe in die jeweils 
überlagernden Grundwasserstockwerke innerhalb des Sandsteinkeu
pers, wobei das Schichtglied des Schilfsandsteins (km2s) auf rd. 450 m 
Länge, das Schichtglied des Kieselsandsteins (km3s) auf rd. 100 m 
Länge sowie die Stubensandstein-Formation (km4) auf rd. 3.000 m Län
ge durchfahren wird. Die v.g. Grundwasservorkommen sind bei insge
samt geringer Ergiebigkeit und Gebirgsdurchlässigkeit als unbedeutend 
bzw. gering bedeutend einzustufen. Für den Durchfahrungsbereich des 
Schilfsandsteins sind derzeit nur bedingt Angaben zu den Potenzialver
hältnissen möglich, so dass die Eingriffstiefe nicht quantifizierbar ist. Die 
Grundwasserdruckfläche des Kieselsandsteins wird im o.g. Durchfah
rungsbereich vom Tunnelbauwerk um bis zu rd. 40 m, die Grundwas
ser(druck-)fläche innerhalb der Stubensandstein-Formation wird im o.g. 
Durchfahrungsbereich von Nord nach Süd in abnehmendem Maße um 
bis zu rd. 55 m unterschritten. 
Im Übergangsbereich zu dem in offener Bauweise zu erstellenden Tun
nelabschnitt erfolgen südlich ca. km 9,6+50 auf rd. 100 m Länge auch 
Eingriffe in das oberflächennah entwickelte, gering bedeutende Grund
wasservorkommen im Unteren Schwarzjura, das hier im Schichtglied 
des Angulatensandstein (he2) ausgebildet ist und dessen Grundwas
ser(druck-)-spiegel um bis zu 5 m über der Tunnelfirste liegt. 
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Zwisehenangriffsstollen Sillenbueh 

Im Verla1,1f Eies Zwisshenangriffsstollen Sillenb1,1sh, Eier in l=löhe km 
5,0•40 an elas T1,1nnelba1,1werk anbinelet 1,1nel von elort nash Osten fQhrt, 
erfolgen Eingriffe in elie Grunelwasserstoskwerke innerhalb Eies Sanel 
steinke1,1pers, wobei elas Sshishtglieel eles Sshilfsanelsteins (km2s) 1,om 
Z1,1gangsstollen a1,1f rEI. 150 m Länge, elas Sshishtglieel Eies Kieselsanel 
steins (km3s) a1,1f rel. 1 QQ m Länge sowie elie St1,1bensanelstein Fermation 
(km4) a1,1f rEI. 825 m Länge E11,1rshfahren wirel. Die v.g. GNnel 
wasserv,orkommen sinEI bei insgesamt geringer Ergiebigkeit 1,1nel Ge 
birgsE11,1rshlässigkeit als 1,1nbeE1e1,1tenEI bzw. gering beele1,1tenel einz1,1st1,1 
.feR,. 
Die GNnelwasserElruskfläshe eles KieselsanElsteins wirEI im o.g. D1,1rsh 
fahrnngsbereish vem Z1,1gangsstollen 1,1m bis z1,1 rel. 2Q m, elie GrnnElwas 
serspiegelfläshe innerhalb Eier St1,1bensanelstein Formation wirEI von 
\'Vest nash Ost in abnehmenElem Maße 1,1m bis z1,1 rEI. 3Q m 1,1ntersshrit 
teR-. 

Zl11isehenangriffsstollen '."Jeidaehtal 

Im Verla1,1f eles Zi.visshenangriffsstellen VVeielashtal, Eier in km 6,3:t5Q an 
elas T1,mnelba1,1\verk anbinelet 1,1nel weitgehenel parallel z1,1 eliesem ver 
lä1,1ft, erfolgt ein Eingriff in elas Gn,melv.tasserstoskwerk Eier St1,1bensanel 
stein Formation (km4), elie a1,1f rel. 650 m Länge el1,1rshfahren wirEI. Das 
v.g. Grunel•.vasservorkommen ist bei insgesamt geringer Ergiebigkeit 1,1nel 
Gebirgsel1,1rshlässigkeit als gering beele1,1tenel einz1,1st1,1fen. Die GNnEI 
',1.iasserspiegelfläche innerhalb Eier St1::1bensanelstein Formation von NorEI 
nash SQEI in abnehmendem Maße 1::1m bis z1,1 rEI. 47 m 1::1ntersshritten. 

Zwischenangriffsto/len Sigmaringer Straße 

Im Verlauf des Zwischenangriffsstollens Sigmaringer Straße. der in km 
5.4+50 an das Tunnelbauwerk anbindet und zunächst parallel und nach 
rd. 700 m stumpfwinkelig zu diesem verläuft. erfolgen Eingriffe in das 
Grundwasserstockwerk des Kieselsandsteins auf einer Länge von rd. 
130 m. wobei der Grundwasserdruckspiegel um bis zu rd. 45 m unter
schnitten wird. Des weiteren wird der Stubensandsteinaguifer über eine 
Länge von 520 m bei Absenkbeträgen von bis zu 40 m und der Aguifer 
im Angulatensandstein über eine Länge von 140 m bei erforderlichen 
Grundwasserabsenkungen von bis zu 5 m durchfahren. Die v.g. Grund
wasservorkommen sind bei insgesamt geringer Ergiebigkeit und Ge
birgsdurchlässigkeit als gering bedeutend einzustufen. 

Fildertunnel im Streckenabschnitt km 9,7+65 bis 9,9+00 (offene 
Bauweise) einschließlich Voreinschnitt Süd im Streckenabschnitt 
km 9,9+00 bis km 1 0,0+30 

In dem ab km 9,7+65 in offener Bauweise zu erstellendem Tunnelab
schnitt und dem ab km 9,9+00 anschließenden Voreinschnitt Süd kommt 
es zu Eingriffen in das oberflächennah entwickelte Grundwasservor
kommen im Unteren Schwarzjura, das hier im Schichtglied des Angula
tensandsteins {he2) ausgebildet ist. Das Tunnelbauwerk und der Vor-
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einschnitt Süd greifen auf knapp 200 m Länge in das gering bedeutende 
Grundwasservorkommen ein, wobei der Grundwasser(druck-)spiegel 
von Nord nach Süd in abnehmendem Maße um bis zu rd. 8 m unter
schnitten wird. 

Baubedingte Auswirkungen 

In den o.g. Bereichen, in denen im Zusammenhang mit der Bauausfüh
rung Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, ergeben sich wäh
rend der Bauphase quantitative Auswirkungen auf die betroffenen 
Grundwasservorkommen, deren Größe und Ausprägung i.w. von den zu 
erzielenden Absenkungsbeträgen, der Gebirgsdurchlässigkeit des ent
sprechenden Aquifers, der erforderlichen Eingriffslänge und den ausfüh
rungs- bzw. bauwerksspezifischen Gegebenheiten abhängen. 

Bei den betroffenen Grundwasservorkommen handelt es sich fast aus
schließlich um Vorkommen in tieferen Schichten, so dass oberflächen
nahe bzw. flumahe Absenkungen mit Ausnahme der unmittelbaren Bau
umgriffe im Bereich eler Z1,1.4schenangriffe des Zwischenangriffs und des 
Filderportals nicht zu erwarten sind. 

In den an der südöstlichen Talflanke des Nesenbachtales gelegenen 
Tunnelabschnitten erfolgen baubedingte Eingriffe in das obere Grund
wasservorkommen in den ausgelaugten Gesteinsschichten des Gips
keupers (km1 DRM/km1 BB) sowie in den tieferliegenden bereichsweise 
nicht ausgelaugten Bochinger Horizont (km1 BH), die jedoch auf das di
rekte Bauwerksumfeld beschränkt bleiben. 

Im Bereich der nördlichen Tunneleingangsstrecke bis in Höhe ca. km 
1 ,2+20 bzw. ca. km 1,8+50 wird die Grundwasserdruckfläche der lie
genden Grundwasserstockwerke im Lettenkeuper bzw. Oberen Mu
schelkalk von den Tunnelbauwerken zumeist deutlich unterschnitten, 
wobei insbesondere vor dem Anschneiden der Auslaugungsfront in ca. 
km 0,6+80 aufgrund der erforderlichen Grundwasserabsenkungen im 
Gipskeuper bereichsweise eine Potenzialumkehr zwischen oberem 
Grundwasservorkommen und den tiefliegenden, wasserwirtschaftlich 
überregional bedeutenden Grundwasservorkommen induziert wird. 
Hierdurch ist ein räumlich begrenzter Aufstieg hochmineralisierter Wäs
ser v.a. im Bereich von Schwächezonen zu besorgen. Auswirkungen auf 
den Grundwasserhaushalt in den tiefliegenden Grundwasserstockwer
ken im Lettenkeuper und Oberem Muschelkalk sind jedoch primär nicht 
zu erwarten, da im Trassenverlauf des DB-Tunnelbauwerkes bereichs
weise schon unter den jetzigen natürlichen Verhältnissen die o.a. Poten
zialumkehr besteht (Potenzialsprung im Bereich Schützenplatz), Was
serübertritte aus dem liegenden bislang nicht nachgewiesen wurden 
und ausreichend mächtige Deckschichten zwischen Tunnelsohle und 
der jeweiligen Aquiferoberkante verbleiben. 

Auswirkungen auf die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cann
statt und -Berg werden eingehend im Kapitel 7.4.4.2 beschrieben. 

In den südlich anschließenden ebenfalls in bergmännischer Bauweise 
zu erstellenden Tunnel- bzw. Stollenabschnitten kommt es bereichswei
se zu Eingriffen in die hangenden Grundwasserstockwerke im 
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Sandsteinkeuper (km2s, km3s, km4) und im Unteren Schwarzjura (he
si1), wobei sich die bauzeitlich erforderlichen Wasserhaltungsmaßnah
men auf den Vortriebsbereich, in dem eine Absenkung auf das jeweilige 
Vortriebsniveau zu erfolgen hat, beschränken. Die quantitativen Auswir
kungen der Eingriffe in die o.g. Grundwasservorkommen sind in diesen 
Bereichen aufgrund der zu erwartenden generell geringen Gebirgs
durchlässigkeit sowohl räumlich als auch zeitlich begrenzt, so dass die
se aus wasserwirtschaftlicher Sicht als überwiegend gering zu beurteilen 
sind. 
Während der Bauzeit ist i.A. auch mit qualitativen Beeinträchtigungen 
der betroffenen Grundwasservorkommen durch Eintrag von Schmutz
wasser und Trübstoffen zu rechnen. Ein mineralischer Stoffeintrag kann 
z.B. dann auftreten, wenn ·im Zuge von Erd- bzw. Felsbewegungen 
Feinbestandteile des anstehenden oder mechanisch zerkleinerten geo
genen Materials sowie Bestandteile von Ausbaumaterialien anthropoge
ner Herkunft in Verbindung mit der Verwendung von Brauchwasser als 
Transportmedium ausgespült werden und in den Grundwasserkörper 
gelangen. Die qualitativen Auswirkungen sind jedoch als gering anzuse
hen, da der Grundwasserabstrom generell zu den Bauwerken orientiert 
ist, eingetragene Fremdstoffe im Zuge der Bauwasserhaltung erfasst 
werden und die anfallenden Wässer vor einer ggf. erfolgenden Infiltrati
on in den Grundwasserkörper bzw. Einleitung in die Vorflut über Absetz
becken bzw. Filteranlagen geführt werden. Qualitative Veränderungen 
der hydrochemischen Zusammensetzung der von der Baumaßnahme 
durchfahrenen Grundwasservorkommen können sich auch im Zusam
menhang mit den Betonierungsarbeiten ergeben, wodurch bei baustoff
bedingt erhöhten pH-Werten der Einsatz von Neutralisationsanlagen vor 
der Einleitung der anfallenden Wässer erforderlich wird. 

Anlagebedingte Auswir_kungen 

Durch die Bauwerke, die Grundwasserkörper durchfahren bzw. in diese 
einbinden, kommt es zu dauerhaften Eingriffen in die Grundwasservor
kommen im Gipskeuper (km1), im Schilfsandstein (km2s), im Kiesel
sandstein (km3s), in der Stubensandstein-Formation (km4) und im Unte
ren Schwarzjura (he-si1). Eine dauerhafte Gebirgsentwässerung ist im 
Falle der Tunnelbauwerke und G9f dem in km §,Q+4Q 5,4+50 lind km 
6,3+§Q anbindenden Zugangsstollen nicht erforderlich, da der Fildertun
nel druckwasserhaltend ausgeführt wird und Eli&-der Zwischenangriffs
stollen Siqmarinqer Straße Sillenbllch lind Weidachtal nach Beendigung 
der Baumaßnahmen rückverfüllt wird 'Nerden, so dass sich die natürli
chen Grundwasserstandsverhältnisse nach Fertigstellung der Maßnah
me wieder einstellen können bzw. werden. Zur Aufrechterhaltung der 
natürlichen Grundwasserstockwerksgliederung sind im Zuge der Bau
maßnahmen an geeigneter Stelle bzw. in regelmäßigen Abständen Ab
dichtungs- und Abschottungsmaßnahmen zur Verhinderung einer Bau
werkslängsläufigkeit aufgrund des beträchtlichen Streckengefälles anzu
legen, um eine hydraulische Verbindung der Grundwasserstockwerke 
nachhaltig zu unterbinden. 

Im Bereich des Voreinschnitts Süd Fildertunnel ist im Anschluss an den 
in offener Bauweise zu erstellenden Tunnelabschnitt ein Trogbauwerk 
geplant, das zur dauerhaften Trockenhaltung der Bahnanlagen über ein 
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Grundwasserspiegelbegrenzungssystem verfügt. Hierdurch werden die 
episodisch auftretenden Grundwasserstandsspitzen über MW
Verhältnissen + 1,5 m gekappt und die anfallenden Wässer abgeleitet. 
Quantitative Auswirkungen auf das oberflächennahe Grundwasservor
kommen im Unteren Schwarzjura, das hier in der Schichteinheit des An
gulatensandstein {he2) entwickelt ist, können nur bei Grundwasserspie
gellagen über dem o.a. Niveau auftreten und sind als geringfügig einzu
stufen. 

Nach Fertigstellung der Tunnelbauwerke sind qualitative Einflussnah
men auf die betroffenen Grundwasservorkommen aufgrund der druck
wasserhaltenden Auslegung der Tunnelröhren und der geplanten Rück
verfüllung aef-des Zugangsstollen.§ Sigmaringer Straße Sillenb1:1oh 1:1nEI 
VVeiElaohtal nur durch den Kontakt der zirkulierenden Bergwässer mit 
dem Spritzbeton der Tunnelaußenschalen möglich, wobei in einer dün
nen Grenzschicht Eluationsprozesse stattfinden und Spritzbetonanteile 
in Lösung gehen werden. Aufgrund der nach DIN 4030 (1991) zumeist 
schwach, lokal auch stark betonangreifenden Wirkung der Grundwässer 
im Mittleren Keuper werden im direkten Bauwerksnahbereich Anreiche
rungen leicht löslicher Substanzen, insbesondere Natrium-, Kalium- und 
Calciumhydroxide in Verbindung mit einer zunehmenden Alkalisierung 
(pH-Werterhöhung) der Bergwässer auftreten. 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die o.g. Eluationsprozesse 
neben den chemischen Zusammensetzungen von Lösungsmittel (an
greifendes Grundwasser) und Feststoff (Spritzbeton) durch Einsatz ge
eigneter, im Eluationsverhalten optimierter Betonrezepturen, deutlich 
modifiziert werden kann. Die Kontaktfläche und Einwirkungsdauer ist 
auch entscheidend von der Grundwasserzirkulation bzw. dem hiervon 
maßgeblich beeinflussten Konzentrationsgradienten in der Lösungspha
se abhängig. 

Bei der in weiten Streckenabschnitten der Tunnel- und Stellenbauwerke 
zu unterstellenden geringen bis sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit 
und der Ausführung von Grundwassersperren in Tunnellängsrichtung 
finden nur mengenmäßig unbedeutende Grundwasserumsätze statt, 
wodurch die Abfuhr (teil-)gesättigter Lösungen und die Zufuhr untersät
tigter, noch nicht am Eluationsprozess beteiligter Grundwässer natur
gemäß reduziert wird, so dass die Intensität der Spritzbetonauslaugung 
erheblich eingeschränkt wird. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die im Untersuchungsraum beste
henden Grundwasservorkommen sind aufgrund der vorliegenden Ent
wässerungsplanung mit Einleitung der in den Bahnanlagen anfallenden 
Oberflächenwässer in die Kanalisation bzw. in die Vorflut (Hattenbach) 
nicht zu erwarten. 
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7.4.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Im Bereich des PFA 1.2 erfolgen die Baumaßnahmen für die Tunnel
bauwerke sowie die Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd, Gi& den Zu
gangsstollen Sigmaringer Straße Sillenb1:1ch 1:1nd V\leidachtal mit Aus
nahme der Portalbereiche und der daran anschließenden Voreinschnitte 
in bergmännischem Vortrieb, wobei in den jeweiligen Durchfahrungsbe
reichen der Grundwasservorkommen im Gipskeuper, Sandsteinkeuper 
und Unterem Schwarzjura bauzeitliche Grundwasserabsenkungen in 
den Vortriebsbereichen auf das entsprechende Vortriebsniveau erfolgen 
müssen. 

Stark wasserführende Klüfte und Trennflächen können beim Tunnel
bzw. Stollenvortrieb durch Injektionen oder ggf. Betonplomben ver
schlossen werden bzw. mittels Abschlauchungen oder Flächendrains 
(Vliese etc.) gesammelt und mittels Längsdrainagen entwässert werden. 
Im Bereich der z.T. quer zum Grundwasserabstrom in den durch die 
Baumaßnahme betroffenen Grundwasservorkommen liegenden Bau
werksteile wird ein Grundwasseraufstau infolge einer Absper
rung/Reduzierung des Durchflussquerschnittes durch Erstellung ent
sprechend dimensionierter Grundwasserlängs- bzw. umläufigkeits
systeme zuverlässig vermieden, falls eine hinreichende Unter- bzw. Um
strömung des Bauwerkes nicht gewährleistet werden kann. Da zwischen 
dem Tunnel Südportal und dem Nesenbachtal ein beträchtlicher Höhen
unterschied von rd. 150 m besteht, kann es durch natürliche bzw. durch 
den Tunnel- bzw. Stollenvortrieb hervorgerufene Auflockerungen des 
Gebirges zu einer mengenmäßig bedeutsamen Längsläufigkeit entlang 
der Untertagebauwerke kommen: 

Zur Aufrechterhaltung des Aufbaues des Grundwasserstockwerkes und 
zur Vermeidung von Längsläufigkeiten sind daher in regelmäßigen Ab
ständen bzw. an geeigneten Stellen Abdichtungsmaßnahmen bzw. Ab
schottungen rings um die Bauwerke auszuführen. 

Im Bereich der nördlichen Tunneleingangsstrecke ist, aufgrund der dort 
durch die erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen induzierte Poten
zialumkehr zwischen dem oberen Grundwasservorkommen im Gipskeu
per (km1DRM/km188) und den tieferliegenden, gespannten Grundwas
servorkommen im Lettenkeuper und Oberen Muschelkalk, prinzipiell ein 
Aufstieg von hochmineralisierten Tiefenwässem v.a. im Bereich von 
Schwächezonen (Störungen, Dolinen) in die Vortriebsbereiche möglich. 
Dies ist durch dem Bau vorgeschaltete Erkundungsmaßnahmen zu un
tersuchen. 

Im Bereich Schützenplatz (Potentialsprung) bestehen die v.g. Potenzial
bedingungen jedoch schon unter natürlichen Grundwasserverhältnissen, 
wobei im Zuge der Erkundungsmaßnahmen keine Einflüsse von Mine
ralwasserzutritten auf die Grundwasservorkommen im Gipskeuper fest
zustellen waren. Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit von Mineralwas
serzutritten sind regelmäßige Kontrollen der Zusammensetzungen der 
abgeleiteten Grundwässer geplant, um potenzielle Beeinflussungen zu 
erfassen und bei Erreichen vorgegebener Warnwerte geeignete Ge-
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genmaßnahmen (z.B. Herstellung von lnektionsschirmen) einzuleiten. 

Gemäß den Vorgaben der Wasserwirtschaft erfolgt im Ourchfahrungsbe
reich des ausgelaugten Gipskeupers im Bereich der nördlichen Tunnel
eingangsstrecke ein abschnittsweiser Tunnelvortrieb (Ulmenstollen) mit 
vorgezogenem Einbau der Tunnelinnenschale in Abschnittslängen von 
bis zu 100 m, wodurch die bauzeitliche Grundwasserhaltung auf den ei
gentlichen Vortriebsbereich beschränkt wird. 

Im Nesenbachtal werden zur Stützung des oberflächennahen Grund
wasservorkommens und zur Minimierung der Absenkungsreichweite die 
bauzeitlich gehobenen Grundwässer nach Möglichkeit im Bauwerksnah
bereich infiltriert, wobei diese Maßnahmen sich auch im Bereich der 
nördlichen Tunneleingangsstrecke bemerkbar machen, dort jedoch auf
grund der Baumaßnahmen im PFA 1.2 nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht erforderlich sind. 

Die Auswirkungen der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen und der 
geplanten Infiltrationen werden in den im jeweiligen Beobachtungsfeld 
vorhandenen Grundwassermessstellen regelmäßig kontrolliert, wobei 
die in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde festgelegten 
Warnwerte (NW5 bzw. HW1) einzuhalten sind. 
Im Endzustand erfolgen keinerlei Grundwasserableitungen, da die Tun
nelbauwerke druckwasserhaltend ausgebildet werden, um die erhebli
chen Veränderungen des Grundwasserhaushaltes bei einer dauerhaften 
Gebirgsentwässerung im Falle eines drainierten Tunnels auszuschlie
ßen. 

Am Tunnelportal Filder ist zur Minderung der Eingriffe in das Grundwas
ser in der Einschnittslage ein Tragbauwerk geplant, so dass die Ablei
tung von Grundwasser i.w. auf die Bauphase beschränkt bleibt. Im End
zustand werden nur die episodisch auftretenden Grundwasserstands
spitzen gekappt und der Vorflut zugeführt. 

Die potenzielle Gefährdung von Grundwasservorkommen, die von ei
nem Eintrag chemischer Substanzen (z.B. Treib- und Schmierstoffe) 
ausgeht, kann durch die Verwendung grundwasserverträglicher Bau
und Betriebsstoffe, besondere Sicherheitsvorkehrungen, Auflagen und 
Kontrollen während der Bauphase, die Sammlung und Klärung anfallen
der Wässer und das Verbot der Lagerung grundwassergefährdender 
Stoffe in den jeweiligen Eingriffsbereichen, entscheidend reduziert wer
den. Aufgrund des zum Bauwerk hin gerichteten Grundwasserabstroms 
mit geordneter Ableitung der anfallenden Wässer ist eine qualitative 
Beeinträchtigung der Grundwasservorkommen wenig wahrscheinlich. 
Die Überwachung qualitativer Auswirkungen wird im Rahmen eines 
durchzuführenden Grundwassermanagements und Monito
ringprogramms vorgenommen. 
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7.4.2.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und der hohen Ergiebigkeit der 
tiefliegenden Grundwasservorkommen im Lettenkeuper und Oberem 
Muschelkalk sind Baumaßnahmen, welche die Grundwasserdruckfläche 
der v.g. Aquifere unterschneiden und somit indirekt aufgrund der indu
zierten Potenzialumkehr möglicherweise trotz ausreichender Mächtigkeit 
der zwischengeschalteten Grundwasserdeckschichten im Bereich von 
Schwächezonen bauzeitliche Auswirkungen hervorrufen, als erhebliche 
Konflikte anzusehen. Dies betrifft insbesondere den nördlichen Tunnel
abschnitt oberhalb bzw. vor der an der südöstlichen Talflanke des Ne
senbachtales steil ansteigenden Auslaugungsfront. Die Eingriffe in die 
i.A. gering ergiebigen, nur lokal bedeutenden Grundwasservorkommen 
im Gips- und Sandsteinkeuper sowie im Unteren Schwarzjura, die auf
grund der insgesamt geringen Gebirgsdurchlässigkeit räumlich auf den 
Bauwerksnah- bzw. Vortriebsbereich begrenzt sind, besitzen i.w. bau
zeitlichen Charakter und sind nicht als wesentliche Konflikte zu erach
ten. 

7.4.3 Genutztes Grundwasser 

7.4.3.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen 

Innerhalb des Untersuchungsraumes für den PFA 1.2 befinden sich kei
ne öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen (TGA). 

Sonstige Wassergewinnungsanlagen 

Alle sonstigen Wassergewinnungsanlagen (Notbrunnen, Trink- und 
Brauchwasserbrunnen) im Untersuchungsraum des PFA 1.2, die in den 
Wasserbüchern aufgeführt bzw. den Behörden bekannt sind, wurden er
fasst und sind in der Anlage 20.2.1 der Planfeststellungsunterlagen dar
gestellt. Für die in der Tabelle 3/1 in Anlage 20.1 der Planfeststellungs
unterlagen (Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft) 
mit den über sie bekannten Daten aufgeführten sonstigen Wasserge
winnungsanlagen im Untersuchungsraum sind mögliche Auswirkungen 
aus hydrogeologischer Sicht aufgrund der trassenfernen Lage und der 
Nutzung des jeweils Oberen Grundwasserstockwerkes i.d.R. auszu
schließen. Im Nahbereich Eier geplanten Baumaßnahme befindet sich 
nach derzeitigem Kenntnisstand nur im Bereich Z,1,1ischenangriff Sillen 
buch eine genutzte Quellfassung (Kuhw4esenquelle) Eier Universität Me 
henheim, für Elie eine Beeinflussung nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen ist. 
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7.4.3.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Durch die in Kapitel 7.4.2.2 beschriebenen Eingriffe in Grundwasservor
kommen ergeben sich die im Folgenden kurz zusammengefassten Aus
wirkungen auf die im PFA 1.2 vorhandenen Grundwassernutzungen 
(Privat- und Notbrunnen, sonstige Nutzungen), die im Detail in der Anla
ge 20.1 der Planfeststellungsunterlagen (Erläuterungsbericht Hydrogeo
logie und Wasserwirtschaft mit Anhang Wasserrechtliche Tatbestände) 
der Planfeststellungsunterlagen aufgeführt und bewertet sind. 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Nahbereich der im Verlauf des PFA 1.2 geplanten Baumaßnahmen 
(bis ca. 500 m Entfernung) befinden sich nach derzeitigem Erhebungs
stand nur die in Höhe ca. km 5,4+00, etwa 200 m westlich der NBS
Achse gelegene Grundwasserhaltung der Stadt Stuttgart (Wasserbuch
Nr. 4084) sg•Nie elie iR l=lehe sa. Stati9R 1,3•+a, ema 40 R=I süellish eles 
Z•NissheRaRgFif.fsstglleR SilleRb1:1sh gelegeRe geR1:12te QuellfassuRg 
(K1:1h1MeseRq1:1elle) eler URiversität l=lgheRheiR=I (V\'asserbush Mr. 4Qßa). 
Quantitative und qualitative Auswirkungen der Baumaßnahmen im PFA 
1.2 auf bestehende Grundwassernutzungen durch bauzeitliche Wasser
haltungsmaßnahmen bzw. mögliche Stoffeinträge in die entsprechenden 
Grundwasservorkommen sind nahezu auszuschließen, da im Nahbe
reich der Tunnelbauwerke bi!w. eles geplaRten Z1,19angsstgllens VlJei 
elashtal_keine Nutzungen bekannt sind. 

bediglish rur elie iR=I Verlauf des Z:l::lgaRgsstgllens aillenb1o1sh bestehende 
Q1,1ellfass1,1R9 der Universität l=lgheRheiR=I (K1,11:\wieseRq1o1elle), die sa. 
40 R=I 1o1Rterstrgr;ii9 der Ba1o1R=1aßnahR=1e das gbere Grundwasservgrk.gr;i 
R=1en iR=I Unteren SshwaFi!j1o1ra ersshließt, kennen baw.ierk.sbedingte Ein 
füisse a1,1f MeRge 1,1nd Güte des i!l:I Tage gerorderten Wassers a1,1fgr1o1Rd 
der in dieseR=I 8ereisl:l bislang f.ehlenden UntergruRderk.1o1nd1,1ngen nisht 
R=lit hinreishender Sisherheit a1,1sgesshlossen werden. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf Grundwassernutzungen sind nicht zu 
erkennen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Grundwassernutzungen sind auf
grund der vorliegenden Entwässerungsplanung nicht zu ersehen. 

7.4.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Die Q1,1ellfass1,1n9 der Universität l=lohenheiR=I ist in ein vor, •Nährend 1,1nd 
nach eler Ba1:1R=1aßnahR=1e a1o1si!1o1führendes Be•NeissisherungsprograR=lm 
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Zbff qblantitativen bind qblalitativen Überv1achblng der genbltzten Grblnd 
wässer mit einzblbeziehen; ggf. sind hier im blngQnstigsten fall sogar Er 
satzmaßnahmen new,endig, falls die noch ablsstehenden Untersbl 
chblngsergebnisse dies anzeigen. 
Oie erforderlichen Maßnahmen Zblm achbltz der GFblnmvassembltzblngen 
sind rechtzeitig ver Beginn der Bablmaßnahmen mit der zblständigen 
Fachbehörde bind den Betreibern abzblstimmen. 
Da keine Auswirkungen auf Grundwassernutzungen zu erwarten sind. 
werden keine Maßnahmen notwendig. 

7.4.3.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Es bestehen in bezug auf Grundwassernutzungen keine Konfliktschwer
punkte. 

7.4.4 M ineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg 

7.4.4.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die stratigraphisch tiefsten im Untersuchungsraum betrachteten Grund
wasservorkommen sind die hochgespannten, natürlichen Mineral- und 
Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg. Als Mine
ralwasseraquifer fungiert i.w. der Obere Muschelkalk bzw. im unteren 
Nesenbachtal und im Bereich Bad Qannstatt auch der von aufsteigen
den Muschelkalkwässern gespeiste· Untere Keuper (Lettenkeuper). An 
tektonischen Schwächezonen erfolgt in diesem Bereich zudem ein verti
kaler Zustrom von Sole aus dem unterlagemden Mittleren Muschelkalk 
und dem Buntsandstein. 

Die Mineralwasservorkommen werden durch insgesamt 19 Brunnenfas
sungen und eine Quelle erschlossen. Derzeit sind 11 Brunnen staatlich 
als Heilquellen anerkannt. Die Lage sämtlicher Brunnen und Quellen ist 
der Anlage 20.2.1 der Planfeststellungsunterlagen (Erläuterungsbericht 
Hydrogeologie und Wasserwirtschaft zum PFA 1.1) zu entnehmen. In 
der Tabelle 3/2 der Anlage 20.1 der Planfeststellungsunterlagen findet 
sich eine Aufstellung der Brunnen und Quellen mit Angabe der Entnah
memengen und der Nutzungsart. Insgesamt weisen die Brunnen und 
Quellen eine Ergiebigkeit von rd. 225 1/s auf. Zusammen mit ungefass
ten und diffusen Mineralwasseraustritten im Neckartal beträgt der Ge
samtauslauf im Raum Stuttgart ca. 500 1/s. Das Auslauf- bzw. Quellni
veau der hochgespannten Mineralwasservorkommen liegt bei ca. 217 m 
ü. NN bis 225 m ü. NN. 
Das gesamte Stadtgebiet von Stuttgart sowie der südöstlich anschlie
ßende Bereich bis jenseits des Neckars nach Wendlingen ist Teil eines 
verläblfig (fachtechnisch) abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes ( RP 
Stuttgart, Stand: Juni 2002---20G4-). Das Heilquellenschutzgebiet ist mit 
den einzelnen Schutzzonen in der Anlage 20.2.1 der Planfeststellungs-
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unterlagen dargestellt. 

Die Mineralwasservorkommen sind in den Hangbereichen des Stuttgar
ter Talkessels von mächtigen Ablagerungen des Lettenkeupers, gering 
durchlässigen Schichten des Gipskeupers und bereichsweise des 
Sandsteinkeupers überdeckt. In diesen Bereichen liegt die Grundwas
serdruckfläche im Oberen Muschelkalk weit unter Flur. Im Nesenbachtal 
ist die Überdeckung durch Letten- und Gipskeuper geringer, so dass die 
Grundwasserdruckfläche oberflächennah ausgebildet ist. Zum Neckartal 
hin steigt die Grundwasserdruckfläche des Mineralwasseraquifers im 
Aufstiegsbereich der Mineral- und Heilquellen über Flur an. 
Die Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg sind unersetzbar und von sehr hoher wasserwirtschaftlicher 
und balneologischer Bedeutung . 

....._ 

- ,) 7.4.4.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Aufgrund der in Kapitel 7.4 .2.2 aufgeführten und beschriebenen Eingriffe 
in die im Untersuchungsraum des PFA 1.2 vorhandenen Grundwasser
vorkommen sind die nachfolgend genannten Auswirkungen auf den 
Funktionsraum der Mineral- und Heilwasservorkommen in Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg zu erwarten. Diese sind im Detail auch in Anlage 
20 .. 1 der Planfeststellungsunterlagen dargestellt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die im nördlichen Tunnelabschnitt vor Anfahren der Auslaugungs
frorit in ca. km 0,6+80 erforderliche Grundwasserabsenkung in den aus
gelaugten Gesteinsabfolgen des Gipskeupers (km1DRM-km188) sowie 
dem unterlagernden, bereichsweise auch nicht ausgelaugten Bochinger 
Horizont (km1 BH) wird bauzeitlich eine Potenzial umkehr zwischen den 
hangenden Grundwasservorkommen und den tiefliegenden, gespannten 
Aquiferen im Lettenkeuper (ku) und Oberen Muschelkalk (mo) innerhalb 
des Zustrombereiches der Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad 
Cannstatt und -Berg hervorgerufen. Aufgrund der deutlichen Unter
schneidung der Grundwasserdruckfläche im Lettenkeuper und Oberen 
Muschelkalk ist in diesem Bereich ein räumlich und mengenmäßig be
grenzter Aufstieg von höher mineralisierten Tiefenwässern aus den v.g. 
Aquiferen denkbar und zu besorgen. Gemäß den Vorgaben der Was
serwirtschaft erfolgt im Durchfahrungsbereich des ausgelaugten 
Gipskeupers im Bereich der nördlichen Tunneleingangsstrecke ein ab
schnittsweiser Tunnelvortrieb mit vorgezogenen Einbau der wasserdich
ten Tunnelinnenschale in Abschnittslängen von bis zu 100 m, wodurch 
die bauzeitliche Grundwasserhaltung auf den eigentlichen Vortriebsbe
reich beschränkt wird. Aufgrund der in ausreichender Mächtigkeit 
verbleibenden Deckschichten zwischen der Tunnel- bzw. Vortriebssohle 
und der jeweiligen Aquiferoberkante sind quantitative Auswirkungen auf 
die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg nicht 
zu erwarten. 
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Ein punktuelles Aufbrechen von hochkonzentrierten Mineralwässern ü
ber die Tunnelsohle kann im Bereich von Schwächezonen (Störungen, 
Dolinen) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wodurch sowohl 
qualitative wie quantitative Beeinträchtigungen des Mineral- und Heil
wasservorkommens entstehen können. Aufgrund bisheriger Erfahrungen 
bei Baumaßnahmen sowie der Erkenntnisse aus den bislang durchge
führten Erkundungsmaßnahmen ist diese Möglichkeit jedoch als un
wahrscheinlich anzusehen. 

Ein verstärkter Zutritt von hochkonzentrierten Mineralwässern über die 
Tunnelsohle wird bei Erreichen qualitativer Warnwerte durch entspre
chende Gegenmaßnahmen unterbunden (vgl. Kapitel 7.4.4.3). Die quan
titativen und qualitativen Auswirkungen· auf das Mineral- und Heilwas
servorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg sind demgemäß 
als gering zu bewerten. 

Im Zuge der übrigen im Bereich des PFA 1.2 durchzuführenden Bau
maßnahmen sind aufgrund der geringen Eingriffstiefe bzw. der guten 
hydraulischen Trennwirkung der Grundgipsschichten (km1 GG) und der 
hangenden, im weiteren Trassenverlauf ab ca. km 0 ,6+80 nicht ausge
laugten Gesteinseinheiten des Gipskeupers Mineralwasserzutritte in das 
zu erstellende Tunnelbauwerk im Zuge der Vortriebsarbeiten nicht zu 
erwarten bzw. als sehr unwahrscheinlich einzustufen. Bauzeitliche Aus
wirkungen auf die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg werden somit nach menschlichem Ermessen nicht eintreten. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen im PFA 1.2 werden sich die natür
lichen Potenzial- und Grundwasserströmungsverhältnisse auch in den 
betroffenen Grundwasservorkommen im Gipskeuper (km1 BH bzw. 
km1 DRM/km1 BB) durch die druckwasserhaltende Ausführung des DB
Tunnelbauwerkes wiedereinstellen, wobei die im Eingriffsbereich natür
lich bestehende Grundwasserstockwerksgliederung durch die Anord
nung von Abschottungsmaßnahmen zur Verhinderung einer Bauwerks
längsläufigkeit an geeigneten Stellen gewährleistet wird. Die bauzeitlich 
im Bereich der nördlichen Tunneleingangsstrecke induzierte Potenzial
umkehr zwischen oberem Grundwasservorkommen im ausgelaugten 
Gipskeuper und den tiefliegenden Aquiferen im Lettenkeuper und Obe
rem Muschelkalk, in die im Zuge der Baumaßnahmen nicht eingegriffen 
wird, besteht im Bereich Schützenplatz (Potenzialsprung) schon unter 
natürlichen Verhältnissen, so dass sich hierdurch keine anlagebedingten 
Projektwirkungen auf den Funktionsraum der Mineral- und Heilwasser
vorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg ergeben werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Projektwirkungen auf die Mineral- und Heilwasservor
kommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg bzw. deren Funktions
raum sind aufgrund der vorliegenden Entwässerungskonzeption, die ei
ne Einleitung der im Bereich der Bahnanlagen anfallenden Oberflä
chenwässer in die Kanalisation vorsieht, nicht zu erwarten. 
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7.4.4.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Die im PFA 1.2 geplanten Baumaßnahmen liegen von km 0,4+32 bis 
km 0,5+15 in der Innenzone und von km 0,5+15 bis 3,4+30 in der Au
ßenzone des im EntvAHf abgegrenzten qualitativen und quantitativen 
Heilquellenschutzgebietes für die Mineral- und Heilquellen in Stuttgart
Bad Cannstatt und -Berg. Daher sind die Baumaßnahmen generell in 
Anlehnung an die betreffenden technischen Richtlinien (z.B. LAWA Ar
beitsgruppe Wasser (1979), RiStWag (1982), DVGW Arbeitsblatt W 101 
(1995), RAS-Ew (1987), Rahmen-Abwasser VwV (1989), etc.) unter Be
rücksichtigung des besonderen Schutzbedürfnisses der Mineral- und 
Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg auszuführen. 

Ein potenzieller, räumlich wie bauzeitlich begrenzter, Aufstieg von Mine
ralwässern ist durch entsprechende Vorsorge- und Kontrollmaßnahmen 
in seinem Ausmaß zu reduzieren. Hierzu gehören regelmäßige Grund
wasseranalysen der bauzeitlich gehobenen Wässer, wobei bei Erreichen 
festgelegter qualitativer Warnwerte (500 mg/1 C02) in Abstimmung mit 
der zuständigen Fachbehörde geeignete Gegenmaßnahmen im Rah
men des Grundwassermanagements zu ergreifen sind. Hierzu sind ne
ben einer Reduzierung der bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen 
insbesondere Abdichtungsmaßnahmen in den Sohlbereichen z.B. durch 
Herstellung von lnjektionsschirmen zu zählen. 

F:ür die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
ist aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung ein Beweissicherungspro
gramm im Hinblick auf mögliche quantitative und qualitative Beeinträch
tigungen des Mineralwasservorkommens vor, während und nach der 
Bauausführung in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde festzu
legen und durchzuführen. 

7.4.4.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und hohen Ergiebigkeit der Mi
neral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
im Oberen Muschelkalk, der aufgrund von Verkarstungsprozessen und 
struktureller Lage das Trägergestein für die hoch mineralisierten Tiefen
wässer bildet, sind die entlang der nördlichen Tunneleingangsstrecke 
oberhalb bzw. vor der an der südöstlichen Talflanke des Nesenbachta
les steil ansteigenden Auslaugungsfront geplanten Eingriffe in die aus
gelaugten und tektonisch beanspruchten Gipskeuperschichten, die mit 
einer deutlichen Unterschreitung der Druckwasserspiegellage des hoch
gespannten Mineral- und Heilwasseraquifers einhergehen, als Konflikt
schwerpunkte zu kennzeichnen. Hierbei ist allerdings festzuhalten, dass 
im Verlauf der Baumaßnahmen allenfalls lokale, vorübergehende Beein
trächtigungen des Mineral- und Heilwasservorkommens hervorgerufen 
werden können, die keine Auswirkungen auf einzelne Quellfassungen im 
Abstrombereich der Baumaßnahmen erwarten lassen. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 85 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Er1äuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

7.5 Schutzgüter Klima und Luft 

7.5.1  Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Der Untersuchungsraum ist durch den kleinräumigen Wechsel von kli
matischen und lufthygienischen Ausgleichsräumen (Gebiete mit Klima
vielfalt, Gebiete mit Waldklima, Kaltluftentstehungs- und Kaltlufteinzugs
gebiete) und Belastungsräumen (Gebiete mit lockerer oder dichter Be
bauung, Hauptverkehrsstraßen) gekennzeichnet. 
Der Witterungsverlauf im Untersuchungsraum ist überwiegend maritim 
geprägt. Luftströmungen aus südwestlichen Richtungen herrschen vor, 
nur geringfügig seltener sind Winde aus Nordwest und West. Ein weite
res Häufigkeitsmaximum bilden nordöstliche Windrichtungen. Stunden 
mit Windstille (Calmen) erreichen ganzjährig einen Anteil von rd. 2 % 
(DEUTSCHER WETTERDIENST 1953). Die Lufttemperatur beträgt im 
Jahresmittel rd. 9-10°C. Das Monatsmittel der Temperatur liegt im Janu
ar bei rd. 0-1 °C, im Juli bei rd. 18-19°C. Niederschlag fällt an rd. 110-
120 Tagen im Jahr, überwiegend im Sommer. Die Jahressumme des 
Niederschlags liegt im langjährigen Mittel bei rd. 675-700 mm (MÜLLER
WESTERMEIER 1990). 

Klimatisch vorbelastet sind die versiegelten Bereiche mit lockerer und 
dichter Bebauung sowie die Hauptverkehrsstraßen .  Eine lufthygienische 
Vorbelastung ergibt sich z. T. durch die großräumige Hintergrundbelas
tung und lokale Emittenten, in erster Linie jedoch durch die verkehrsbe
dingten Emissionen entlang der Hauptverkehrsstraßen. 

Für die Ausgleichsräume ergeben sich unter Berücksichtigung ihrer kli
matischen und lufthygienischen Leistungsfähigkeit, des räumlichen Be
zuges zu den Belastungsräumen sowie der klimatischen und lufthygieni
schen Vorbelastung abweichende Bewertungen. 

Ausgleichsräume mit hoher Bedeutung sind Kaltluftentstehungsgebiete 
und Gebiete mit Klimavielfalt, die aufgrund geringer Hangneigungen kei
ne flächen- oder linienhaften Kaltluftabflüsse ausbilden. Zu nennen sind 
die Freiflächen nordöstlich und östlich von Möhringen einschließlich der 
Sportanlagen westlich von Hoffeld und die Sportanlagen nordöstlich von 
Degerloch (s. Anlage 15.2.3). 
Ausgleichsräume mit sehr hoher Bedeutung sind Kaltlufteinzugsgebiete 
und Gebiete mit Klimavielfalt, die aufgrund ihrer Hangneigung flächen
oder linienhafte Kaltluftabflüsse ausbilden, sowie Waldgebiete. Kaltluft
abflüsse im Bereich von Kaltlufteinzugsgebieten oder Gebieten mit Kli
mavielfalt bilden sich nördlich von Degerloch und in den Tiefenlinien des 
Rams-, Weidach-, Stein- und Hattenbaches sowie der Körsch. Waldge
biete befinden sich nordöstlich und östlich von Degerloch, südlich von 
Hoffeld und östlich der B 27 beidseits des Körschtales (s. Anlage 
15.2.3). 

Unmittelbar nordwestlich des Untersuchungsraumes schließt sich der 
Mittlere Schloßgarten an. Er ist als Gebiet mit Klimavielfalt bzw. Gewäs
serklima in Verbindung mit den spezifischen Klimafunktionen als Ventila-
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tions- und Kaltluftabflussbahn ein Ausgleichsraum mit sehr hoher Be
deutung. 

7.5.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen der klimatischen und lufthygienischen 
Situation sind durch die Inanspruchnahme von Ausgleichsräumen sowie 
durch die Emission von Luftschadstoffen und Stäuben zu erwarten. 

Eine bauzeitliche Inanspruchnahme von klimatischen Ausgleichsräumen 
ergibt sich durch Baustraßen, Baustelleneinrichtungs- und Ablagerungs
flächen im Bereich_der Z.Nisshenangriffe Sillenlablsh bind V\leidashtal des 
Zwischenangriffs Sigmaringer Straße und am Portal Filder. Durch die 
Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich der Rettungszufahrt Haupt
bahnhof Süd im Innenstadtbereich werden keine klimatischen Aus
gleichsräume in Anspruch genommen. 

Im Bereich des Zwischenangriffs Sff!.'eRbf:/GR werdeR !aRdww:tsG/:laft!fehe 
'ieFSE:JGRsfläeheR der URi•;.ersität HfJheRhelm Sigmaringer Straße wer
den vor allem landwirtschaftliche Flächen für eiR& die Baustelleneinrich
tungsfläche und das Portal des Stollens in Anspruch genommen. Für die 
Auf- cmd Abfahrten zur B 27 werden vor allem Hecken und Grünland, 
aber auch Teile einer Streuobstwiese in Anspruch genommen. Die Flä
chen liegen südlich der Sigmaringer Straße entlang der westlichen und 
östlichen Böschungsbereiche der B 27. An der östlichen Böschung wird 
für eine Behelfsabfahrt für Baustellenfahrzeuge errichtet. zwfseheR der 
WohR'sied.'1:1Rg Sf..lleRbf:/Gh bzw. der Mftt/e.r:eR FfkJeFSt;:aP..e E:JRd dem Be 
heRha1:1ser Berg a1:1f eiRer !ViederuRg des Kf.eiRhoheRheimer BaG/:les. 
Neben Baustraßen, Park- und Büroflächen wird in erster Linie ein Mate
rialplatz, eine Betonanlage und eine Zwischendeponie eingerichtet. 
Nach Abschluss der Rohbauarbeiten erfolgt die Verfüllung des Stollens, 
der Rückbau sowie die Renaturierung der Baustelleneinrichtungsfläche 
und somit die Wiederherstellung der klimatischen Situation. 

NaG/:1 ARgaheR der b.aRdeshaE:Jptstadt Swttgart (199Se), Amt fiir Umwelt 
seh1:1tz, Ahtel!1:1Rg Stadtk.'.imato!ogie heträgt die mitt.�.r:e WiRdgesehw.iR 
digkelt im Bereieh des ZwfsG/:leRaRgr:i#s Si.J.leRbueh ffi. 2, 5 bis 3, Q mls, 
die SehwaehwfRdhäufigkeit, mit WimJgesG/:lwfRdigkefteR E:JRter 1,5 mls, 
Hegt bei ."fl. Jg %. b.uftstrBmoogeR BIJS "'1lest, SQQlll6St URE! SBd treteR 
hä1:1fif} währeRd zy.'f.'-ORa.�r (al.'-OehthoRer) Wetter!ageR a1:1f. Sie .r:ep.r:äseR 
f.iereR flfe >=lauptv1.iRGriehwRg. V-/.ähreRd a1:1sta1:1se/:Jarmer (a1:1taehth0Rer) 
WetteFlageR domiRie.r:eR b.1:1ftst.rem1:1RgeR a1:1s Ost, Naffiost ood ."leffi. Sie 
treteR gegeRBher fler J=la1:1ptwfRflFiehtlJRg fle1:1t#eh zf:lfQek oofl /3f.'deR keiR 
Hä1:1'figk-eitsmaxifRl,JfR. BedeRRahe Ka.ltf.l:lftstreme fotgeR der Ta.'aehse 
ood stremeR paral!e! :w.r Mi#!ereR Fi.''16.-=st.r:aße Raeh saoosteR. 

!m Be.r:eieh des ZwiseheRaRgFi#s V-.�iflaehta! weffieR el3eRfs!!s .'f!.imati 
sehe AE:Jsg.'�iehs.r:äl,JfRe iR /I.Rspr1:1eh geRemmeR E:JRd aRakJg zl,JfR Zwf 
SGReRaRgri# Sl!.'eRBf:IGR RBGh BeeRdfgoog der Ba1:1tätigkeit zf:lfQGkge 
/3af:lt. Die Bee.iRt.r:äehtigoog der k!fmatfseheR Sit1:1atfeR ist mit der •,te."'ge 
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RBRRt6R \'9rg!e.iG/:1/Jar l:IRG wird ebeRfa!Js als ger:iRg e.iRgesw#. 
Im Bereich des Zwischenangriffs Sigmaringer Straße werden durch die 
Baufläche zeitlich begrenzt klimatische Ausgleichsräume in Anspruch 
genommen. Da unmittelbare klimatische Auswirkungen auf Siedlungsbe
reiche nicht zu erwarten sind (wegen des ebenen Geländes treten keine 
bedeutsamen Kaltluftströme auf), werden die Beeinträchtigungen als ge
ring eingestuft. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche am Portal Filder ist im Bereich der 
Baugrube für die offene Bauweise angeordnet. Klimatische Ausgleichs
räume werden temporär beeinträchtigt. Da unmittelbare klimatische 
Auswirkungen auf Siedlungsbereiche nicht zu erwarten sind, werden die 
Beeinträchtigungen als gering eingestuft. 

Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation ergeben sich durch 
die Emission von Luftschadstoffen durch Baumaschinen, Baufahrzeuge 
und zusätzliche Belastungen durch Staubniederschlag und Sehweb
staub im Bereich der Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen, der 
beiden Tunnelportale, der Rettungszufahrten und '1er ZwisG/:leRaRg::iffe 
/Je.i Si!l6R/J1:1G/:1 1:1R'1 .im '*'1/e.idaG/:lta!. am Zwischenangriff Sigmaringer 
Straße. 

Die baubedingt zu erwartende Gesamtbelastung hängt zum einen von 
der Anzahl und Art der eingesetzten Baumaschinen und -fahrzeuge, de
ren Einsatzorten und -zeiten ab. Zum anderen ist die jeweilige klimati
sche Situation, insbesondere die Durchlüftung für die Konzerüration und 
Ausbreitung der Emissionen von Bedeutung. Während allochthoner 
Wetterlagen werden die bauzeitlichen Emissionen aufgrund der vorherr
schenden südwestlichen Winde nach Nordosten verdriftet und aufgrund 
bodennaher Turbulenzen und entsprechend hohem vertikalen Luftmas
senaustausch verdünnt. Während autochthoner Wetterlagen werden die 
bauzeitlichen Emissionen u. a. mit der bodennah abfließenden Kaltluft 
verfrachtet und entsprechend verdünnt. 

Die zu erwartende Luftschadstoffgesamtbelastung kann derzeit nur ab
geschätzt werden, da detaillierte Kenntnisse über die Art der eingesetz
ten Baumaschinen und -fahrzeuge und deren Einsatzorte und -zeiten 
nicht vorliegen. Erhöhte Luftverunreinigungen können entlang der 
Hauptverkehrsstraßen, auf denen Baufahrzeuge fahren, nicht ausge
schlossen werden. 

Der Anfahrstollen und die Baustelleneinrichtungsfläche der Rettungszu
fahrt Hauptbahnhof Süd liegt östlich des Gebhard-Müller-Platzes und 
südlich der Grenze des PFA 1.1 zum PFA 1.2. Bedingt durch diese Lage 
betreffen Aussagen zur Emission von Luftschadstoffen und Stäuben in 
erster Linie den PFA 1.1 bzw. 1.2. 

Der Nahbereich der Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd ist aufgrund des 
Verkehrsaufkommens lufthygienisch erheblich vorbelastet. Prüf- und 
Grenzwerte der verkehrsbedingten Luftschadstoffieitkomponenten Stick
stoffdioxid, Benzol und Ruß werden derzeit z.T. erreicht bzw. überschrit
ten (LANDESHAUPTSTADT STUITGART 1996). Prognoseberechnun
gen für das Jahr 201 O zeigen, dass sich die Luftschadstoffgesamtbelas
tung aufgrund der technisch bedingten Reduktion der Emissionen und 
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geänderter Verkehrsströme verringern wird. Gegenüber dem Ist-Zustand 
werden sich demnach die Stickstoffdioxid-Belastungen im Nahbereich 
der Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd bis zum Jahre 2010 um 10 bis 
20 %, die Benzol-Belastungen um 50 bis 75 % und die Ruß-Belastungen 
um 20 bis 75 % reduzieren (LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 
1998c). Die Zusatzbelastung durch den Baustellenverkehr ist gering, da 
der Abtransport des Ausbruchmaterials in erster Linie über ein Förder
bandsystem erfolgt. Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situati
on gegenüber dem Ist-Zustand ist nicht zu erwarten, da die bauzeitliche 
Luftschadstoffzusatzbelastung im Nahbereich der Rettungszufahrt durch 
die allgemeine Reduktion der Verkehrsemissionen kompensiert werden 
wird. Die baubed.ingte Beeinträchtigung der lufthygienischen Situation an 
der Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd ist aufgrund der hohen Luft
schadstoffgesamtbelastung als mittel einzustufen. 

Am Z'r11ise/:JeRaRgr:i# Si!teRBl:JGR erfo!gt der AtJtFBRSf30rl aber die Mitt.'eFS 
.CHde.o:st.r:alJ,e ood weiter BtJer die ßAß A B. Die Mi#leFS .C#derst,=a/J,e weist 
eiR •1erg.t.eie/:Js•,11eise geriRges 'ler:kehrsa1:JfkgmmeR ood somit gefi.Rge 
b.1:J#sshadstoffemissioRs ood immissfoRstJe!asfl:JRgeR a1:Jf. Die ßee.'R 
tFäe/:Jtigl=JRg der /1:Jft/:J.ygieRisel:JeR Sffl:JatioR ist gefi.Rg. 
Der Abtransport der Ausbruchmassen vom Zwischenangriff Sigmaringer 
Straße wird über eine eigens angelegte Zufahrt zur B 27 und von dort 
weiter über die BAB A 8 erfolgen. 

Entlang der BAB A 8 werden aufgrund des sehr hohen Verkehrsauf
kommens voll derzeit rd. 80.000 bis 110.000 Kfz/Tag und einem LKW
Anteil von rd. 18 % bereits jetzt sehr hohe Luftschadstoffimmissionen er
reicht. Die Zusatzbelastung durch die Baufahrzeuge auf der BAB A 8 ist 
demgegenüber sehr gering. 

Dies gf!t a1:JGh für deR AtJtr:aRsport 'J.fJR A1:Js/Jr:1:1e/:Jmateria.' des B11jssheR 
aRgr:i#s 'Jleidae/:Jta.' B/Jer die Epp.t.estFBIJ.e, die ß 37 1:JRd die ß/1.ß A B so 
wie Der Abtransport des Ausbruchmaterials des Portalbereiches Filder 
über Baustraßen unel 1Mrtsshaf.tsv1e9e zur l=leerstraße einen Wirt
schaftsweg zur Schelmenwasenstraße. von dort über die Heigelinstraße 
und weiter über die B 27 zur BAB A 8 wird ebenfalls als unkritisch ange
sehen. da auch hier stark vorbelastete Straßen befahren werden. Als 
Transportmittel zu den Enddeponien stehen neben dem LKW-Transport 
auch der lufthygienisch günstiger einzustufende Transport auf der 
Schiene sowie auf Wasserwegen zur Verfügung. Es ist insgesamt damit 
zu rechnen, dass die für die nächsten Jahre prognostizierte Reduktion 
der verkehrsbedingten Emissionen die bauzeitlichen Zusatzbelastungen 
kompensieren kann. 

Belastungen durch Stäube sind in erster Linie auf Ausgleichsflächen im 
unmittelbaren Nahbereich der Baustelleneinrichtungsflächen bei auto
chthonen Wetterlagen mit annähernder Windstille bzw. bei Wetterlagen 
mit östlichen Luftströmungen zu erwarten. Stunden mit Windstille errei
chen im Untersuchungsgebiet eine Häufigkeit von rd. 5 % und treten ü
berwiegend in den Nachtstunden, also außerhalb der Zeiten mit intensi
ver Bau- und Transporttätigkeit, auf. Wetterlagen mit östlichen Luftströ
mungen erreichen eine Häufigkeit von rd. 20 % und treten überwiegend 
im Winterhalbjahr, also außerhalb der Vegetationsperiode, auf. Am Zwi 
se/:Jer1ar1gr.i# Sl!J6RIJ1:Jsh ist die Sta1:J/J/Je!astoog der westlie/:J der ßa1:Jste.' 
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!eR9iRFiGRWRgsfläGR9 !fegeRfieR .'aRdwir:lsGhaft!fGR9R 11st=Sl:JMSfläG/:J9R 
der URAl-e,r:si'lät J=l-eh9RR9,if:R a1:1fgP . ..'RQ der geRaRRt9R Str:Gml:IRgs&itl:Jatie 
ReR geriRg. Die Staoobe!aswRg der iR FB!ativer .'\.l.ähe zl:lf ßa1:1ste!.l.e !fe 
geRdeR lllehRbeba1:11:JRg der Siefl!l:JRg Si!,l.eRbl:JGR w,iffi f11:1,'=Gh besteheRfle 
He�R eRt!aRg der Mftt.l.ereR FikJe,:straße l:IRd GIGGR die gef:)/aRte lärm 
sMl:Jt:2v;aRd FBdlaier:t. Die ßeeJRtr:äM#g1:JRg der !1:1ft/:JygieRiSMSR Slt1:1ati 
eR ist geriRg. Es sind im Umfeld der Baustellenfläche des Zwischenan
griffs Sigmarinqer Straße sowie durch Transporte keine erheblichen Be
einträchtigungen durch Staubemissionen zu erwarten, da das Bodenma
terial befeuchtet wird und die Baustraßen befestigt sind. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind durch die Überbauung und 
Umnutzung von klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsräumen zu 
erwarten. 

Beeinträchtigungen der klimatischen Situation ergeben sich durch die 
Überbauung von Ackerflächen und Grünland im Bereich des Kaltluftein
zugsgebietes nördlich des Hattenbaches durch die Trasse (km 9,9+50 
bis km 10,0+30) und durch die Anlage der Rettungszufahrt und des Ret
tungsplatzes Filder. Die Funktion als Ventilationsbahn und als Kaltluftab
flussbahn wird durch die Lage der Trasse im Einschnitt beeinträchtigt. 
Ein unmittelbarer Siedlungsbezug ist nicht gegeben. Die Beeinträchti
gung ist gering. 

Die sich im Fildertunnel aufgrund der Höhendifferenz der Tunnelportale 
einstellende Luftströmung mit jahreszeitlichen Richtungswechseln be
einflusst die klimatische Situation im unmittelbaren Nahbereich des Fil
derportals. Die Beeinträchtigung der klimatischen Situation ist gering. 
Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation sind anlagebedingt 
nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte relevante Beeinträchtigungen der klimatischen und 
lufthygienischen Situation sind nicht zu erwarten, da klimatische Funkti
onen und Wirkungszusammenhänge durch den Bahnbetrieb nicht ge
stört werden und aufgrund der überwiegend elektrischen Traktion beim 
Transport von Gütern und Personen relevante Emissionen von Luft
schadstoffen nicht zu erwarten sind. 
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7.5.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Die Konflikte in den Schutzgütern Klima und Luft lassen sich durch fol
gende Maßnahmen vermeiden oder vermindern: 

- Die Baustellenflächen sind auf das unumgängliche Maß zu begren
zen. Die temporäre Inanspruchnahme von klimatischen und lufthy
gienischen Ausgleichsräumen (Gebiete mit Klimavielfalt oder Wald
klima und Kaltlufteinzugsgebiete) ist möglichst zu vermeiden. 

- Die Belastungen durch Luftschadstoffe können durch den Einsatz 
schadstoffarmer Baufahrzeuge und elektrischer Baumaschinen ver
ringert werden. Die Belastungen durch Stäube können werden ver
ringert wer den, W&RR-da das Bodenmaterial �angefeuchtet wird. 

�) - , - Die anlagebedingten Verluste an klimatischen und lufthygienischen 

,. 
-� 

Ausgleichsräumen werden durch Gestaltungs- und Ausgleichsmaß
nahmen (z.B. Gehölzanpflanzungen) vermindert. Diese dienen u.a. 
auch der Sicherung und Verbesserung der klimatischen und lufthy
gienischen Situation. 

7.5.4 Erhebliche Auswirkungen und·Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte der klimatischen und lufthygienischen Situation 
ergeben sich im Untersuchungsgebiet aufgrund der überwiegenden Füh
rung der Trasse im Tunnel nicht. . 
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7.6 Schutzgut Landschaft 

7.6.1 Stadt-/Ortsbild, Landschaftsbild 

7 .6.1 .1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die Stuttgarter Bucht ist durch die Stadtstruktur von Stuttgart geprägt, 
die den Stuttgarter Kessel mit den angrenzenden Hängen einnimmt. 

Westlich des PFA 1.2 im PFA 1.1 liegt der Bereich um den Stuttgarter 
Hauptbahnhof, an den sich südwestlich der Stadtkern (City) von Stutt
gart anschließt. Neben einer modernen mehrgeschossigen Bebauung, 
die überwiegend vom Einzelhandel genutzt wird, prägen historisch be
deutsame Objekte und städtebauliche Gesamtanlagen wie der Schieß
platz, der Karfsplatz und der Schillerplatz das Stadt- und Ortsbild. An 
den Schießplatz schließen nach Osten hin der Obere, Mittlere und Unte
re Schloßgarten an. Die Parkanlage insgesamt (Schloßgarten und 
Rosensteinpark) ist eine künstlich geschaffene Kulturlandschaft mit Ra
senflächen, großen Laubbäumen mit ausladenden Kronen, Springbrun
nen, Spazierwegen, Bänken usw. Die Parkanlagen bilden im urbanen 
Umfeld einen wichtigen Freiraum. 

Südöstlich des Bahnhofes liegt ·am Rande des Wagenburgtunnels eine 
weitere Grünfläche. 

An den Hängen südlich der Innenstadt geht eine mehrgeschossige Be
bauung zugunsten einer offenen Bebauung (Einfamilienhäuser, Gärten) 
zurück. Die Kuppen der Hügel sind überwiegend bewaldet. 
Des Weiteren sind für die Landschaft bzw. das Stadt-/Ortsbild die be
waldeten Hänge, die zum Teil als Landschaftsschutzgebiete (LSG Sil
berwald, LSG Schimmelhüttenweg) ausgewiesen sind (BNL 1994), von 
Bedeutung (vgl. Anlage 15.2.1). 

Die südlich gelegenen Stuttgarter Randhöhen im Bereich des Frauen
kopf bilden den Übergang zwischen der Stuttgarter Bucht und den Fil
dern. Den eigenen Charakter der Randhöhenzone bestimmen die sehr 
tiefgreifenden Zertalungen. Diese bilden z.T. feuchte und schattige 
"Klingen" (z.B. die "Falsche Klinge" westlich von Rohracker). 
Die Randhöhen werden von Stubensandsteinplatten aufgebaut, die ört
lich Zeugenberge tragen (z.B. Frauenkopf) und von großen zusammen
hängenden Waldflächen (Eichen-Hainbuchenwäldem mit eingestreuten 
Kiefern) bestanden sind, die vielfältige Funktionen in einem dicht besie
delten Gebiet aufweisen (Klimaschutz-, lmmissionenschutz-, Erho
lungswald, etc.) (vgl. Anlage 15.2.2). 

Der Untersuchungsraum ist aufgrund seiner vielfältigen Nutzungen und 
Vorbelastungen für das Landschaftsbild von unterschiedlicher Bedeu
tung. Die Industrie- und Gewerbeflächen besitzen einen niedrige Bedeu
tung, die Hanglagen mit ihrer lockeren Bebauung und guten Durchgrü-
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nung stellen einen Kontrast zur Innenstadt dar und sind für das Land
schaftsbild höher einzuschätzen. 

Der südlich an die Stuttgarter Randhöhe anschließende, nördliche Fil
dersattel fällt von Norden bis zum Körschtal hin ab. Der Bereich um De
gerloch, Hoffeld und Möhringen ist einerseits durch eine dichte Bebau
ung gekennzeichnet, verfügt andererseits über landschaftsbildprägende 
Waldbestände (vgl. Anlage 15.2.2) ,  die teilweise trotz der Großstadtnä
he ihre naturraumtypische Eigenart bewahrt haben. Der Bereich des 
Zwischenangriffs Sigmaringer Straße wird durch eine intensiv betriebene 
Landwirtschaft geprägt. Ein strukturierendes Element ist hier die teilwei
se mit älteren Hecken und einigen größeren Bäumen (v. a. Ahorn) be
wachsene Böschung der B 27, von der iedoch eine erhebliche Belas
tung der Landschaft durch Verlärrnung und Zerschneidung der Blickbe
ziehungen ausgeht. 

Als weitere Strukturelemente in der dicht besiedelten Landschaft sind 
die Weidach und der Oberlauf des Ramsbaches von Bedeutung (LSG). 
Die Bachtäler weisen eine landschaftsraumtypische, relativ klein struktu
rierte landwirtschaftliche Nutzung auf oder sind wie im Weidachtal be
waldet (vgl. Anlage 15.2.2). 

Der ßereish des Zwise/:leRaRgFiffs Si!!eRl:J1:1e/:I Hegt iFR LaRdse/:laftsse/:11:Jtz 
getJlet Rams/:Jae/:lta.� A1:1eRer ßashtat. Die 9mßfl.äe/:li9eR, .'aRewir:tse/:laft 
.'fe/:1 geRl:J2teR FJäetleR V,'6ffH3R '19R Ge/:le!ceR GZ'll-. Lt'�td 1:1m9el:JeR. öst 
Jie/:1 der mi#.'er-eR FikJeFSIFaße .'iegeR die SieflhJRgsfl.äef:leR 'lfJR S.i!.'eR 
l:J1:JeR 1:JRd das !aRdse/:laft!ie/:1 ref:z•19Jfe ft..'at1:1rsef:11:J29el:Jiet Eief:leRRaiR. 

Der nördliche Fildersattel, ist durch mehrere Straßen, insbesondere 
durch die vierspurig ausgebaute· -s 27 sowie durch die dichte Besied
lung, die Wohn- und Gewerbegebiete umfasst, stark vorbelastet. Die 
Waldgebiete westlich von Degerloch werden zusätzlich durch die Sport
anlagen am Fernsehturm beeinträchtigt. 
Die zentrale Muldenregion der Filder wird durch das Körschtal und des
sen Seitentäler gegliedert. Auf weiten Strecken ist die Körsch ein relativ 
natumah mäandrierender, noch weitgehend von Ufergehölzsäumen be
gleiteter Bachlauf. Im Talgrund der Körsch dominieren Grünlandflächen. 
Die Hangpartien werden von Streuobstwiesen und Laubmischwäldern 
eingenommen. 

Zwischen Fasanenhof und Plieningen ist die naturraumtypische Eigenart 
des Körschtales und angrenzender Bereiche mit abwechslungsreichen 
Laubmischwäldern, gehölzgesäumten mäandrierenden Bachläufen mit 
angrenzenden Wiesen und ausgedehnten Streuobstwiesen gut erhalten 
(NSG Weidach- und Zettachwald). 

Die Bebauung von Möhringen und Fasanenhof reicht teilweise weit ins 
Körschtal hinein, so dass lediglich ein schmaler unbebauter Streifen zwi
schen den Siedlungen verbleibt (LSG). Zudem ist dieser Bereich durch 
die Körschtalquerung der vierspurigen B 27 stark vorbelastet (vgl. Anla
ge 15.2.2). 

Die ausgedehnte flachwellige Ebene der inneren Fildermulde mit der 
vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Feldflur wirkt aufgrund 
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fehlender gliedernder Strukturen monoton. 

Die innere Fildermulde ist durch den zwischen Plieningen und Bemhau
sen liegenden Stuttgarter Flughafen sowie die Bundesautobahn A 8 
durch Zerschneidung und flächenhafte Verlärmung stark vorbelastet. Die 
Trennwirkungen werden durch zwei parallel zur BAB A 8 verlaufende 
Freileitungen verstärkt. 

Durch das heutige Erscheinungsbild und die vielfältigen Vorbelastungen 
der inneren Fildermulde ist diese nur von geringer Bedeutung für das 
Landschaftsbild. 

7.6.1 .2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Infolge der Einrichtung einer Baustellenfläche Hbf-Süd am Rande des 
Wagenburgtunnels wird eine kleine parkähnliche Grünfläche in An
spruch genommen, die später als Rettungsplatz genutzt und neu gestal
tet wird. 

Weitere baubedingte Auswirkungen sind im Innenstadtbereich im PFA 
1.2 nicht zu erwarten, weil die NBS bergmännisch vorgetrieben wird. 
Von Bau-km 9,7+65 bis Bau-km 10,0+30 wird die NBS in offener Bau.., 
weise erstellt bzw. verläuft in einem Trog. Am Filderportal werden zu
dem große Baustelleneinrichtungsflächen erstellt, so dass auf den Fil
dern südlich von Stuttgart-Degerloch das Landschaftsbild bauzeitlich 
zusätzlich zur bestehenden Vorbelastung beeinträchtigt wird. 

Im Bereich des Zwischenangriffspunktes Sigmaringer Straße ist mit ei
ner Beeinträchtigung des Landschaftsbildes während der Bauzeit durch 
die Baustel/eneihrichtungsf/äche, die Bautätigkeit sowie den Baustellen
verkehr zu rechnen. Darüber hinaus ist die Anlage eines Erdwal/es vor
gesehen. der den direkten Einblick auf die BE-Fläche verhindern soll 
und der daher Sichtschutzfunktion besitzt. Durch die direkte Lage im 
Böschungsbereich der B 27 wird die Baustelleneinrichtungsf/äche nicht 
von allen Seiten einsehbar sein. Durch diese räumliche Anbindung an 
die Böschung und den errichteten Wall kann daher eine Verminderung 
der Eingriffe in das Landschaftsbild erreicht werden kann . 

.'FR ße.r:eiGR fies ZwiSGR9RSRgr:i#spl:IR.'4eS Si!!eRBl:JGR, der i-FR l:.aRd 
SG/:1a#ssstll:l#zgasiat RaFRssastlta!, A1:JaRar ßastlta! !lagt, sfRd vlätlr:eRd 
der ßa1:Jzaft ßeainträGRtigl:/RgeR Zl:J 9."IIBlieR, da laRfisGRaft.69.i.'dprägeR 
de st."1Jktl:J.r:eR (l=lesl<eR, Gatle!ze} aRtlaRg der FfldaFSt::aßa iR if:lrer Fl:IRk 
tiGR dl:Jf.G/:1 die ßa1:Jste!.l.eRaiRr:iGRf1:1RgsfläGR8 /;JaafRträGRtigt werfieR. QurGR 
aiRe SGtla!J.SGRl:JtzWaRd eR#aRg der Fi.'fia.-=stra!J.a sfRd .f=ceFRw.ifk.l:J.RgaR Bl:Jf 
das l:.aRfisstlaftss.i.'d Zl:J er11arteR, die }edsstl dl:JFGR die zl:Jr St.r:a!J.e RiR 
'IGFf}elagelieR GefolS!ze geFRiRdar:t v,rer:deR. 
{)t:ffGR fiaR Zw.iSGRBRaRgr:iffspl:IRl<t 1/!JeidasRta! sfRd ßaaiRträstltfgl:JR€}9R 
fies l:.aRfisstlaftstJf.'fias vlätl.r:eRd der ßa1:Jzait dl:JFGR d.ia ßa1:Jste!!eRaiRRGR 
fl:IRgsflästle, die ßal:JtätigkeiteR 1:JREI fiaR ßa1:JstelleR'leFketlr 2:1:J e."IIBlieR. 
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Ausschließlich bauzeitlich beanspruchte Flächen können nach Ab
schluss der Bautätigkeiten mittels landschaftspflegerischer Maßnahmen 
in ihrer Funktion für den Landschaftshaushalt wieder zurückgeführt wer
den. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind neben den dauerhaften Flä
cheninanspruchnahmen für die NBS auch durch die Errichtung optisch 
wirksamer Elemente, wie das südliche Tunnelportal des Fildertunnels, 
Einschlussflächen, Rettungsplätze etc. sowie die sich daraus ergeben
den Beseitigungen von landschaftbildpräge11den Strukturen zu erwarten. 

Am Rande des Wagenburgtunnels wird infolge der Baustelleneinrich
tungsfläche Hbf-Süd und des geplanten Rettungsplatzes eine kleine 
Parkanlage dauerhaft verändert. 

Im Bereich des südlichen Tunnelportals des Fildertunnels werden durch 
das Tragbauwerk landschaftstypische Feldfluren überbaut. Aufgrund der 
eingeschränkten Einsehbarkeit in der Traglage sind die Beeinträchti
gungen gering. Eine Einschlussfläche ergibt sich zwischen NBS und 
BAB A 8, in der ein Rettungsplatz vorgesehen ist, der zu einer zusätzli
chen Flächeninanspruchnahme und zu optischen Beeinträchtigungen 
führt. Die Übergabestation für die Stromversorgung wirkt aufgrund der 
geringen Ausmaße visuell wenig störend. Aufgrund der Vorbelastungen 
sind die Auswirkungen des Vorhabens im Bereich Filderportal gering. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Innenstadtbereich sind aufgrund der Tunnellage der NBS keine be
triebsbedingten Auswirkungen zu erwarten. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind aus
schließlich durch den Zugverkehr auf den Fildern möglich. Die land
schaftsfremden technischen Verkehrsmittel können das ästhetische na
turgebundene Landschaftempfinden mindern. Allerdings werden die 
temporären Beeinträchtigungen des Bahnbetriebes durch den perma
nenten Autobahn- und Flugverkehr überlagert und stellen somit keine 
wesentliche Beeinträchtigung des Landschaftbildes dar. 
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7.6.1 .3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Für das Schutzgut Landschaft lassen sich bezüglich des Stadt-/ Ortsbil
des bzw. Landschaftsbildes durch folgende Maßnahmen Beeinträchti
gungen vermeiden bzw. vermindern bzw. unvermeidbare Beeinträchti
gungen kompensieren: 

- Landschaftsgerechte Wiederherstellung d6r ZwisGf:leRaR9Fi#sp1:1Rkte 
WeidaGhta! ood Si.1/eRl31:1Gh des Zwischenangriffs Siqmarinqer Straße 
sowie der Baustelleneinrichtungsflächen am Wagenburgtunnel und 
am Filderportal 

- Minimierung der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen entlang 
der NBS 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden konkrete Maßnahmen 
beschrieben, um die unvermeidbaren Eingriffe in das Schutzgut Land
schaft sowie die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion zu kompensie
ren (s. Anlage 18.1 der Planfeststellungsunterlagen). 

7.6.1 .4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Es ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für das Landschaftbild. 

7.6.2 Erholung 

7.6.2.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Für die Erholung ist im Stuttgarter Innenstadtbereich der westlich an den 
PFA 1.2 angrenzende Schloßgarten von besonderer Bedeutung. Der 
Schloßgarten ist aufgrund seiner innerstädtischen Lage und seiner gu
ten Erreichbarkeit als Erholungsraum von überragender Bedeutung. 
Aufgrund des Wegenetzes, der Liegewiesen, Bänke und weiterer Frei
zeitangebote (z.B. Gastronomiebetriebe, Schachspiel etc.) sind die 
Parkanlagen gut für die Kurzzeit- und Feierabenderholung ausgestattet. 

Von geringerer Bedeutung ist eine südwestlich des Bahnhofs gelegene 
Grünfläche am Rande des Wagenburgtunnels. 

Die bewaldeten und z.T. als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesenen 
Hanglagen und Randhöhen der Stuttgarter Bucht stellen wichtige Erho
lungsflächen dar. Diese sind durch ein ausgedehntes Wander- und 
Radwegenetz (z.B. Stuttgarter Rundwanderweg) erschlossen und bieten 
zahlreiche Aussichtsmöglichkeiten über das Stuttgarter Stadtgebiet (vgl. 
Anlage 15.2.2). Der Fernsehturm z.B. bietet eine gute Aussicht über das 
gesamte Stadtgebiet von Stuttgart sowie die südlich angrenzende Filde-
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rebene. 

Die Waldflächen sind gemäß Landschaftsrahmenplan (REGIONALVER
BAND STUTTGART 1994) als Erholungswald ausgewiesen (vgl. Anlage 
15.2.2). Diese Flächen sind vor allem für die Naherholung der Bevölke
rung des Stadtgebiets bedeutsam. 

Vorbelastend sind im Landschaftsraum die z.T. flächendeckende Über
bauung verbunden mit einer flächenhaften Verlärmung durch Verkehr 
und z.T. durch Industrie. 

Die von den Stuttgarter Randhöhen um den Frauenkopf nach. Süden zur 
Körsch abfallenden Flächen des nördlichen Fildersattels sind durch eine 
dichte Bebauung geprägt. Für die zwischen den Siedlungen liegenden 
Freiflächen ist der Wechsel von Waldflächen, Grünland und Streuobst
wiesen kennzeichnend. Die außerhalb der Ortschaften liegenden Flä
chen sind aufgrund ihres landschaftlichen Reizes als Landschafts
schutzgebiete ausgewiesen (LSG Silberwald, LSG Schimmelhüttenweg, 
LSG Ramsbachtal, Auener Bachtal (vgl. Anlage 15.2.1). 

Der nördliche Fildersattel ist durch Radwege und Wanderwege des 
Schwäbischen Albverein erschlossen. Zahlreiche Wanderparkplätze be
legen die Attraktivität des Gebietes. Als besonderer Erholungsschwer
punkt sind die Sportanlagen im Wald östlich von Degerloch hervorzuhe
ben. Die Waldflächen sind als Erholungswald und als Immissions
schutzwald (nach Landeswaldgesetz) ausgewiesen. 

Aufgrund der Nähe zu ausgedehnten Wohnsiedlungen (Degerloch, Hof
feld, Möhringen) sind die Freiflächen des nördlichen Fildersattels für die 
siedlungsnahe Erholung bedeutsam (vgl. auch Landschaftsrahmenplan, 
REGIONALVERBAND STUTTGART 1994). 

Im ßerefGJ:J des ZwischeRaRgri#s S#leRlwGJ:J sfml die l:IFRfP3beRdeR Wä.' 
der fBr dfe sfed!EJRgSRahe EFhef.l:JRg wfshtig. Die großeR AskerfläGf:JeR 
habeR efRe ger.iRfP3 ßede1:1tEJRg fBr die Erf:le.'-1,JRg. 
Im Bereich des Zwischenangriffs Sigmaringer Straße haben die Acker
flächen eine geringe Bedeutung für die Erholung. Trotzdem verläuft in 
diesem Bereich ein Feld- und Radweg, der von Erholungssuchenden 
genutzt wird. 

Das landschaftlich wertvolle Körschtal einschließlich seiner Seitentäler 
ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Den Waldflächen sind Er
holungsfunktion sowie in der Umgebung autobahnnaher Siedlungen 
Immissionsschutzfunktion zugewiesen. Der westlich von Plieningen lie
gende Bereich des Körschtales ist durch den Wechsel von Wald, Grün
land und Streuobstwiesen sowie die mäandrierende Körsch mit gehölz
bestandenen Ufern abwechslungsreich und als Naturschutzgebiet aus
gewiesen. Die Radwanderwege und die Wanderwege des Schwäbi
schen Albverein entlang der Täler belegen neben Freizeiteinrichtungen 
(z.B. Gasthaus im Körschtal) die Attraktivität dieser Talräume (vgl. Anla
ge 15.2.2). Im Weidachtal liegt ein Waldheim mit Übernachtungsgebäu
den, Grün- und Sportanlagen. 

Aufgrund der Nähe zu ausgedehnten Wohnsiedlungen (z.B. Fasanen-
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hof) sind die naturnahen Freiräume im Körschtal für die wohnortnahe 
Erholung von herausragender Bedeutung. 

Die innere Fildermulde stellt eine flachwellige, überwiegend durch inten
sive landwirtschaftliche Nutzung geprägte Einheit dar, wobei gliedernde 
Elemente weitgehend fehlen. Dieses Gebiet besitzt wenig Reiz für die 
Erholung. Trotzdem werden die landwirtschaftlichen Wege in Ermange
lung qualitätsvoller Alternativen zum Spazieren gehen und Radfahren 
genutzt (NACHBARSCHAFTSVERBAND STUTTGART 1981). 

Der Untersuchungsraum ist durch die Bundesautobahn BAB A 8 die 
Bundesstraße B 27 und weitere Straßen sowie zwischen Echterdingen 
und Plieningen durch den Flughafen aufgrund Zerschneidung und flä
chenhafter Verlärmung beeinträchtigt. Parallel zur BAB A 8 erhöhen 
zwei gebündelt verlaufende Freileitungen die Barrierewirkung. Zusätzlich 
bilden die Zersiedlung der Filder sowie die fehlende Strukturierung der 
Feldflur eine Vorbelastung für den zur Erholung genutzten Raum. 
Aufgrund der hohen Vorbelastungen sowie der mäßigen Erholungs
eignung hat die innere Fildermulde für das Landschaftsbild in der heuti
gen Gestalt eine niedrige Bedeutung. 

7.6.2.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen erfolgen im zum PFA 1.1 gehörenden 
angrenzenden Mittleren Schloßgarten. Die Erholungsfunktion des Mittle
ren Schloßgartens wird während der Bauzeit durch die Bautätigkeiten 
und den Baustellenverkehr erheblich eingeschränkt. 

Baubedingte Auswirkungen sind durch die Einrichtung eiReF der Baus
stelleneinrichtungsfläche Hbf-Süd auf einer Grünfläche am Rande des 
Wagenburgtunnels zu erwarten. Nach Beendigung der Bauzeit wird die 
Grünfläche teilweise wiederhergestellt und dient als Rettungsplatz. Wei
tere baubedingte Auswirkungen sind im Innenstadtbereich im PFA 1.2 
nicht zu erwarten, weil die NBS bergmännisch vorgetrieben wird. 

Von Bau-km 9,7+65 bis Bau-km 10,0+30 wird die NBS in offener Bau
weise erstellt bzw. verläuft in einem Trog, so dass auf den Fildem süd
lich von Stuttgart-Degerfoch die Erholungseignung zusätzlich beein
trächtigt wird. Durch die bauzeitliche Verlegung eines Feldweges west
lich des Fildertunnelportals werden Wegeverbindungen unterbrochen 
bzw. verlegt. 

Im Bereich des Zwischenangriffspunktes Sigmaringer Straße muss der 
Feld- und Radweg bauzeitlich verlegt werden. Trotz dieser Verlegung 
wird der Weg auch weiterhin befahrbar sein. so dass mit keiner dauer
haften Beeinträchtigung der Erholungsmöglichkeit zu rechnen ist. Nach 
Abschluss der Bautätigkeit wird eine Wiederherstellung der ursprüngli
chen Wegebeziehung vorgesehen. Sf!!eRl31::1e/:1 siRd wä/:lreRd der ßat:F2eit 
ßeeiRträe/:1#g1::1RgeR Zl::J er11ar:teR. !R deR SRgFeRZeRdeR Ws.'dgel3feteR ist 
!Rit 21::JSätz#G/:ler 'let:fäffRE:JRg Zl::J FBGRReR, so dass die Er:f:lo!E:JRgse.igRE:JRg 
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heeiRf.i:äGf:1#gt 'Nird. 
Aus der Ablagerung und dem Transport der Erdmassen entstehen eben
fa//s keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Erholung. da das Bo
denmaterial angefeuchtet wird und die Baustraßen befestigt sind. 

N{jffi!fGf:1 SR Qfe ßs1:Js'feJ.'.eReim:iGf:lt1:JRf}Sfl.äGf:1e des ZwisGf:leRSRf}l:i#s Wei 
daGf:lts! gr,eR�t das ',/J/aJdf:1eiFR SR. f)fe 5r:J:ief.f:JRf}SeiRriGRWR€JeR des Wa.'d 
f:1ei-FRs •1,ie.'tleR df:JFGR Qfe LäFFReFRissieReR s1:Js der ßa1:Js'fe#eReiRrfGf:1 
tl:JRgsfläGf:le sa�eit!!Gf:1 seeiRträGf:ltigt. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Südöstlich des Hauptbahnhofes wird am Rande des Wagenburgtunnels 
auf einer parkähnlichen Grünfläche ein Rettungsplatz angelegt. Auf
grund der Gestaltungsmaßnahmen in diesem Bereich und der geringen 
Größe der Grünfläche sind die Beeinträchtigungen der Erholung gering. 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind am südlichen Tunnelportal des 
Fildertunnels durch dauerhafte Flächeninanspruchnahmen für die NBS 
und durch die Errichtung optisch wirksamer Elemente, wie Einschluss
flächen, Rettungsplätze etc. zu erwarten. Unter Berücksichtigung, dass 
die beanspruchten Flächen aufgrund der sehr starken Vorbelastung 
durch die bestehende BAB A 8 nur bedingt ihre Erholungsfunktion erfül
len können, ergeben sich für die Flächeninanspruchnahmen geringe 
Beeinträchtigungen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Innenstadtbereich sind aufgrund der Tunnellage der NBS keine be- · 
triebsbedingten Auswirkungen zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Land
schaft sind vornehmlich die von der NBS ausgehenden Lärmemissio
nen. Aufgrund des elektrischen Betriebs der Strecke sind nennenswerte 
Schadstoffemissionen aufzuschließen. 

Aufgrund der sehr hohen Vorbelastung, ausgehend von der bestehen
den BAB A 8 und dem Flughafen, ist im Untersuchungsraum mit keinen 
wesentlichen zusätzlichen Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 
der Landschaft durch die Lärmemissionen der NBS zu rechnen. 
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7.6.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

DlJ.CGR die 0-ptimie.r:uRgeR der ßa1:1st6!!eReiRFiGRtl:IRfJslläGRe iFR WeidaGR 
�! .'�RRt6R die ßeeiRtr:äfJ/:Jt.i91:1RgeR des R9F9'1,'6st.'i6R SR€Jt:9R�eRdeR 
VYak/1:JeiFRS OOf6R LärFReFRissieReR v.reseRtlifJ/:J 'lBFFR.'RdeFt \'l6rdeR. 

Für das Schutzgut Landschaft lassen sich bezüglich der Erholungsfunk
tion durch folgende weitere Maßnahmen Beeinträchtigungen vermeiden 
bzw. vermindern bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen kompensie
ren: 

- Landschaftsgerechte Wiederherstellung des Zwischengriffspunktes 
Sigmaringer Straße (inkl. Wiederherstellung der ursprünglichen We
gebeziehungen) der ZwisfJ/:JeRaRgr:iffsp1:JRkte Weidasl:J�! 1:JRd Si!.'eR 
'*'6h-sowie der Baustelleneinrichtungsflächen am Wagenburgtunnel 
und am Filderportal 

- Minimierung der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahmen entlang 
der NBS 

- Minimierung der bauzeitlich begrenzten Aufhebung von Wegeverbin
dungen 

01::1roh geeignete Lärmssh1::1tzmaP..nahmen soll die Lärmeelast1::1ng 
a1::1sh schon wähFend deF 8a1::1phase im Bereich der Zwissf:1eRaRq;:.iffs 
Sl:JRK#e des ZwisfJ/:JeRBRQ.f"JffsSl:JR.lfteS Feel1::1ziert W8Fden. 

7.6.2.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für die 
Erholungsfunktion der Landschaft. 
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7. 7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

7.7.1 Kulturgüter 

7.7.1 .1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die Struktur der Stadt Stuttgart wird durch eine Vielzahl historischer 
Stadtviertel und Ortskerne bestimmt, die die historische Stadtentwick
lung Stuttgarts veranschaulichen und das Stadtbild prägen. Für diese 
"Städtebaulichen Gesamtanlagen" sind Erhaltungssatzungen nach § 172 
BauGB erstellt. Beispielhaft sind hier zu nennen Eugenplatz, Sünderstaf
fel, Stafflenbergstraße und Sonnenbergstraße. 
Der Landschaftsraum Filder weist aufgrund seiner fruchtbaren Flächen 
eine lange Siedlungs- und Nutzungsgeschichte auf. Zeugnisse hierfür 
stellen Bodendenkmale wie z.B. Siedlungsreste um Degerloch aus der 
Jungsteinzeit, der Vorgeschichte, Latene-, Römer- und Merowingerzeit 
dar. 
IFR ßere!Gf:I der ßa1:1stel'eRe.'-RRGf:ltl:JRgsfl.äG/:Je am ZwlsG/:JeRaRgr.iff Sill�R 
b1:1Gf:I .'fegt em frB/:JgesGf:lfG/:Jtlie/:les Ge!äRdedeRkma!. E-& /:JaRdelt sfG/:1 1:1m 
eiRe römfsG/:Je Sfedh:JRfJ, die /:lier a1:1fgr.md 1/fJR SG/:JeFbeRfl:IRdeR fR der 
Umgebl:IRfJ -.�rFR1:1tet wird. E.'-Re geRa1:1e UFRfJ."BRtl:IRfJ des DeRkFRa.'B 
.'<aRR RBG/:J l'.RgabeR der DeRkFRa.'BGf:11:1tzbe/:Jöffle RiGRt gegebeR WfJr:deR. 

In den historischen Ortskernen der Fildergemeinden Degerloch und 
Plieningen sind historische Gebäude wie Kirche, Rathaus und Fach
werkhäuser als Baudenkmale ausgewiesen. 
Als "Städtebauliche Gesamtanlagen" sind in Degerloch die Gebiete Alt
Degerloch und die Gartenstadtsiedlung Falterau ausgewiesen (vgl. An
lage 15.2.2). 

In der nachfolgenden Tabelle 7/1 werden nach Straßennamen geordnet 
die einzelnen im Untersuchungsraum liegenden Baudenkmäler mit kur
zer Beschreibung aufgeführt (vgl. Anlage 15.2.2). 
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Tab. 7/1: Baudenkmäler im Untersuchungsraum des PFA 1.2 
(nach § 1 2  und 28 DSchG ausgewiesene Baudenkmale sind fett gedruckt) 

Straße, Nr. Objekt 

Stuttgart-Mitte bis Süd 

Alexanderstraße 1 NB Doppelwohnhaus 1876177, Arch. Georg Beiz, spätklassizistische Gliederungsfonn 

Alexanderstraße 2 Mehrfamilienhaus 1 888, Werkmeister Gebr. Adolf und Car1 Eckert, im Zusammen-
hang mit Eugenplatz, Fassaden in Form des Barocks 

Alexanderstraße 3 Mehrfamilienhaus 1876, Arch. Heinrich Eberbach, spätklassizistische Formen 

Alexanderstraße 4 A Villa 1890, Arch. Ludwig Eisenlohr und Car1 Weigle, Gliederungen in Fonnen deut-
scher Renaissance und des Barocks 

Alexanderstraße 6 Villa 1 901/02, Arch. Ludwig Eisenlohr und Carl Weigle, Gliederungen in Fonnen 
deutscher Renaissance und des Barocks 

Alexanderstraße 8 A Mehrfamilienhaus 1877, Stadtbaurat Adolf Wolff, spätklassizistische Gliederungen 

Alexanderstraße 8 8 Mehrfamilienhaus 1934, Arch. Stantscho Stantscheff, Elemente des Expressionis-
mus und der Neuen Sachlichkeit 

Alexanderstraße 9 A, 9 B Mietshäuser 1896/97, Arch.büro Kar1 Beisbarth und Jakob Früh, Gliederungen in 
Formen der Spätgotik und deutscher Renaissance (9A), neu barocke Gliederungen 
(98) 
- Sachgesamtheit -

Alexanderstraße 11 Mietshaus mit Ladenlokal 1884, Werkmeister Jakob Nill, Gliederungen in Formen 
deutscher Renaissance 

Alexanderstraße 13 Mietshaus 1 873, Arch. Otto Bayer, Fassade in spätklassizistischen Formen 

Alexanderstr;1ße 15 Mietshaus 1 873, Arch. Otto Bayer, Fassade in spätklassizistischen Fonnen 

Alexanderst.r'aße 1 7  Mietshaus mit Ladenlokal 1890, Arch. Adolf Grosch, Gliederungen in Formen deut-
scher Renaissance 

Alexanderstraße 1 9  Mietshaus 1 895 , Hofwerksmeister Ad. Schönnagel , Gliederungen in Formen deut-
scher Renaissance 

Alexanderstraße 26 8 Geschäfts- und Mietshaus 1889, Arch. Adolf Rösch, Gliederungen in Fonnen deut-
scher Renaissance 

Alexanderstraße 27 Mietshaus 1 869, Baugeschäft Georg Schöttle, spätklassizistische Gliederungen 

Alexanderstraße 29 Mietshaus mit Ladenlokal 1865, Baugeschäft Georg Schöttle, spätklassizistisch 

Alexanderstraße 36 Miets- und Geschäftshaus 1893, Arch. Kar1 Hengerer, Formen der Spätgotik und 
deutscher Renaissance 
- Sachgesamtheit -

Blumenstraße 32, 34 Miets- und Geschäftshaus 1893, Arch. Kar1 Hengerer, Fonnen der Spätgotik und 
deutscher Renaissance 
- Sachgesamtheit -

Blumenstraße 36 NB Druckereigebäude 1900, Bauräte Georg Friedrich Bihl und Alfred Woltz, Renais-
sance-Fonnen 
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Fortsetzung: 

Straße, Nr. Objekt 

Chartottenstraße 21 NB/C Miets- und Geschäftshauskomplex 1902, Arch. Karl Hengerer, Formen der vom 
Jugendstil interpretierten Spätgotik 

Chartottenstraße 23 Mietshaus mit Ladenlokalen 1885, Arch. Eugen Albert, im Stil der Renaissance 

Charlottenstraße 29 Bürohaus 1949, Arch. Rolf Gutbrod, Gere Karrer und o. Besenfelder, seinerzeit 
hochmoderner Stahlskelettbetonbau mit Vorhangfassaden 

Charlo ttenstraße 31 Bürohaus 1953-55,  Arch. Paul Stohrer, seinerzeit hochmoderner Stahlbeton-
Skelettbau 

Diemershaldenstraße 23, 25 Ehemalige Villa Wittamnn, dann Lees, 1922, Arch. Georg Stahl und Arthur Bessert, 
barocke und klassizistische Formen, Innenausstattung 1926 im Stil des Expressio-
nismus bzw. Art Deco 

Dobelstraße 18 Mietshaus 1888, Arch. Albert Schwarz, spätklassizistische Gliederungen 

Dobelstraße 20/ 22 Doppelmietshaus 1889, Arch. Ludwig Eisenlahr und Carl Weigle, Gliederungen in 
Formen deutscher Renaissance 

Eugenplatz/Eugenplatz Galatea-Brunnen mit Anlage und Staffel (bis Moserstraße) 1889/90 zum Abschluss 
Fist.Nr. 3000/4 der Anlage des Eugenplatzes, Bildhauer Paul Stotz und Arch. Otto Rieth 

Gaisburgstraße 12 A Wirthausausleger 

Gaisburgstraße 27 Mehrfamilienhaus 1870, Arch. John Wendelin Braunwald, im nordöstlichen Vorfeld 
der Stadt, üppige bauplastische Gliederungen in Formen der Hochrenaissance 

Gerokstraße 4 Mehrfamilienhaus 1907/08, Arch. Weirether, an die frühe Architektur der Stuttgarter 
Schule anklingende, schlichte antikisierende Formen mit Louis-Seize-Elementen 

Haußmannstraße 20 Mehrfamilienhaus 1907, Arch. Robert Schmid und Emil Burkhardt, Gliederungen in 
Formen der deutschen Renaissance und des Barocks 

Haußmannstraße 22 Mehrfamilienhaus 1907, von den Arch. Clemens Hummel und Ernst S. Förstner, frei 
der deutschen Renaissance nachempfundene Gliederungen 

Haußmannstraße 27 Jugendherberge 1952, vom städtischen Hochbauamt erbaut, qualitätsvoller Bau 
früher 50er Jahre, originelle, expressio nistische Gliederung 

Hohenheimer Straße 5,  7, 9 Mehrfamilienhaus 1872, Arch. Prof. Johann Conrad von Dollinger, spätklassizisti-
sehe Formen 
- Sachgesamtheit -

Hohenheimer Straße 25 Mietshaus mit ehemaligen Ladenlokal 1870, Arch. A. Pfrimer, spätklassizistisch 

Hohenheimer Straße 33/ 35 Doppelmietshaus 1873, Werkmeister Wilhelm Brenner, Formen der Renaissance 

Hohenheimer Straße 41 A Mietshaus mit Ladenlokal 1909, Arch. Alfred Seitz, Gliederungen des Neubarocks 
und Jugendstils 

Hohenheimer Straße 47 Mietshaus mit Ladenlokal 1903, Arch. Ludwig Eisenlahr und Car1 Weigle, Gliede-
rungen in Louis-Seize- und geometrischen Jugendstilformen 

Kernerstaße 63 Mietshaus mit Ladenlokal 1882 und 1883, Arch. Ludwig Eisenlahr und Carl Weigle, 
Neurenaissance-Gliederungen 
- Sachgesamtheit 

Mehlstraße 7 Villa 1904, Arch. Albert Schiller, Vertreter des frühen Heimatstils 
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Fortsetzung: 

Straße, Nr. Objekt 

Olgastraße 1 A Mehrfamilienhaus 1874, Arch. Johann Wendelin Braunwald (1838-1 889), in Formen 
des Louis-Seize gegliederte Fassade 

Olgastraße 1 B Mehrfamilienhaus 1862, wahrscheinlich von Baurat Georg v. Mortock, spätklassizis-
tisch 

Olgastraße 3 Mehrfamilienhaus 1865 , Steinhauerwerkmeister Wilhelm Brenner, in F ennen des 
Spätklassizismus reich gegliederte Fassade 

Olgastraße 5 Mehrfamilienhaus 1868, Werkmeister Wilhelm Brenner, Fassade mit spätklassizisti-
sehen Gliederungen 

Olgastraße 7 Mehrfamilienhaus 1864, Werkmeister Wilhelm Brenner, spätklassizistisch 

Olgastra ße 9/1 1/1 1 A Ehemalige Villa Bohnenberger und Nebengebäude 1869-1 872, Arch. Cart Beis-
barth, im Stil der italienischen Renaissance 
- Sachgesamtheit - § 12 

Olgastraße 13 Ehemaliges Königliches Kriegsministerium 1 91 3/14, Militärbauinspektor Heinrich 
Graser, Gliederung in neubarocken und neuklasslzistischen Fennen 

Olgastraße 15 Mietshaus 1862, Zimmerv-ierkmeister Cart Eckert, verputztes Fachwerkhaus 

Olgastraße 1 7  Mietshaus 1863, Zimmerv-ierkmeister Cart Eckert, Neben- und Rückseite Fachwerk 

Olgastraße 31 , 33 Mietshaus 1 861, Baugeschäft Georg Schöttle, Haus 33 spätklassizistisches Bür-
gerhaus 
- Sachgesamtheit 

Pfizerstraße 2 B Ehemalige Villa Leins 1882, Oberbaurat Christian Friedrich von Leins ,  klassizistisch 

Pfizerstraße 2 E, F Villa Scheufelen nebst Garagen und Bedienstetenwohnhaus 1936, Arch. Kurt Düb-
bers 

Pfizerstraße 3 Mehrfamilienhaus 1907, Arch. Erwin Waelde, filigraner bauplastischer Dekor in 
Neorenaissance-Jugendstil- und Neuklassizismusfonnen 

Pfizerstraße 10 A Ehemaliges Atelierhaus 1911 , Arch. Richard und/oder Sohn Paul Zettler, Heimatstil 

Pfizerstraße 11 /15 Doppel- Mehrfamilienhaus 1911, Arch. Richard Katz, Gliederungen in F ennen von 
Neubarock und Neuklassizismus 

Sonnenbergstraße 3 Mehrfamilienhaus 1899, Bauführer A. Lorker, Gliederungen in Fennen der deut-
-

sehen Renaissance 

Sonnenbergstraße 5 A Mehrfamilienhaus 1899/ 1900, Arch. Ernst Fritz, Gliederungen in deutscher Renais-
sance 

Sonnenbergstraße 5 B, 7 Mehrfamilienhäuser 1899/ 1900, Arch. Wilhelm Mack, Gebäude Sonnenbergstraße 
5 B: Neubaracke Gliederungen; Gebäude Sonnenbergstr. 7: Gliederungen in For-
men der deutschen Renaissance 
- Sachgesamtheit -

Sonnenbergstraße 6 A - F Reihenmietshäuser ''Villenkolonie Unterer Sonnenberg" 1 925, Arch. Wilhelm Ritter 
von Graf 
- Sachgesamtheit -

Sonnenbergstraße 10 Mietshaus 1 891, Bauwerkmeister Heinrich Starz, Gliederungen in F ennen der 
Renaissance 
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Fortsetzung: 

Straße, Nr. Objekt 

Sonnenbergstraße 12 Mietshaus 1893, Arch. August Mayer und G. Heim, Gliederungen in Form der Re-
naissance, Schweizerhaus- und Neurenaissanceelemente 

Sonnenbergstraße 13 Mietshaus 1889, Arch. Wilhelm Mack, Formen der deutschen Renaissance 

Sonnenbergstraße 141 16 Doppelmietshaus 1893, Bauwerkmeister Heinrich Starz, schlichte deutsche Renais-
sance-Form 

Sonnenbergstraße 15 Mehrfamilienhaus mit ehemaligem Ladenlokal 1899, Arch. Albert Schiller, Gliede-
rungen in Formen der Spätgotik und deutschen Renaissance 

Sonnenbergstraße 17 Mehrfamilienhaus 1896, Arch. Albert Schiller, Gliederungen in Formen des Rokoko 
sowie der Spätgotik und deutschen Renaissance 

Sonnenbergstraße 18/ 20/ 22 Mehrfamilienhaus 1895-97, Arch. Carl Heim und Heinz Sipple, Gliederungen in 
Formen der Spätgo tik, deutschen Renaissance und des Barocks 
- Sachgesamtheit -

Sonnenbergstraße 19 Mehrfamilienhaus 1897, städtischer Bauinspektor Albert Pantle, Gliederungen in 
Formen der Spätgo tik und deutschen Renaissance 

Sonnenbergstraße 21 Mehrfamilienhaus 1897, Arch. Albert Schiller, asymmetrische Fassade, Gliederun-
gen in Formen der deutschen Renaissance, altdeutscher und Schweizerhausstil 

Sonnenbergstraße 23 Mehrfamilienhaus 1895, Arch. Albert Schiller, Gliederungen in Formen der deut-
sehen Renaissance, altdeutscher Stil 

Sonnenbergstraße 24 Mehrfamilienhaus 1901, Arch. Clemens Hummel und Ernst F. Förstner, Elemente 
der deutschen Renaissance, des Barocks und des Heimatstils 
- Sachgesamtheit -

Sonnenbergstraße 25 Mehrfamilienhaus 1895, Arch. Albert Schiller, Gliederungen in Formen der deut-
sehen Renaissance 

Sonnenbergstraße 27 Mehrfamilienhaus 1895, Arch. Albert Schiller, Neurenaissance-Gliederungen 

Sonnenbergstraße 29 Mehrfamilienhaus 1895, Arch. Albert Schiller, Gliederungen in Formen der deut-
sehen Renaissance 

Stafflenbergstraße 16 Mehrfamilienhaus 1910, Arch. Albert Eitel und Eugen Steigleder, schlicht-eleganter 
Neuklassizismus 

Stafflenbergstraße 18/ 20 Doppel- Mehrfamilienhaus 1900, Arch. Clemens Hummel und Ernst F. Förstner, 
Fassade in vom Jugendstil geprägten Neubarockformen 

Stafflenbergstraße 22 Mehrfamilienhaus 1906/ 07, Arch. Kappler und Beckmann, schlichte Gliederungen 
in barockisierenden und Jugendstil-Formen 

Stafflenbergstraße 241 26 Mehrfamilienhäuser 1902/ 03, Arch. Clemens Hummel und Ernst F. Förstner, Fas-
saden in Neubarock- und Jugendstilformen 
- Sachgesamtheit -

Stafflenbergstraße 34 Mehrfamilienhaus 1902, Arch. Hans Paul Sehmahl und Georg Staehelin, Formen in 
Gliederungsformen der deutschen Renaissance und des Heimatstils 

Stafflenbergstraße 36 Villa Malabar 1906, Arch. Hans Paul Sehmahl und Georg Staehelin, Fassade in 
schlichten Formen des Neubarock- und Neuklassizismus 

Stafflenbergstraße 38 Mehrfamilienhaus bez. Belvedere 1903, Arch. Hans Paul Sehmahl und Georg 
Staehelin, Fassade in Formen des Barock- und Louis-Seize 
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Fortsetzung: 

Straße, Nr. Objekt 

Stafflenbergstraße 40/ 40 A Villa nebst Remisengebäude 1908/ 09, Arch. Rudolf Schweitzer, äußerst schlichter 
neubarocker bis neuklassizistischer Bau 
- Sachgesamtheit -

Stafflenbergstraße 44 Mehrfamilienhaus 1909, Arch. Albert Schieber, schlichte neuklassizistische Gliede-
rungen 

Stuttgart-Degerloch 

Ahornstraße 10 Ehemalige Villa Schüz 1899, Arch. K. Maisenbacher, Putzbau mit Fachwerksauf-
salz 

Ahornstraße 28 Ehemalige Villa Reith 1908, Arch. Mack und Klass, Putzbau, Neubarock 

Auf dem Haigst 22 Villa Griesinger 1 925, Arch. W. Scheel, Verbindung neoklassizistischer Motive mit 
der Formensprache der Stuttgarter Schule 

Auf dem Haigst 34 Mehrfamilienhaus 1 910, Arch. G. Kies, Jugendstil, Putzbau 

Auf dem Haigst 36138 Wohn- und Geschäftshäuser 
- Sachgesamtheit -

Epplestraße 25 Ehemaliges Handwerkerhaus wohl 16. und 1 7. Jh., verputztes Fachwerkhaus, 
rückseitig niedriger Anbau 19. Jh. 

Epplestraße 30 Wohn- und Geschäftshaus 1905 , Arch. Friedrich Harzer, unverputzter Ziegelbau, 
Dachhaus in dekorativer Sichtfachwerkbauweise 

Eugen-Dolmetsch-Straße 6 Seilbahn 1929, architektonisch bewusst schlicht gehaltene Stationen, weitestge-
hend vollständig und im Originalzustand 

F elix-Dahn-Straße 69 Ehemalige Villa Mack 1905, Arch. Wilhelm Mack , neubarock, Putzbau 

F elix-Dahn-Straße 90, 92/ Mietshäuser 
Ahornstraße 24/26 - Sachgesamtheit -
Hainbuchenweg 33 

Große Falterstraße 2 Ehemaliges Rathaus und Kelter im Kern wohl 1 7. Jh., verputzter F achwerkbau mit 
rückwärtig anschließendem unverputztem eingeschossigen Fachwerkbau ,  1843/ 44 
klassizistische Umgestaltung 
- Sachgesamtheit -

Großa Falterstraße 4 Evangelisches Dekanat 1 802, zweigeschossiger Putzbau, barock. 

Große F alterstraße 5, 5 A Ehemaliges Weingärtnerhaus mit Stallscheuer 16. oder 1 7. Jh., verputztes Fach-
werkwohnhaus. Stallscheuer mit Sichtmauerwerk und konstruktivem Fachwerk 
1 903 
- Sachgesamtheit -

Großa Falterstraße 6, 6 A Ehemaliges Gehöft 1 737, ehemaliges Wohnstallhaus und Scheuer, barock. 
- Sachgesamtheit -

Großa Falterstraße 12 Evangelische Michaeliskirche 1 890, Arch. Leins und Dolmetsch 

In der Falterau 7-37 Siedlung Falterau 1910, Arch. Klatte und Weigle 
- Sachgesamtheit -
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Fortsetzung: 

Straße, Nr. Objekt 

Jahnstraße 35, 35 A Ehemalige Villa vo n Maur mit ehemaligen Stall und Remise 1912, Arch. W. Scheel 
- Sachgesamtheit -

Jahnstraße 38 Ehemalige Villa Schmitz 1891, Arch. Eisenlahr und Weigle, frühe Phase der Stutt-
garter Landhausarchitektur 

Jahnstraße 43 Villa 1890, Arch. Eisenlahr und Weigle, frühe Phase Stuttgarter Landhausarchitektur 

Jahnstraße 70 Ehemaliges Sanatorium Katz 1908, Arch. Hostein 

Karl-Pfaff-Straße 21 Wohn- und Geschäftshaus 1907, Arch. Albert Schmidt, Erker in Fachwerkbauweise, 
Dachgeschoss mit Elementen des Schweizerhaus-Stils 

Kleine Falterstraße 12 Ehemaliges Handwerkerhaus wohl 16. o der 17. Jh., eingeschossiges Fachwerk-
wohn haus 

Löwenstraße 51 Wohnhaus mit Gaststätte 1905, Arch. Rudolf Stall, dreigeschossiger Ziegelbau 

Löwenstraße 99 Haus Neef 1924, Arch. Ernst Wagner, Heimatstil 

Läwenstraße 111 Ehemalige Villa Fischer 1909, Arch. Mack und Klass, kubischer Putzbau 

Meistersingerstraße 20/ 22 Wohn- und Geschäftshäuser 
- Sachgesamtheit -

Mittlere Straße 24 A-B Ehemaliges Weingärtnerhaus wohl 17. Jh., verputztes Fachwerkwohnhaus, histori-
sches Baudenkmal des alten Dorfkerns 

Mittlere Straße 29 Ehemaliges Weingärtnerhaus 16. o der 17. Jh., verputztes Fachwerkwohnhaus 

Melittastraße 5 Ehemalige Villa Baur 1889, Arch. Cart Beisbarth, zweigeschossiger Fachwerkbau, 
Elemente des Schweizerhaus-Stils, reiche kunsthandwerkliche Holzschnitzereien 

Melittastraße 7 Ehemalige Villa Sprösser 1902, Arch. Emil Glaser, unverputzter Ziegelbau, farbiges 
Sichtmauerwerk, Aufnahme vo n Motiven der deutschen Renaissance 

Nägelestraße 7 Villa Eisenlahr 1887, 1890 umgestaltet, Arch. L. Eisenlahr, Landhausarchitektur 

Nägelestraße 8 Ehemalige Villa Müller 1894, Arch. Eisenlahr und Weigle, Landhaustyp 

Nägelestraße 9 Ehemalige Villa Rominger 1887, Arch. Eisenlahr und Weigle, Landhaustyp 

Nägelestraße 10 Ehemalige Villa Grass 1890, Arch. g. Beisbarth, Landhausarchitektur, Schmuck-
fachwerk 

Obere Weinsteige 8 Ehemalige Villa von Taubenheim im Kern 1837, Arch, Kart Ludwig Zanth 

Obere Weinsteige 44 Ehemalige Villa Fromm 1906/ 07, Arch. Heim und Früh, neubarocke Villenarchitek-
tur der Jahrhundertwende 
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7.7.1 .2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Bauzeitlich können sich für Bau- und Kulturdenkmale im Innenstadtbe
reich von Stuttgart Beeinträchtigungen aufgrund von Störungen von 
Blickbeziehungen von und zu den einzelnen Objekten ergeben (s. Anla
ge 15.2.2). Durch Baustelleneinrichtungsflächen und Baustellenverkehr 
kann die Betrachtung der Denkmale aus verschiedenen Blickwinkeln 
gestört werden, so dass der Wirkungsraum des Denkmals eingeschränkt 
bzw. verändert wird. 

Die Bautätigkeiten für den Rettungsstollen Wagenburgtunnel sowie die 
Baustelleneinrichtungsflächen am Wagenburgtunnel beeinträchtigen das 
Umfeld der Alten Staatsgalerie, so dass deren Wirkungsraum einge
schränkt wird. 

!FR ßer-eiG/:J des Zwiss/:JeRaR€}fi#sfJl:JR.'4es SiJl6Rb1:1G/:J ·11.i.f:fl dl:Jr-G/:J ßa1:1stel 
.'eRei-RFiG/:Jtl:JRgsf/äG/:JeR eiR ars/:Jä0/egiss/:Jes Kl:l!t1:1rdeRkFRa.' taRgieFI (vgl. 
l'.R!age 15.2.2). JE.& /:JaRde!t siG/:J l:IFR eiRe mmiss/:Je SierJ!.l:JRg RöffiljG/:J 'IGR 
K!eiR/:10/:JeR/:JeiFR. ßeiFR l'.1:1ffiRdeR veR Ss/:JerseR ets. ist flies l:JR'JeFZi:igliG/:J 
dem LaRdesdeRkma!amt 0der eiReFR 1/fJR diesem ßea1:1ftragteR aR:z1:1:zei 
geR l:JRd die F1:1Rdste.'le iR 1:/R'JeFäRdeFleR Z1:1staRd :ZI:/ be!asseR, 89 dass 
eie .C.URde a1:1sgewer:tet v1effleR köRReR. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen sind für Kulturgüter nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind für Kulturgüter nicht zu erwarten. 

7.7.1 .3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

EiRe 1/eFFReidl:JRg der meg.lis/:JeR ßeeiRtr:äs/:Jt.fll:IRgeR des ars/:Jä0Jegi 
ss/:JeR J<ult.l:JrdeR.'<FRa.'& iFR ßereis/:J des Zwiss/:JeRaRgFif:fsfJl:JR.'4 Si!JeRb1:1G/:J 
ist .ifr:J deFZeitjgeR Pk3Rl:IRgsslaRd RiGRt FRög.'is/:J. �le.f:fleR wä/:Jr-eRd der 
Ba1:Ja1:JsfQ/:l.'llll9 Sc/:le,:beR 9ef1:JRdeR, ist flies l:JR'l&r:ziiy!.is/:1 dem L.aRdes 
deRkFRa.'aFRt :zl:J FRekieR l:JRd eie .Etmdste!Je iR l:JR'l8FäRdeFleFR Z1:JstaRd Zl:J 
be!asseR, s0 dass die F1:1Rde a1:1sge·11er:tet v1erdeR .'<6RReR. 

Beeinträchtigungen von Denkmälern durch Erschütterungen lassen sich 
wie im Kapitel 7.1.3 beschrieben vermeiden. 
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7.7.1 .4 Erhebl iche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für die 
Kulturgüter. 

7.7.2 Land- und Forstwirtschaft 

7.7.2.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Die Stuttgarter Bucht ist der wärmste und zugleich trockenste Teil des 
Neckarbeckens (Weinbauklima). Das Temperaturjahresmittel liegt bei 9 ° 

C, die durchschnittlichen Jahresniederschläge schwanken zwischen 630 
und 680 mm. 

In Kontrast zu den dicht bebauten Tallagen stehen die zentrumsnah lo
cker, in entfernteren Bereichen i.A. nur vereinzelt bebauten, steilen 
Hänge von Schilfsandstein, Bunten Mergeln und Stubensandstein. Die
se Hanglagen sind im Untersuchungsraum überwiegend bewaldet. 

Die Waldflächen im Bereich der Keuperhöhen um Stuttgart sowie der 
steilen Hänge des Keuperstufenrandes umfassen ein häufig auf kleinem 
Raum stark wechselndes Standortmosaik. Die natürliche Regionalwald
gesellschaft ist hier ein submontaner Buchen-Eichen-Wald. In den vor
handenen Waldbeständen sind auch heute noch Buche und Eiche vor
herrschend, wobei flächenweise die Kiefer als Mischbaumart relativ häu
fig ist. Bei relativ uneinheitlichen Standortverhältnissen besitzen die 
Waldflächen insgesamt eine überwiegend mittlere bis niedrige forstwirt
schaftliche Bedeutung. 

Der Untersuchungsraum kann im Hinblick auf die Bodennutzung verein
fachend in die intensiv landwirtschaftlich genutzte fruchtbare Filderplat
te, die weniger fruchtbaren Täler sowie die Ausläufer der Keuperwälder 
zwischen Degerloch und Fasanenhof untergliedert werden. 

Die ackerbaulich genutzten Flächen im Bereich der Baustelleneinrich
tungsfläche am Zwischenangriff Sf!.'eRhEJsf:I Sigmaringer Straße weist für 
landwirtschaftliche Nutzungen hochwertige Böden auf. Die .C.'äsheR wer 
deR ·,reFR 'let=suGhsg1:1t der URi·1-ersität l=leheRhe.i.FFJ geRutzt. 

Die !aRdwir=tsshaftHGh geRutzteR .r=JäsheR .i.FFJ ße.�ish der ßauste!!eRe.iR 
rishhmgsfl.äshe am Z.w.isGhe,:ia11gri# WeldaGhtaJ VJl;frJeR i:ibe.•wfegeRd als 
�lieseR geRutzt. Die ßedeR Vll;fseR für die !aRdw.i.r:tsGhaft!ishe AA:ltzuRg 
e.iRe mittlere EfgREJRg auf. 

Die Filderplatte mit örtlich bis über 4 m mächtigen fruchtbaren Lehmbö
den gehört in Deutschland zu den wertvollsten Ackerbaugebieten. Auf 
der freien Flur dominiert intensiv bewirtschaftetes Ackerland. Der Anteil 
der Grünlandwirtschaft an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist extrem 
gering. In der Ackerflur sind viele Senken, die früher vemässte Grün-
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landbestände aufwiesen, heute drainiert. Der Bestand an Streuobstwie
sen ist auf ortsnahe Lagen konzentriert, bedingt durch die hohe Boden
fruchtbarkeit und den Siedlungsdruck jedoch i.d.R. nur noch bruch
stückhaft erhalten und z.T. in der Pflege vernachlässigt. 

Die Flächen im Bereich des Portals Filder werden überwiegend acker
baulich genutzt. Die fruchtbaren Ackerböden sind für die landwirtschaft
liche Nutzung hochwertig. An der Planfeststellungsgrenze liegen Wie
sen, die die Flächen entlang der Senke des Hattenbachs einnehmen. 
Diese Grünlandstandarte sind für die Landwirtschaft gering- bis mittel
wertig. 

Die Waldflächen im Nordwesten der Filder liegen im Bereich der natürli
chen Regionalwaldgesellschaft submontaner Buchen-Eichen-Wälder 
und sind innerhalb des Untersuchungsraumes heute noch i.w. aus Bu
chen- und Eichen-Mischbeständen zusammengesetzt. Die Waldflächen 
auf Lehm- und Tonhängen sowie Verwitterungsdecken ebener Lagen 
sind überwiegend von geringer bis hoher Bedeutung. 

Die natürliche Regionalwaldgesellschaft der Filderhochfläche ist ein ei
chenreicher, kolliner Laubmischwald. 

7.7.2.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine zeitlich befristete Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Kulturen er
gibt sich während der Bauzeit durch Abgas- und Staubemissionen der 
Baustellenfahrzeuge entlang der Trasse sowie Flächeninanspruchnah
men .iR deR ßer:eJef:leR der Zvisef:leRaRgr#fsp1:1R.� Weteaef:l#a! 1:/Re Si! 
leRIJ1:1ef:I im Bereich des Zwischenangriffs Sigmaringer Straße, sowie im 
Bereich der offenen Bauweise und der Baustelleneinrichtungsflächen im 
Südportal des Fildertunnels. 

ieim .&wischenangRff Sillenb1,1ch werden fQr die ia1,1stelleneinricht1,1ngs 
flächen Vers1,1chsfelder der Universität Hohenheim in einer Grgßenord 
n1,1ng von 1 ,4 ha beansprucht. Cie angrenzenden Ackerflächen werden 
d1,1rch Sta1,1b 1,1nd b1,1ftschadstoffimrnissionen beeinträchtigt. \AJissen 
schaftliche Versl:lche sind 1,•.<ährend der ial:lzeit demll:lfolge hier nl:lr 
noch eingeschränkt möglich. 

Auswirkungen auf Waldflächen sind nicht zu erwarten. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 
ergeben sich aufgrund der geplanten Streckenführung der NBS zwi
schen Bau-km 9 ,7+65 und Bau-km 10,0+30 durch Beanspruchung von 
Flächen im Trassennahbereich und den Rettungsplatz am südlichen 
Tunnelportal des Fildertunnels. Insgesamt sind hiervon ca. 1 ha land
wirtschaftliche Nutzflächen betroffen. 
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Durch Flächeneinschluss und Schaffung ungünstiger Parzellenformen 
sind im Bereich der offenen Streckenführung landwirtschaftliche Nutzflä
chen von Bewirtschaftungserschwemissen betroffen. 

Durch geplante Kompensationsmaßnahmen für landschaftspflegerische 
Maßnahmen werden landwirtschaftlich genutzte Flächen bereichsweise 
durch Nutzungsänderung dauerhaft der Nutzung entzogen bzw. durch 
Bewirtschaftungsauflagen in ihren Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt 
(vgl. Anlage 18.1 der Planfeststellungsunterlagen). 

Auswirkungen auf Waldflächen sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher Standorte bzw. Kulturen, wie 
z.B. durch Schadstoffimmissionen sind aufgrund des Antriebs mit 
Elektrotraktion im Untersuchungsraum nicht zu erwarten. Die 
Ausgestaltung des Fahrweges als Feste Fahrbahn macht den Einsatz 
von Herbiziden nicht erforderlich. 

Auswirkungen auf Waldflächen sind nicht zu erwarten. 

7.7.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Eine Eingriffsminderung erfolgt durch die teilweise Wiederherstellung 
von ausschließlich bauzeitlich beanspruchten Flächen. 

Die Eingriffe in landwirtschaftlich genutzte Flächen finden im unmittelba
ren Bereich der Trasse statt. Neben der anlagebedingten Flächeninan
spruchnahme entstehen der Landwirtschaft zusätzliche Betriebsflächen
verluste im Zusammenhang mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß
nahmen zur Minderung von Auswirkungen auf andere Schutzgüter und 
deren Funktionsräume. 

Ein Ausgleich für die Überbauung landwirtschaftlicher Nutzflächen ist 
grundsätzlich durch Flächenentsiegelung und Rekultivierung denkbar. 

Für Veränderungen der landwirtschaftlichen Betriebsfläche, d.h. Flä
chenverluste und Verschlechterungen der Bewirtschaftungsverhältnisse 
wird neben finanziellem Ausgleich nur die Möglichkeit gesehen, den Flä
chentausch zu fördern. 
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7.7.2.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Als Konfliktschwerpunkt sind die dauerhaften Verluste hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen zwischen Bau-km 9,7+65 und Bau-km 
10,0+30 am Filderportal zu betrachten. 

7.7.3 Sonstige Sachgüter 

7.7.3.1 Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung 

Empfindliche Geräte und Nutzungen hinsichtlich niederfrequenter mag
netischer Felder (z. B. Monitore, Diagnosegeräte) sind im Untersu
chungsraum in sämtlichen Bereichen mit Wohnnutzung, gemischter und 
gewerblicher Nutzung vorhanden. 

7.7.3.2 Analyse und Beschreibung der Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Emissionen von magnetischen Feldern, die zu einer Stö
rung von Monitoren mit Kathodenstrahlröhre und von empfindlichen La
bor- und Medizingeräten führen, sind beim Bau des Fildertunnels, w 

ZwisGheRaRgr:iffe des Zwischenangriffs und Rettungszufahrten aufgrund 
des Auffahrkonzeptes mit der Spritzbetonmethode nicht zu erwarten. 

An lagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Emissionen von magnetischen Feldern, die zu einer 
Störung von Monitoren mit Kathodenstrahlröhre und von empfindlichen 
Labor- und Medizingeräten führen, sind nicht zu erwarten, da in den O
berleitungen kein nennenswerter Strom fließt, wenn kein Zug in dem 
Speiseabschnitt fährt. Im Bereich der Übergabestation am Filderportal 
ist keine empfindliche Nutzung vorhanden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Feldern der Bahnober
leitungen der Fernbahn, die zu einer Störung von Monitoren mit Katho
denstrahlröhre führen, sind bei den zweigleisigen Tunnelstrecken mit 
Normalkorbbewehrung in einer Entfernung von bis zu 40 m zur äußeren 
Schiene bzw. Oberleitung nicht auszuschließen. Im Bereich der beiden 
eingleisigen Fildertunnelröhren reduziert sich dieser Bereich auf 25 m, 
bei Führung der Trasse außerhalb des Tunnels erhöht er sich auf 
100 m. 
Beeinflussungen empfindlicher Labor- oder Diagnosegeräte, wie z.B. E-
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lektroencephalographie- oder Elektrokardiographiegeräte sowie Raster
elektronenmikroskope oder Massenspektrometer sind in noch größerem 
Abstand im Einzelfall nicht auszuschließen. 

Beeinträchtigungen durch die Übergabestation im Bereich des Portals 
Filder sind nicht zu erwarten, da in der Umgebung keine empfindlichen 
Geräte oder Nutzungen vorhanden sind. 

Für die übrigen Streckenbereiche sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Hinsichtlich der Be
einflussung von Monitoren mit Kathodenstrahlröhre und von empfindli
cher Labor- und Medizingeräten können im Einzelfall jedoch weitere Un
tersuchungen im Rahmen der Beweissicherung erforderlich werden. 

7.7.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur Kompensa
tion 

Zur Vermeidung und Verminderung möglicher Beeinträchtigungen von 
empfindlichen Geräten durch niederfrequente elektrische und magneti
sche Felder werden die anlagentechnischen Möglichkeiten genutzt. 

Darüber hinaus ist eine Minderung der Beeinträchtigung von Monitoren 
mit Kathodenstrahlröhre sowie Diagnose- und Laborgeräten durch mag. netische Felder durch eine Abschirmung am betroffenen Gerät bzw. eine 
Raumschirmung möglich. In Bereichen, in denen eine Störung auftritt, 
sind Monitore mit Flüssigkristalldisplays (LCD) einsetzbar. 

7.7.3.4 Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für das 
Schutzgut sonstige Sachgüter. 
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7.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern prägen den Ist-Zustand 
der Umwelt und werden bei der schutzgutbezogenen Bestandserfas
sung mit erfasst. Im Folgenden werden die wesentlichen, sich aus dem 
Vorhaben ergebenden Wechselwirkungen im Sinne von Folgewirkungen 
des Vorhabens oder der Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 

Schallschutzwände 

Ba1:FZ:eit!iG/:1 er:geheR sich ser:eiGhsweise OseFSchr-elt1:JRgeR der !mmissi 
eRSliGhtvJerte der Al/1/ ßa1:1lärm (vgl. Kap. 7.1.2 l,tllehR 1:1Rd Ameif.sl:lm 
fekl). A1:1s diesem Gr.md ·11er:EleR am ZwisGheRaRgri# S!!leRh1:1ch SGha!! 
sG/:11:Jf.z•1/äRfi.e er:ffJrfi.erJich, l:IFR die LärmheJastl:IRgeR iR aied!l:mgsl3er:ei 
cheR (ßel3a1:11:1Rg Am EicheRhaiR) 21:1 YSrmiRfi.eFR. Die 'JfJtyeseheReR 
Ssha#sG/:11:Jf.zwäRfi.e fiJIJffJR Rel3eR deR pesif.ÖJeR EffekteR al3er Bl:IGR w 
geriRgfiigigeR ßeeiRt.-:äG/:1tig1:1RgeR des Stadt /OFts/3.i.'fi.es, da diese E.'e 
meRte 1/QFRaRdeRe Sichthe2ieh1:JRgeR 1:JRtemr:echeR eder hee.wträGhtigeR 
!fäRReR. 

Emissionen aus Baustellenverkehr 

Die Luftschadstoffemissionen sowie Staubemissionen des Baustellen
verkehrs bewirken geringfügige Erhohungen der Konzentration der 
Schadstoffe bzw. des Staubs in der Luft (siehe Schutzgüter Klima und 
Luft, Kap. 7.5). Ein Teil der Schadstoffe wird von Pflanzen aufgenom
men bzw. in den Boden abgegeben, wodurch das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen und das Schutzgut Boden betroffen sind. Beispiele sind die an 
die Baustelleneinrichtungsflächen angrenzenden Gehölze. Aufgrund der 
hohen Vorbelastungen sind die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 
gering. 

Baustelleneinrichtungsflächen 

Die Baustelleneinrichtungsflächen führen durch Lärmemissionen und 
durch Veränderungen des Landschaftsbildes zu Beeinträchtigungen der 
Landschaft. Dies wiederum bewirkt eine bauzeitliche Minderung der Er
holungseignung der betroffenen bzw. der angrenzenden Flächen. Im 
Falle der Baustelleneinrichtung Rettungszufahrt Süd wird zudem der 
Wirkungsraum des Kulturdenkmales Alte Staatsgalerie eingeschränkt. 

Wiederherstellung bzw. Neugestaltung bauzeitlich beanspruchter Flä
chen 

Nach Bauende werden ausschließlich bauzeitlich beanspruchte Flächen 
wieder hergestellt bzw. neu gestaltet. Nach Bauende verbleiben keine 
erheblichen Beeinträchtigungen im Schutzgut Landschaft, wodurch die 
Erholungseignung ebenfalls wieder gegeben ist. 

ULAP DR. SCHLIEBE, DR. SCHMIDT & DR. BOHMANN GBR 

,. 
, 

11 � 



:� 

Projekt Stuttgart 21, PFA 1.2 
Anlage 15.1 A: Er1äuterungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie 

8 Allgemein  verständliche Zusammen
fassu ng der Umweltverträglichkeits
stud ie (gemäß UVPG,  § 6 (3) und  (4)) 

8.1 Darstellung des Vorhabens 

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. Im Rahmen dieses Projek
tes wird auch der Eisenbahnknoten Stuttgart 21 neu gestaltet. 

Der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.2 umfasst den Fildertunnel mit 
allen damit zusammenhängenden Baumaßnahmen, deR ZwtsGJ:leRaR 
gr:iffsptm.'46R 'l',lflidaGJ:lta.' sow.ie Sf.!!eRbuGJ:I dem Zwischenangriffspunkt 
Siqmarinqer Straße und verbindet die Talquerung im Bereich Haupt
bahnhof (PFA 1.1) mit dem autobahnparallelen, oberirdischen Verlauf 
der NBS auf den Fildern. 
Der PFA 1.2 beginnt bei Bau-km 0,4+32 in der Höhe der Randbebauung 
der Urbanstraße und endet bei Bau-km 10,0+30 auf den Fildem südlich 
von Stuttgart-Degerloch. 

Im PFA 1.2 werden innerhalb von ca. 5 Jahren rd. 2 Mio. m3 Aushub
und Ausbruchsmassen gefördert, wovon ca. 0,6 Mio. m3 über die Baulo
gistikfläche C2 und ca. 1,4 Mio. m3 über das übergeordnete Straßennetz 
transportiert werden. Die nicht im Projekt verwertbaren Aushub- und 
Ausbruchsmassen sollen - soweit technisch möglich und wirtschaftlich 
sinnvoll - einer höherwertigen Verwertung zugeführt werden. Die 
verbleibenden Aushub- und Ausbruchsmassen werden an verschiedene 
geeignete Standorte gebracht und verwertet (s. Kap. 6 und Anlage 21.1 
der Planfeststellungsunterlagen). Die Kapazitäten und Genehmigungen 
an den verschiedenen Standorten für den Einbau des anfallenden Aus
hubs/Ausbruch liegen vor. Die dortige Verwertung des überschüssigen 
Aushub- und Ausbruchmaterials aus dem PFA 1.2 verursacht keine wei
teren oder neuen Umweltauswirkungen. Es wird jeweils nur für den Ein
bau genehmigtes Material eingebracht und die vorhandenen Kapazitä
ten an den oben genannten Standorten sind entsprechend groß. Ein zu
sätzlicher Grunderwerb an den Standorten ist daher nicht erforderlich. 
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8.2 Wesentliche geprüfte Alternativen und Angabe 
der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick 
auf die Umweltauswirkungen 

8.2.1 Variantenuntersuchungen und ...auswahl zum Projekt Stuttgart 21 

8.2.1 .1 Ergebnis der Grobanalyse 
Die Grobanalyse des Vorhabenträgers hat ini Ergebnis die Alternativ
planung des Vorhabenträgers, die Alternative KOMBI sowie die Alterna
tive Rosensteinbahnhof abgeschichtet, die sich für die Planfeststellung 
als nicht geeignet erwiesen haben und deshalb nicht ernsthaft in Be
tracht gekommen sind. 

Die Grobanalyse der Umweltbelange ist nachfolgend noch einmal in ei
ner Matrix dargestellt. 

Beibehaltung des Kopfbahn- Kombinations- Rosenstein-
Antragstrasse 

hofs lösung bahnhof 
Alternativ-

planung des LEAN / Um-
Vorhaben- kehr 

trägers 
Umweltbelange 

- Mensch 
ungünstig neutral 

weniger weniger 
günstig 

günstig günstig 
- Tiere und Pflanzen 

ungünstig günstig weniger günstig 
weniger 

weniger günstig 
günstig 

- Boden weniger 
günstig neutral 

weniger 
neutral 

günstig günstig 
- Wasser neutral neutral neutral neutral neutral 
- Luft, Klima weniger 

neutral neutral neutral neutral 
günstig 

- Landschafts-
ungünstig neutral neutral 

weniger 
neutral 

/Stadtbild günstig 
- Kultur- und sonstige 

neutral neutral weniger günstig 
Weniger 

weniger günstig 
Sachgüter günstig 

-
- Wechselwirkungen neutral neutral neutral neutral 

Heil- Mineralwasser 
neutral neutral 

weniger 
neutral 

günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungen ügend 

(Die Stufe .un genügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder rechtlich 
ausgeschlossen ist.) 

Die Betrachtung der Umweltbelange bestätigt die im EB II dargestellte 
Grobanalyse. Die vom Vorhabenträger aus der weiteren Betrachtung 
ausgenommenen Alternativen Alternativplanung des Vorhabenträgers, 
Kombinationslösung und Rosensteinbahnhof zeigen im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung der Umweltbelange deutlich stärkere Betroffenhei
ten auf als die Alternative Beibehaltung des Kopfbahnhofs, Variante 
LEAN/Umkehr bzw. die Alternative Antragstrasse. 
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8.2.1 .2 Gegenüberstellung der Alternativen 1 (Beibehaltung des Kopfbahnhofs 
LEAN/Umkehr und Alternative 4 Antragstrasse 

LEAN I Umkehr Antragstrasse 
Umweltbelanae 

- Mensch neutral aünstia - Tiere und Pflanzen aünstia weniaer aünstia 
- Boden aünstia neutral 
- Wasser neutral neutral 
- Luft, Klima neutral neutral 
- Landschafts- neutral neutral /Stadtbild 
- Kultur- und sonstige Sach- neutral weniger günstig güter 
- Wechselwirkungen neutral neutral 
- Wasser (Mineralwasser) neutral weniger günstig 

Bewertungsstufen: sehr günstig ; günstig; neutral; weniger günstig; ungünstig; ungenügend 

(Die Stufe .ungenügend" wird nur vergeben, wenn die Realisierung der Alternative tatsächlich oder 
rechtlich ausgeschlossen ist.) 

Betrachtet man ausschließlich die in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu betrachtenden Kriterien, zeigt sich, dass die vom Vorhabenträger ver
folgte Antragstrasse in verschiedenen Umweltbelangen hinter ihrer Al
ternative zurückbleibt. Dies ergibt sich schon aufgrund der Tatsache, 
dass es sich bei der Variante LEAN/Umkehr als der Beibehaltungsalter
native um ein �konservierendes Konzept" handelt, bei dem naturgemäß 
die Eingriffswirkungen hinter der auf Umgestaltung und Neubau ausge
richteten Konzeption der Antragstrasse zurückbleiben muss. Gleichwohl 
ist die Beibehaltungsaltemative unter Berücksichtigung des Kriteriums 
Umweltauswirkungen nicht so einzuschätzen, dass es ihr gelänge, die 
Vorzugswürdigkeit der Antragsalternative zu überwinden. 

Die Beibehaltungsaltemative erweist sich jedoch im Bezug auf das 
Schutzgut Mensch insoweit als gegenüber der Antragstrasse als 
nachteilig, als sie Schall- und Erschütterungsbelastungen, die derzeit 
von den Bahnanlagen im Stuttgarter Talkessel ausgehen, nicht zu besei
tigen vermag. Hier bringt die Antragstrasse eine eindeutige Entlastung, 
indem sie die Bahnbetriebsanlagen künftig unterirdisch führt. Die durch 
die Tunnelbauwerke ausgelöste Zunahme von Erschütterungswirkungen 
in einzelnen Bereichen vermag dieses positive Ergebnis nicht zu beein
trächtigen, weil sie technisch minimiert werden kann. 

Schließlich erlaubt allein die Antragstrasse das freimachen großer zu
sammenhängender Flächen im Stuttgarter Talkessel und damit die Auf
hebung der derzeit bestehenden, städtebaulich unbefriedigenden Trenn
wirkung der Gleisanlagen und eine auch von der topographischen 
Gestaltung her schonende Verbindung der alten und neuen Stadtquar
tiere untereinander sowie der Wohnbebauung mit den Parkanlagen. 
Dies führt zu einer Aufwertung der Erholungsfunktion der Parkanlagen. 

Die aufgezeigten Nachteile sind mit Ausnahme der Beeinträchtigung der 
Tiere und Pflanzen nicht dauerhaft und können durch entsprechende 
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landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer
den. Die Betroffenheit des Schutzgutes Heil- und Mineralwasser ist auf 
die Bauzeit beschränkt und kann aufgrund des vorgestellten Baukon
zepts so beherrscht werden, dass der Nachteil des Eingriffs insgesamt 
als gering betrachtet werden kann. Aus Sicht der Belange der Umwelt, 
wie sie insbesondere im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ange
sprochen sind, ergibt sich kein Nachteil, der nicht kompensierbar oder 
beherrschbar wäre, so dass die Altemativenentscheidung des Vorha
benträgers für die Antragstrasse keine umweltrelevanten Bedenken aus
löst. 

8.2.2 Varianten im Planfeststel lungsabschnitt 1 .2 zu Zwischenangriffen 

Für 41&- den zur Herstellung des Tunnels zwischen km 0,4+32 bis km 
9,9+00 notwendigen ZwisBReRBRgr:iffe Zwischenangriff wurden jevl6i!s 
mehrere mögliche Standorte untersucht. 

Ursprünglich waren zwei Zwischenangriffe für den Bau des Tunnels vor
gesehen. Nach einer eingehenden weiteren Prüfung wurde festgestellt. 
dass sich das Proiekt auch mit einem Zwischenangriff in verkehrsgünsti
ger Lage abwickeln lässt. 

Nach einem Abwägungsprozess wurde der Zwischenangriff Sigmaringer 
Straße als Standort gewählt. Vorteile dieses Standortes sind die Verfüg
barkeit ausreichend großer Flächen. Die vor allem intensiv bewirtschaf
teten Flächen Jassen sich nach Abschluss der Arbeiten wiederherstellen. 
Besondere Bedeutung hat iedoch das Argument dergünstigen Ver
kehrsanbindung. Der Abtransport der Ausbruchmassen erfolgt über eine 
eigens errichtete Zufahrt zur B 27 und dann weiter über die BAB A 8, so 
dass kaum zusätzliche Belastungen für die Umliegenden Gemeinden 
entstehen. 

Der eFSte ZwischeRaRgr#fsp1:JRkt wird ifR ÜheFgaRg 'lGFR 1:1RB1:1sgeJa�eR 
21:1FR B1:1sge.'a1:1gteR Gipskeuper •;grgese/:JeR. Be2iif}.'ic/:J der bage des 
.P.Qr:ta!s des 21:/FR ZwisBReRaRgr:i# f(jf:,reRdeR Ste.'leRS ergah siGR Bl:lfgr.JRd 
des a1:1sr-eiBF1eRdeR FlächeRaRgehetes f/aRdwir:t&cf:IBft.'.'c/:Je .AJl:lf2flächeR} 
l:JRd der direkteR ARhiRdl:JRg BR die Mittlere FHderstr:a!Je der Zwl.scheR 
BRgFif:fsp1:1R.'4 SfJ.'eRl31:1ch. 

A1:1s UFR'l/6/tsiG/:Jt siRd 21:/FR SBF11:1t2 der BRgFeR29RQSR We/:JRl3eha1:11:1Rg 
bäFFRSBRl:lfzFRBIJRahFReR erfo::deFliGR sewie SGf:11:ltzFRBIJRBRFReR 21:/FR Er 
/:Ja!t der hessRders vl6Ftve!JeR Ge/:iö/2str.Jktl:lreR (§ 24B ßistepe) BR der 
Z1:1fa/:Jr:f ven1:1se/:JeR. 

Be2iif}!ic/:i der bage des 2v1BiteR Zwfscf:ieRBRgr:if:fsp1:1Rktes wird der ifR 
Ber:eiBR Weidacf:lta! aR der Epplestra!Je ge/egeReR 'laFiaRte der 'lsn1:19 
gegebeR, da flie 'laFiaRte als .'ärmsBF11:1tzteGRRiSGR 1:JRhedeRk!iBR gf!t 1:/Rd 
e.we gQRstlgere 21:lgaRgsFRög/fc/:J.'-<-eit 21:1r ef>f).'estra!Je '16r.'iegt. Z1:1r 'ler 
FReia1:JRg der BeeiRtr:äBRtlg1:JRg Ra/:Jege.'egeRer Bietgpstr1:1.'41:lreR (Stre1:1 
ehst l:IRd f=e1:1G/:JtwieseR} siRd MBIJRBRFRSR 21:1 er:gr:eifeR. !FR Ra/:JFRSR der 
PfaRl:IRfJeR 21:1r P!aRfestste!.'1:JRg w1:1::de die bage des PsFla.l.s des ZtJ 
gaRgsste.'.'-eRS gptiFRieFI, l:IFR EiRgr:iffe iR die RBBFI § 24 B sessRdeFS ge 
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8.3 Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 

8.3.1 Schutzgut Menschen 

Bestand 

Der U ntersuchungsraum im Bereich des künftigen Fildertunnels ist im 
Stadtgebiet von Stuttgart vor allem durch Wohnnutzung sowie in gerin
gerem Umfang durch gemischte und gewerbliche Nutzung geprägt. Im 
gesamten Bereich ergibt sich eine Verkehrslärmbelastung in erster Linie 
aus dem innerstädtischen Straßenverkehr. In den Bereichen Degerloch, 
Möhringen, Fasanenhof und Echterdingen besteht zudem eine starke 
Lärmbelastung aus dem Straßenverkehr der B 27 und der BAB A 8. 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.2 ist keine wesentliche Vorbelastung 
durch elektrische und magnetische Felder der Frequenz 16 2/3 Hz vor
handen. Stromführende Anlagen der Frequenz O Hz (z.B. Stadtbahnen) 
oder 50 Hz (allgemeine Stromversorgung) spielen für die vorliegende 
Fragestellung eine untergeordnete Rolle und werden nicht betrachtet. 

Auswirkungen 

Während der Bauphase ergeben sich Geräuschemissionen aus dem 
Baubetrieb im Umfeld der Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Haupt
bahnhof Süd, im Umfeld des Zwischenangriffs Sigmaringer Straße EJe.F 
ZwlsG/:JeRaRgri#e S!J.'eR/:JuG/:J uR'1 11'.'ekJaG/:Jta! sowie im Bereich der offe
nen Streckenführung im Trog südlich von Fasanenhof, wobei aufgrund 
der großen Entfernung der Bebauung Auswirkungen auf benachbarte 
Bewohner in fieR im BereicheR l#ei'1aG/:Jta! URG Fasanenhof nicht zu er
warten sind. SG/:Ja!!teG/:JRisG/:J re.'-e•1aRte Ge.cäusG/:JemissifmeR wlr'1 es im 
UFRfe.'.fl '1es BNisG/:JeRaRgFiffs Sll!eR/:JUG/:J ge/:JeR. l=l.ier siRG :zum SG/:Jutz 
'1er /:JeRaG/:J/:JaFleR V'le/:JR/:Je/:JauURg aG/:Ja!/sG/:Jut:zmafJ.Ra/:JmeR er:feffl.er 
li6/:h Erhebliche Geräuschbelastungen sind während der Bauzeit im Um
feld der Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd zu er
warten. Die Anforderungen der AW Baulärm, die den Schutz betroffe
ner Anwohner vor Baulärm aus dem Baubetrieb benennt, können in die
sem Bereich nicht bzw. nur mit unverhältnismäßigen Schutzmaßnahmen 
erfüllt werden. Aus der Baufläche des ZA Sigmaringer Straße ergeben 
sich nachts geringfügige lmmissionsrichtwertüberschreitungen für das 
Wohngebiet Sigmaringer Straße/Bruno-Jacoby-Weg. die iedoch auf 
Grund der bestehenden Vorbelastungen aus der B 27 keine Scha/1-
schutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder -wällen not
wendig machen. 

Im PFA 1.2 können während der Bauphase relevante erschütterungs-
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technische Einwirkungen ausschließlich bei der Durchführung von 
Sprengungen zum Tunnelvortrieb erfolgen, die nur in Ausnahmefällen 
durchgeführt werden. Falls Sprengungen erforderlich werden, wird durch 
Beweissicherungsmessungen und organisatorische Maßnahmen sicher
gestellt, dass erhebliche Belästigungen von Menschen in Gebäuden 
und/oder Einwirkungen auf bauliche Anlagen vermieden werden. 

Durch die Tunnelführung der NBS werden betriebsbedingte Schallaus
wirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld weitgehend vermieden. Im 
Bereich der oberirdischen Streckenführung in Traglage südlich von Fa
sanenhof ist der Abstand zur nächstgelegenen Bebauung so groß, dass 
Lärmbeeinträchtigungen im Wohn- und Arbeitsumfeld i.A. nicht auftre
ten. 

Belästigende Erschütterungseinwirkung aus dem Betrieb der Tunnel
strecke ergeben sich nur in den Bereichen mit geringerer Überdeckung. 

Aufgrund der Prognoseberechnungen ist davon auszugehen, dass die 
Grenzwerte der 26. BlmSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
vor schädlichen Umweltauswirkungen durch niederfrequente elektrische 
und magnetische Felder bau-, anlage- und betriebsbedingt im Bereich 
des Fildertunnels eingehalten werden. Am Gebäude der Übergabestati
on im Bereich des Portals Filder sind Beeinträchtigungen der menschli
chen Gesundheit nicht zu erwarten, da es hier nicht zu einem dauerhaf
ten Aufenthalt von Menschen im Sinne der 26. BI mSchV kommt. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

!FR ßer:e!Gf:l fies Zw!sG/:leRaRgFi#s Si!!eRGl:IGFI 'llfra est!!G/:1 Ger ßa1:1.'eg!stf.'< 
stFa!Je e.i-Re 4 FR /:le/:Je l:IRG 400 FR !aRge LärmsGRl:lf.Z't.CaRG v.ergese/:JeR, se 
dass iR der BRgf9RZeRdeR VJ/.o/:1Rbeha1:11:1Rg Qfe !FRFRisieRSFiGl:ltwerte 
au>:Gf:l die ha1:1bed!RgfeR Gerä1:1sGl:lfFRFRisfeReR Rieht i:iberse/:JFitteR wer 
G8R:-

In den Bereichen geringer Tunnelüberdeckung werden durch konstrukti
ve Maßnahmen an der Fahrbahn (Masse-Feder-System) die Erschütte
rungen und der sekundäre Luftschall derart reduziert, dass aus dem Be
trieb keine erheblichen Belästigungen auftreten. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Auswirkungen auf das 
Schutzgut Menschen durch niederfrequente elektrische und magneti
sche Felder sind im Bereich des PFA 1.2 nicht erforderlich, da die 
Grenzwerte der 26. BlmSchV eingehalten werden. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Ein Konfliktschwerpunkt, in dem die Anforderungen der AW Baulärm 
nicht oder nur durch unverhältnismäßige bzw. passive Maßnahmen er
füllt werden können, findet sich im Bereich der Bebauung im Umfeld der 
Anfahrbaugrube und Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd. 
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Aufgrund der Nähe der Bebauung zu den Baugruben und zur BE-Fläche 
Rettungszufahrt ergeben sich in den benachbarten Gebäuden an der 
Willy-Brandt-Straße/Sängerstraße/Urbanstraße meh�ährige Geräusch
belastungen, die die Immissionsrichtwerte der AW Baulärm um etwa 1 O 
dB(A) überschreiten und durch verhältnismäßige aktive Schallschutz
maßnahmen nicht gemindert werden können. Insbesondere ist hiervon 
auch die Neckar-Realschule betroffen. 
Konfliktschwerpunkte durch erhebliche Beeinträchtigungen der mensch
lichen Gesundheit ergeben sich im Untersuchungsgebiet durch nie
derfrequente elektrische und magnetische Felder nicht. 

8.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bestand 

Der Untersuchungsraum wird im Stadtgebiet von Stuttgart durch dichte 
Bebauung des Talkessels, in den Hangbereichen durch aufgelockerte 
Bebauung mit Gärten und öffentlich zugänglichen Grünflächen geprägt 
(vgl. Anlage 18.2.1 der Planfeststellungsunterlagen). 

Die oberen Bereiche der Randhänge des Stuttgarter Talkessels sind im 
Untersuchungsraum mit einem standortgerechten Buchen-Eichen
Mischwald bestockt. 

Der Untersuchungsraum auf den Fildem südlich von Degerloch ist ei
nerseits durch eine dichte Bebauung bzw. intensiv landwirtschaftlich ge
nutzte Ackerflächen gekennzeichnet, andererseits sind einige wertvolle 
Biotopstrukturen sowie reichstrukttirierte Landschaftsteile zwischen den 
Siedlungen erhalten geblieben. Mehrere Bäche queren den Untersu
chungsraum, die als Vernetzungsstrukturen dienen. 

Die an das Körschtal angrenzenden Laubwaldbestände weisen stellen
weise schluchtwaldartigen Charakter auf und sind großflächig als Natur
schutzgebiet Weidach- und Zettachwald ausgewiesen (vgl. Anlage 
15.2.1) und als FFH-Gebiet vom Land Baden-Württemberg gemeldet. 

Südlich von Fasanenhof schließt sich an das NSG Weidach- und Zet
tachwald das Landschaftsschutzgebiet Körschtal an. Besonders wertvoll 
hinsichtlich der Biotopverbundfunktion ist hier der Hattenbach. 

Auswirkungen 

Beeinträchtigungen von Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen er
folgen im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche am Wagenburgtun
nel, aR deR Zwi6Gf:leRaRgFif:feR WeidacJ:lta! l::IRG Si#eRBl:IGR am Zwi
schenangriff Siqmarinqer Straße sowie beim Portal Filder. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche Hbf-Süd am Wagenburgtunnel wird auf 
einer parkähn/ichen Grünanlage mit z.T. dichtem Baumbestand ange
legt. Diese Fläche wird nach Sauende weitgehend als Rettungszufahrt 
bzw. Rettungsplatz (Schotterrasen) umgestaltet, die gemäß Baum-
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schutzverordnung der Stadt Stuttgart zu erhaltenden Bäume werden im 
Randbereich ersetzt (s. Anlage 18. 1, Maßnahme G 1). 

Am Zwischenangriff S.i.'leRBl:IGR Sigmaringer Straße werden bauzeitlich 
größtenteils intensiv genutzte, geringwertige Ackerflächen und mittelwer
tige Hecken entlang der Böschung der B 27 beansprucht. Indirekte bau
zeitliche Funktionsbeeinträchtigungen ergeben sich aus Trennwirkungen 
und Verlärmung von Ge/:19/rser:efsheR angrenzenden Ackerflächen. 

AFR �.c.iSGRBRSRgFiff l#eidss/:lta! Bf.Rd /;Js1:1tei#!fGR RBSBR geFiRgweFtigBR 
ßietf>pfläef:1eR s1:1Gf:1 FRf#elweFtfge Stre1:1e/;JstvlieseR setreffeR. EiRe Rä,r:d 
.'JGR SR€J-."8RZ8Rde Heske wf.r.fi. iRdi-r:ekt BBBfRtFäs/:ltigt. 
Am Portal Filder erfolgen bauzeitliche und anlagenbedingte Beeinträch
tigungen. überwiegend sind intensiv genutzte Ackerflächen betroffen. 
An der Planfeststellungsgrenze werden auch mittelwertige Wiesen be
ansprucht. Im Bereich des in offener Bauweise erstellten Tunnelab
schnittes müssen zwei Hecken gerodet werden, die nach § 24 a des 
NatSchG von Baden-Württemberg besonders geschützte Biotope sind. 
In der nördlich angrenzenden Waldfläche, die ein wertvoller Vogelle
bensraum ist, erfolgen indirekte Funktionsbeeinträchtigungen. 

Für das als FFH-Gebiet gemeldete NSG "Weidach- und Zettachwald" 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen aus dem Vorhaben zu erwar
ten (vgl. Anhang 2 zum LBP, Anlage 18.1 der Planfeststellungsunterla
gen). 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Durch die Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen werden 
die Beeinträchtigungen im Schutzgut Tiere und Pflanzen wesentlich 
vermindert. Eine weitere bedeutende Minderungsmaßnahme ist die Er
richtung von Zäunen und Wällen zum Schutz der an die Baustellen an
grenzenden Biotope. 

Zur Kompensation der Eingriffe dienen folgende Maßnahmen: 

- Umwandlung von Acker in Grünland im Bereich des Hattenbaches 
sowie zwischen NSG "Weidach- und Zettachwald" und Filderportal, 

- Umwandlung von Acker in Streuobstwiese sowie Förderung und Ent
wicklung von Feuchtwiesen SFR ZwfssheRsRgr:iff im Bereich des Wei
dachtal� 

- AR/age 'JfJR a1:1.'<zessifJRSfläGheR /:IRQ AR.tage 1,'9R HeGkeR SFR Zwf 
SGR8RSR€}f!ff a.i.'IBRBl:IGFI. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte ergeben sich iFR ßer:efsh des Zwisef:1eRaRgr-i#s 
Wefdaehtal sewfe im Bereich des Portales Filder durch bau- und/.edeF 
anlagebedingte Flächeninanspruchnahme. Am Portal Filder werden Ge
hölze, die nach § 24 a NatSchG ausgewiesen sind, beseitigt. AFR �1f 
sG/:leRsRgriff WefcJashta! v;effleR Str:e1:1esstwfeseR seaRspr.,.'6/:lt. 
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8.3.3 Schutzgut Boden 

Bestand 

Im Untersuchungsraum im Stadtgebiet von Stuttgart ist der Großteil der 
Böden überbaut bzw. weist stark anthropogene Einflüsse auf. Neben na
türlichen Materialien wurden auch technogene Substrate in die Böden 
eingebracht. Natürliche Böden sind aufgrund der Nutzungsgeschichte 
nur noch kleinflächig vorhanden. 

Die Bodenlandschaft der Filderebene besteht aus Parabraunerden, Kol
luvien und Pseudogleyen. Die Böden werden überwiegend landwirt
schaftlich genutzt, z. T. als Anbauflächen für Sonderkulturen. 

In den Talauen von Körsch, Ramsbach und Weidachbach stehen tief
gründige Braune Auenböden und Auengleye an. Diese Böden zeigen 
z.T. deutliche Vemässungserscheinungen und befinden sich meist unter 
Grünlandnutzung. 

Auswirkungen 

Auswirkungen im Schutzgut Boden erfolgen auf der Baustelleneinrich
tungsfläche am Wagenburgtunnel, aR fi6R ZtJ,rfsef:leRaRgr:if.fsf;EJRkteR am 
Zwischenangriffspunkt Sigmaringer Straße sowie am Portal Filder. 

Am Wagenburgtunnel werden für die Baust�lleneinrichtungsfläche Hbf
Süd bzw. für den Rettungsplatz anthropogen· überprägte Auftragsböden 
beansprucht, so dass keine wesentlichen Auswirkungen für das Schutz
gut Boden zu erwarten sind. 

Im Bereich der ZwiseheRaRgr:iffe Si.'.'eRIJ1:1eh 1:1Rd �Jeiflae./:Jta! des Zwi
schenangriffs Sigmaringer Straße erfolgen bauzeitlich befristete Beein
trächtigungen durch Baustelleneinrichtungsflächen. Nach Bauende wer
den die Flächen wiederhergestellt. 

Im Bereich Portal Filder werden anlagebedingt hochwertige Böden für 
Gleise, Rettungsplatz und Wege überbaut und durch Bodenumlagerun
gen in Einschnittsböschungen beeinträchtigt. Bauzeitlich werden Böden 
für Baustelleneinrichtungsflächen und für den in offener Bauweise er
stellten Tunnelabschnitt beeinträchtigt. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Eine wesentliche Minderung der Beeinträchtigungen erfolgt durch die 
Wiederherstellung von ausschließlich bauzeitlich beanspruchten Flä
chen. Bei Beachtung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) , § 12, in Verbindung mit der DIN 19 731 werden die Beein
trächtigungen weiter vermindert. 

Die im LBP dargestellten Kompensationsmaßnahmen führen insbeson-
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dere durch Nutzungsextensivierungen zu einem Ausgleich im Umweltpo
tenzial Boden, wodurch vorwiegend die Funktion der Böden als Aus
gleichskörper im Wasserkreislauf verbessert wird. 

Insgesamt verbleibt ein Kompensationsdefizit, das durch den Rückbau 
von Gleisanlagen und den Auftrag von kulturfähigem Unter- und Ober
boden zur Erweiterung des Unteren Schloßgartens im PFA 1.1 kompen
siert wird. 

Erhebl iche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Die Überbauung von hochwertigen Böden am Portal Filder ist eine 
nachhaltige und erhebliche Beeinträchtigung der Funktionen des Bo
dens und stellt einen Konfliktschwerpunkt dar. 

8.3.4 Schutzgut Wasser 

8.3.4.1 Oberflächengewässer und deren Retentionsräume 

Bestand 

Im Betrachtungsraum erfolgt die Oberflächenentwässerung über das 
Flussgebiet des Neckars (Oberflächengewässer 1 .  Ordnung). 

Im Filderbereich ist die Körsch, die westlich Stuttgart-Rohr entspringt, 
bis etwa in Höhe Möhringen als Sindelbach bezeichnet wird und mit ei
ner Fließrichtung von ca. NW nach SE bei Esslingen-Zell in den Neckar 
mündet, der wichtigste Vorfluter mit einer Einzugsgebietsfläche von ca. 
127 km2. Im weiteren Trassenumfeld entwässern der Ramsbach mit sei
nen Zuflüssen Kleinhohenheimer Bach und Weidachbach, die Zettach, 
der Steinbach, der Hattenbach mit seinem Zulauf Frauenbrunnenbach 
und der Koppenklingenbach zur Körsch. 

Der Ramsbach entspringt mit seinem nördlichen Arm im Stadtgebiet von 
Degerloch, wird dort jedoch verdohlt geführt und tritt erst südöstlich von 
Degerloch zutage. Der westliche Ramsbacharm wird als Tränkebach 
bezeichnet und tritt südlich von Degerloch unter der K 9507 zutage. Auf
grund der vorhandenen Verbauung des Tränkebaches (Oberflächenge
wässer II. Ordnung) ist dieser weitgehend in naturfernem Zustand. Der 
Kleinhohenheimer Bach entspringt mit mehreren Quellgerinnen südlich 
und südöstlich des Sportparks Waldau und mündet südwestlich von 
Riedenberg in den Mittellauf des Ramsbaches. Der Kleinhohenheimer 
Bach entspringt mit mehreren Quellgerinnen südlich und östlich des 
Sportparks Waldau und mündet südwestlich von Riedenberg in den Mit
tellauf des Ramsbaches. Der Kleinhohenheimer Bach (Oberflächenge
wässer II. Ordnung) durchfließt ein i.w. land- und forstwirtschaftlich ge
nutztes Gelände und ist in einem relativ naturnahen Zustand mit teilwei
se genutzter Talaue und Ufergehölzen. 
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Die ebenfalls in den Ramsbach mündende Weidach (Oberflächenge
wässer II. Ordnung) befindet sich in einem relativ naturnahen Zustand 
mit teilweise land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Talaue; nur im Be
reich der Querung der B 27 ist der Weidach gefasst. 

Die Zettach entspringt im Fasanenhof nordwestlich der Stadtgärtnerei 
Stuttgart und tritt in diesem Bereich nur auf ca. 200 m Länge in einem 
offenen Kanal zutage. Nach Osten wird sie verdohlt geführt und tritt 
nach Querung der B 27 und der BAB A8 östlich des Gewerbegebietes 
Fasanenhof wieder an die Erdoberfläche. Das Oberflächengewässer II. 
Ordnung befindet sich aufgrund der überwi13genden Überbauung in 
naturfernem Zustand. 

Der Hattenbach tritt südöstlich von Leinfelden-Unteraichen unter der Be
zeichnung Streitgraben zutage und quert in seinem nach Osten gerichte
ten Lauf die B 27 und die BAB A8. Das nach der Querung als Hatten
bach bezeichnete Oberflächengewässer II. Ordnung stellt ein naturfer
nes, in seinem Lauf weitgehend begradigtes Gerinne dar. 

Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahmen im PFA 1.2 ergeben sich Auswirkungen auf 
die im Trassenverlauf bzw. Untersuchungsraum gelegenen Oberflä
chengewässer K.'iJlRhoheRhelmer BaGh, Weidach und Hattenbach infol
ge der Einle_itung von anfallenden Grund-, Sicker- und Oberflächenwäs
sern. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die bauzeitliche Ableitung von trübstoffbelasteten Grund- und Oberflä
chenwässern erfolgt generell über vorgeschaltete, ausreichend dimensi
onierte Absetzbecken sowie aufgrund der zu erwartenden baustoffbe
dingt erhöhten pH-Werte über Neutralisationsanlagen. Das Risiko sons
tiger Verunreinigungen durch bauzeitlich einzuleitende Wässer ist durch 
sachgerechten Umgang mit Gefahrstoffen (Treib- und Schmiermittel) si
cherzustellen und wird bei Überschreitung der vorgegebenen Grenzwer
te durch Einsatz geeigneter Reinigungsverfahren (z. B. Aktivkohlefilter
anlagen) minimiert. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aus Sicht des Gewässerschutzes erscheint lediglich die dauerhafte Ein
leitung von Oberflächenwässern in den Hattenbach im Bereich der süd
lichen Planfeststellungsgrenze als Konfliktschwerpunkt, da die übrigen 
Eingriffe in Oberflächengewässer im PFA 1.2 nur baubedingt bzw. bau
zeitlich erfolgen. 

8.3.4.2 Grundwasservorkommen 

Bestand 

Die im Untersuchungsbereich verbreitete Wechselfolge feingeschichte
ter, gering wasserdurchlässiger Ton- und Tonmergelsteine mit be
reichsweise im Niveau des Gipskeupers (km1) und der Bunten Mergel 
(km3) eingeschalteten Gips-/Anhydritlagen sowie stärker durchlässigen, 
teils klüftigen Dolomit- und Kalksteinbänken sowie Sandsteinkomplexen 
(km2s/km3s/km4/he2) bewirkt eine Trennung des Gesamtsystems in 
einzelne T eilgrundwasserstockwerke. 

Im Einzelnen können im Untersuchungsbereich je nach Verbreitung der 
entsprechenden Schichten vom Hangenden zum liegenden folgende 
trassenrelevante Grundwasservorkommen unterschieden werden: 

- nur lokal bestehende, oberflächennahe, zumeist ungespannte Poren
grundwasservorkommen in den kiesig-sandigen bis feinsandig
schluffigen zusammengesetzten quartären Lockersedimenten (q) ,  
i.w. Talablagerungen und Löß- bzw. Hanglehme der Hochflächen. 
Aufgrund der geringmächtigen Deckschichten besteht i.A. eine mittle
re bis hohe Empfindlichkeit. Die quartären Grundwasservorkommen 
im Bereich der Filderhochfläche sind wasserwirtschaftlich zumeist 
unbedeutend. 

- oberflächennahe, aufgrund der Zertalung der Filderhochfläche nicht 
zusammenhängende, bereichsweise gespannte Schicht- und Kluft
grundwasservorkommen in den Sedimenten des Unteren Schwarz
juras, des Oberen Keupers und des Knollenmergels (he1 /si1 , ko, 
km5), wobei die Grundwasserführung größtenteils auf den flurnahen 
Aufwitterungshorizont sowie auf die klüftigen Sand- und Kalkstein
bänke des Unteren Schwarzjuras (he2 und si1) beschränkt ist. Auf
grund der geringmächtigen Deckschichten besteht i.A. eine mittlere 
bis hohe Empfindlichkeit. Die gering ergiebigen Grundwasservor
kommen haben allenfalls eine lokale Bedeutung. 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Stubensand
steins-Formation (km4). Die i.A. nur mäßig geklüfteten Sandstein
komplexe, die durch zwischenlagernde, lateral nicht aushaltende 
Tonmergelabfolgen (Lettenhorizonte) eine vertikale Zonierung erfah
ren, bauen einen ausgeprägt inhomogenen Grundwasserleiter mit 
freier, bzw. gespannter Grundwasserspiegeloberfläche auf. Die Er
giebigkeiten sind im Stubensandstein zumeist gering; in Abhängigkeit 
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von der Überdeckung bestehen mittlere (Filderaufstieg) bis geringe 
(Filderhochfläche) Empfindlichkeiten. Die Grundwasservorkommen 
im Stubensandstein haben aus wasserwirtschaftlicher Sicht i. w. loka
le Bedeutung. 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Bunten Mergeln 
(km3). Die Grundwasserführung in diesen Schichten ist auf den klüf
tigen Kieselsandstein (km3s) konzentriert, wobei für den überdeckten 
Filderbereich i.d.R. gespannte Grundwasserverhältnisse anzuneh
men sind. Die Ergiebigkeiten sind im Kieselsandstein zumeist gering; 
in Abhängigkeit von der Überdeckung bestehen mittlere (Filde
raufstieg) bis geringe (Filderhochfläche) Empfindlichkeiten. Die 
Grundwasservorkommen im Kieselsandstein haben aus wasserwirt
schaftlicher Sicht nur lokale Bedeutung. 

- freie, im Bereich der Filderhochfläche gespannte Schicht- und Kluft
grundwasservorkommen in den Sedimentgesteinen der Schilfsand
steinfolge (km2). Die Grundwasserführung ist hierbei i.w. an die ba
salen, geklüfteten Sandsteinbänke (km2s) gebunden. Die Ergiebig
keiten sind im Schilfsandstein zumeist gering; in Abhängigkeit von 
der Überdeckung bestehen mittlere (Gablenberg) bis geringe (Fil
derhochfläche) Empfindlichkeiten. Die Grundwasservorkommen im 
Schilfsandstein haben aus wasserwirtschaftlicher Sicht i.w. lokale 
Bedeutung. 

- gespannte Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Sedi
menten des Gipskeupers (km1 ), wobei die Grundwasserführung 
bzw. -bewegung überwiegend entlang der Auslaugungsfront im Ni
veau der Estherienschichten, des Mittleren Gipshorizontes, der Dun
kelroten Mergel sowie v. a. an die im Schichtprofil auftretenden 
Steinmergel- und Karbonatbänke im Niveau der Bleiglanzbankschich
ten (km188) und des Bochinger Horizontes (km1 BH) gebunden ist. 
Die Ergiebigkeiten sind zumeist gering, nur im ausgelaugten Bochin
ger Horizont sind stellenweise mittlere Ergiebigkeiten zu erwarten. In 
Abhängigkeit von der Überdeckung bestehen hier i.A. mittlere bis ge
ringe Empfindlichkeiten. Die Grundwasservorkommen im Gipskeuper 
sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht unbedeutend, nur der Bochin
ger Horizont besitzt im ausgelaugten Zustand eine lokale Bedeutung. 

- gespannte Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Oolomit
und Sandsteinlagen des Lettenkeupers (ku). Das i.d.R. hochergiebi
ge Grundwasservorkommen besitzt überregionale Bedeutung und 
weist in Bereichen geringer Überdeckung, wie z.B. im Bereich der 
nördlichen Planfeststellungsgrenze (Nesenbachtal) eine mittlere lokal 
hohe Empfindlichkeit auf. 

- hochgespanntes Kluft- und Kastgrundwasser im Oberen Muschelkalk 
(mo). Der Obere Muschelkalk bildet aufgrund seiner lithologischen 
Eigenschaften und Verkarstungsphänomene einen ausgesprochen 
ergiebigen, hoch durchlässigen Grundwasserleiter mit regionaler Be
deutung und ist Träger der Heil- und Mineralwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg. 
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Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen erfolgt in den von den Untertagebauwer
ken durchfahrenen Grundwasservorkommen eine bauzeitliche Grund
wasserabsenkung bis zum jeweiligen Vortriebsniveau. Die quantitativen 
Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasservorkommen, die i.w. von 
den erforderlichen Absenkbeträgen und Eingriffslängen sowie von der 
Gebirgsdurchlässigkeit der Aquifere und den ausführungs- bzw. bau
werksspezifischen Gegebenheiten abhängen, beschränken sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand auf das direkte Bauwerksumfeld. Qualitative 
Auswirkungen sind aufgrund des bauzeitlich auf die Untertagebauwerke 
ausgerichteten hydraulischen Gradienten mit geordneter Fassung und 
Ableitung der anfallenden Wässer nicht zu erwarten. 

Im Endzustand erfolgt aufgrund der wasserdruckhaltenden Ausführung 
der Tunnelröhren bzw. der Rückverfüllung der Zw.iseheRaRgFiffsstfJ!JeR 
des Zwischenangriffsstollens keine dauerhafte Grundwasserableitung. 
Aufgrund der Entwässerungskonzeption sind keine qualitativen Beein
trächtigungen der Grundwasservorkommen zu erwarten. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Im Endzustand erfolgen keinerlei Grundwasserableitungen, da die Tun
nelbauwerke druckwasserhaltend ausgebildet werden, um die erhebli
chen Veränderungen des Grundwasserhaushaltes bei einer dauerhaften 
Gebirgsentwässerung im Falle eines drainierten Tunnels auszuschlie
ßen. 
Die Auswirkungen der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen und der 
geplanten Infiltrationen werden in den im jeweiligen Beobachtungsfeld 
vorhandenen Grundwassermessstellen regelmäßig kontrolliert. Die Er
gebnisse der Messungen fließen in ein ganzheitliches Grundwasserma
nagementsystem zur Minimierung der Auswirkungen ein. Gemäß den 
Vorgaben der Wasserwirtschaft erfolgt im Durchfahrungsbereich des 
ausgelaugten Gipskeupers im Bereich der nördlichen Tunneleingangs
strecke ein abschnittsweiser Tunnelvortrieb (Ulmenstollen) mit vorgezo
genem Einbau der Tunnelinnenschale in Abschnittslängen von bis zu 
100 m, wodurch die bauzeitliche Grundwasserhaltung auf den eigentli
chen Vortriebsbereich beschränkt wird. 

Im Nesenbachtal werden zur Stützung des oberflächennahen Grund
wasservorkommens und zur Minimierung der Absenkungsreichweite die 
bauzeitlich gehobenen Grundwässer nach Möglichkeit im Bauwerksnah
bereich infiltriert, wobei diese Maßnahmen sich auch im Bereich der 
nördlichen Tunneleingangsstrecke bemerkbar machen, dort jedoch auf
grund der Baumaßnahmen im PFA 1.2 nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht erforderlich sind. 

Zur Aufrechterhaltung des Grundwasserstockwerksbaus und zur Ver
meidung von Längsläufigkeiten sind in regelmäßigen Abständen bzw. an 
geeigneten Stellen Abdichtungsmaßnahmen bzw. Abschottungen rings 
um die Bauwerke auszuführen. Im Falle von quer zum Grundwasse
rabstrom in den Aquiferen liegenden Bauwerksteilen ist der natürliche 
Grundwasserabstrom durch Umleitungssysteme sicherzustellen. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und der hohen Ergiebigkeit der 
tiefliegenden Grundwasservorkommen im Lettenkeuper und Oberem 
Muschelkalk sind Baumaßnahmen, welche die Grundwasserdruckfläche 
der v.g. Aquifere unterschneiden und somit indirekt aufgrund der indu
zierten Potenzialumkehr möglicherweise trotz ausreichender Mächtigkeit 
der zwischengeschalteten Grundwasserdeckschichten im Bereich von 
Schwächezonen bauzeitliche Auswirkungen hervorrufen, als erhebliche 
Konflikte anzusehen. Dies betrifft insbesondere den nördlichen Tunnel
abschnitt oberhalb bzw. vor der an der südöstlichen Talflanke des Ne
senbachtales steil ansteigenden Auslaugungsfront. Die .Eingriffe in die 
i.A. gering ergiebigen, nur lokal bedeutenden Grundwasservorkommen 
im Gips- und Sandsteinkeuper sowie im Unteren Schwarzjura, die auf
grund der insgesamt geringen Gebirgsdurchlässigkeit räumlich auf den 
Bauwerksnah- bzw. Vortriebsbereich begrenzt sind, besitzen hier i.w. 
bauzeitlichen Charakter und sind nicht als wesentliche Konflikte zu er
achten. 

8.3.4.3 Genutztes Grundwasser 

Bestand 

Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen 

Innerhalb des Untersuchungsraumes für den PFA 1.2 befinden sich kei
ne öffentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen (TGA}: 

Sonstige Wassergewinnungsanlagen 

Im Nahbereich der geplanten Baumaßnahme befindet sich nach derzei
tigem Kenntnisstand keine Grundwassemutzung RIJ.' im ßerelGJ:J Z!.1i 
SGReRaRgr:i#sslGl.'eR S!!IBRGIJGR elRe geRutzte Quel!faSSIJRg der IJR,i'l(;r 
sltät l=leReRRe.i.f:R. 

Auswirkungen 

flir die im 1/er:/auf fies Zl:lgaRgssts!IBRs S#.'eRblJGR bestel:ieRfle Que!.'las 
SIJRg der IJRive.csität l=lel:ieRRefm (J<.IJ/:JwieseR€f1Jel!e), fiie sa. 4() FR 1JR 
te.csfr:emig der ßal:IFRaßRal:ime das sser:e Gr..:Rf:Jwasse."lfJt=k6mmeR im 
URteFSR aGRV,<aFZ}IJr-a e.csGl:iließt, .'<äRR9R BBIJVJeFksBefliRgte Ei.Rfliisse auf 
MeRge 1JRf1 Güte fies zu Tage geroffiei=teR v'lasse,=s aufg,q,md der .i.R fiie 
sem ßeFeiGR 13islaRg fetl.'eRdeR lJRtergr..:RfieFklJRfilJRgeR RiGl:it mit l:i.i.Rrei 
GR9Rder SisheFheit SIJS€}9SGR/9SS9R \119.-:deR. 
Es sind nach bisherigem Kenntnisstand keine Auswirkungen auf das 
genutzte Grundwasser zu erwarten. 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die Quellfassung Eier Universität Hohenheim ist Elaher in ein vor, wäh 
renEI unEI naGh Eier Ba1:1maßnahme aus;;rnführenEles BeweissiGherungs 
,arogramm 2:ur quantitativen unEI qualitativen Ül3erv.'aGhung Eier genut2' 
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ten Gn.mdwässer mit einzblbezie�en. 

Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Grundwassernutzungen 
sind rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen mit der zuständigen 
Fachbehörde und den Betreibern abzustimmen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

In bezug auf Grundwassernutzungen bestehen keine Konfliktschwer
punkte. 

8.3.4.4 Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg 

Bestand 

Die stratigraphisch tiefsten im Untersuchungsraum betrachteten Grund
wasservorkommen sind die hochgespannten (artesischen) , natürlichen 
Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und 
-Berg. Als Mineralwasseraquifer fungiert i.w. der Obere Muschelkalk 
bzw. im unteren Nesenbachtal und Bereich Bad Cannstatt auch der von 
aufsteigenden Muschelkalkwässern gespeiste Untere Keuper (Letten
keuper). An tektonischen Schwächezonen erfolgt in diesem Bereich zu
dem ein vertikaler Zustrom von Sole aus dem Mittleren Muschelkalk und 
dem Buntsandstein. 

Die Mineralwasservorkommen werden durch insgesamt 19 Brunnenfas
sungen und eine Quelle erschlossen. Derzeit sind 11 Brunnen staatlich 
als Heilquellen anerkannt. Insgesamt weisen die Brunnen und Quellen 
eine Ergiebigkeit von rd. 225 1/s auf. 

Das gesamte Stadtgebiet von Stuttgart sowie der südöstlich anschlie
ßende Bereich bis jenseits des Neckars nach Wendlingen ist Teil eines 
ver!ä1:1fig (fas/:lteel:iRissR) abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes ( RP 
Stuttgart, Stand Juni 2002 �). 
Die Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg sind unersetzbar und von sehr hoher wasserwirtschaftlicher 
und balneologischer Bedeutung. 
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Auswirkungen 

Im Bereich der nördlichen Tunneleingangsstrecke des Fildertunnels wird 
die Druckwasserspiegelfläche des tiefliegenden Mineralwasseraquifers 
im Oberen Muschelkalk nach derzeitigem Kenntnisstand bis in Höhe ca. 
km 1,5 um maximal rd. 8 - 9 m, im Verlauf der Zuführung in Richtung 
Ober-/Untertürkheim um bis zu 19 m unterschritten, wobei aufgrund der 
bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen im nördlich ca. km 0,6+80 
ausgelaugten Gipskeuper bereichsweise eine Potenzialumkehr induziert 
wird. Ein Zustrom mineralhaltiger Tiefenwässer über die Tunnelsohle in 
den jeweiligen Vortriebsbereichen ist aufgrund einer in ausreichender 
Mächtigkeit von ca. 30 m verbleibenden Deckschicht zwischen Aquife
roberkante und Tunnelsohle nur wenig wahrscheinlich. 

Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Ein potenzieller, räumlich wie bauzeitlich begrenzter, Aufstieg von Mine
ralwässern ist durch entsprechende Versorge- und Kontrollmaßnahmen 
in seinem Ausmaß zu reduzieren. Hierzu gehören regelmäßige Grund
wasseranalysen der bauzeitlich gehobenen Wässer, wobei bei Erreichen 
festgelegter qualitativer Warnwerte (500 mg/1 C02) in Abstimmung mit 
der zuständigen Fachbehörde geeignete Gegenmaßnahmen im Rah
men des Grundwassermanagements zu ergreifen sind. Hierzu sind ne
ben einer Reduzierung der bauzeitlichen Wasserhaltungsmaßnahmen 
insbesondere Abdichtungsmaßnahmen in den Sohlbereichen z.B. durch 
Herstellung von lnjektionsschirmen zu zählen. Zudem werden die Aus
wirkungen der bauzeitlichen Grundwasserhaltung durch die gewählte 
Baukonzeption und die lnfiltrationsmaßnahmen im Nesenbachtal mini-
�e� 
Für die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad 9annstatt und -Berg 
ist aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung ein Beweissicherungspro
gramm im Hinblick auf mögliche quantitative und qualitative Beeinträch
tigungen des Mineralwasservorkommens vor, während und nach der 
Bauausführung in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde festzu
legen und durchzuführen. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und hohen Ergiebigkeit der Mi
neral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
im Oberen Muschelkalk sind die entlang der nördlichen Tunnelein
gangsstrecke oberhalb bzw. vor der an der südöstlichen Talflanke des 
Nesenbachtales steil ansteigenden Auslaugungsfront geplanten Eingriffe 
in die ausgelaugten und tektonisch beanspruchten Gipskeuperschich
ten, die mit einer deutlichen Unterschreitung der Druckwasserspiegella
ge des hochgespannten Mineral- und Heilwasseraquifers einhergehen, 
als Konfliktschwerpunkte zu kennzeichnen. Hierbei ist allerdings festzu
halten, dass im Verlauf der Baumaßnahmen allenfalls lokale, vorüber
gehende Beeinträchtigungen des Mineral- und Heilwasservorkommens 
hervorgerufen werden können, die keine Auswirkungen auf einzelne 
Quellfassungen im Abstrombereich der Baumaßnahmen erwarten las
sen. 
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8.3.5 Schutzgüter Klima und Luft 

Bestand 

Der Untersuchungsraum ist durch den kleinräumigen Wechsel von kli
matischen und lufthygienischen Ausgleichsräumen (Gebiete mit Klima
vielfalt, Gebiete mit Waldklima, Kaltluftentstehungs- und Kaltlufteinzugs
gebiete) und Belastungsräumen (Gebiete mit lockerer oder dichter Be
bauung, Hauptverkehrsstraßen) gekennzeichnet. 

Klimatisch vorbelastet sind die versiegelten Bereiche mit lockerer und 
dichter Bebauung sowie die Hauptverkehrsstraßen. Eine lufthygienische 
Vorbelastung ergibt sich z. T. durch die großräumige Hintergrundbelas
tung und lokale Emittenten, in erster Linie jedoch durch die verkehrsbe
dingten Emissionen entlang der Hauptverkehrsstraßen. 

Ausgleichsräume mit hoher Bedeutung sind Kaltluftentstehungsgebiete 
und Gebiete mit Klimavielfalt, die aufgrund geringer Hangneigungen kei
ne flächen- oder linienhaften Kaltluftabflüsse ausbilden. Zu nennen sind 
die Freiflächen nordöstlich und östlich von Möhringen einschließlich der 
Sportanlagen westlich von Hoffeld und die Sportanlagen nordöstlich von 
Degerloch (s. Anlage 15.2.3). 

Ausgleichsräume mit sehr hoher Bedeutung sind Kaltlufteinzugsgebiete 
und Gebiete mit Klimavielfalt, die aufgrund ihrer Hangneigung flächen
oder linienhafte Kaltluftabflüsse ausbilden, sowie Waldgebiete. Kaltluft
abflüsse im Bereich von Kaltlufteinzugsgebieten oder Gebieten mit Kli
mavielfalt bilden sich nördlich von Degerloch und in den Tiefenlinien des 
Rams-, Weidach-, Stein- und Hattenbaches sowie der Körsch. Waldge
biete befinden sich nordöstlich und östlich von Degerloch, südlich von 
Hoffeld und östlich der B 27 beidseits des Körschtales (s. Anlage 
15.2.3). 

Unmittelbar nordwestlich des Untersuchungsraumes schließt sich der 
Mittlere Schloßgarten an. Er ist als Gebiet mit Klimavielfalt bzw. Gewäs
serklima in Verbindung mit der spezifischen Klimafunktion als Ventilati
ons- und Kaltluftabflussbahn ein Ausgleichsraum sehr hoher Bedeutung. 
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Auswirkungen 

Beeinträchtigungen der klimatischen Situation ergeben sich bau- und 
anlagebedingt durch die Inanspruchnahme und Überbauung von klimati
schen Ausgleichsflächen aR deR ZwfseheRaRgriffeR SllJeRb1:1eh l:IRd l.t1lei 
daehta! am Zwischenangriff Sigmaringer Straße und am Portal Filder 
nördlich des Hattenbaches, wodurch hier zudem die Funktion als Venti
lations- und Kaltluftabflussbahn gestört wird. 
Beeinträchtigungen der lufthygienischen Situation ergeben sich baube
dingt durch die Emission von Luftschadstoffen und Stäuben auf den 
Baustelleneinrichtungsflächen, entlang der Baustraßen und der zu 
Transportzwecken genutzten öffentlichen Straßen. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Bauzeitliche Belastungen durch Luftschadstoffe können durch den Ein
satz schadstoffarmer Baufahrzeuge und -maschinen verringert werden. 
Die Belastungen durch Stäube können verringert werden, wenn Arbeiten 
mit starker Staubentwicklung während feuchter Witterung durchgeführt 
werden oder das Bodenmaterial ggf,-angefeuchtet wird. 

Erhebl iche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte durch erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz
güter Klima und Luft ergeben sich im Untersuchungsgebiet aufgrund der 
überwiegenden Führung der Trasse im Tunnel nicht. 

8.3.6 Schutzgut Landschaft 

8.3.6.1 Stadt-/Ortsbild, Landschaftsbild 

Bestand 

Die Stuttgarter Bucht ist durch die Stadtstruktur von Stuttgart geprägt, 
die den Stuttgarter Kessel mit den angrenzenden Hängen einnimmt. Für 
das Landschafts- bzw. Ortsbild ist der Schlossgarten von Bedeutung. An 
den Hängen südlich der Innenstadt geht eine mehrgeschossige Bebau
ung zugunsten einer offenen Bebauung (Einfamilienhäuser, Gärten) zu
rück. 

Die südlich gelegenen Stuttgarter Randhöhen im Bereich des Frauen
kopf bilden den Übergang zwischen der Stuttgarter Bucht und der Filder. 
Den eigenen Charakter der Randhöhenzone bestimmen die sehr tief
greifenden Zerotalungen. Diese bilden z.T. feuchte und schattige "Klin
gen" (z.B. die "Falsche Klinge" westlich von Rohracker). 

Der Bereich um Degerloch, Hoffeld und Möhringen ist einerseits durch 
eine dichte Bebauung gekennzeichnet, verfügt andererseits über land-
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schaftsbildprägende Waldbestände (vgl. Anlage 15.2.2), die teilweise 
trotz der Großstadtnähe ihre naturraumtypische Eigenart bewahrt ha
ben. 

Der Untersuchungsraum ist aufgrund seiner vielfältigen Nutzungen 
(Stadtgebiet und »freie Landschaftu) und Vorbelastungen für das Land
schaftsbild von unterschiedlicher Bedeutung. 
Zwischen Fasanenhof und Plieningen ist die naturraumtypische Eigenart 
des Körschmales und angrenzender Bereiche mit abwechslungsreichen 
Laubmischwäldern, gehölzgesäumten mäandrierenden Bachläufen mit 
angrenzenden Wiesen und ausgedehnten Streuobstwiesen gut erhalten 
_(NSG Weidach- und Zettachwald). 

Die innere Fildermulde ist durch den zwischen Plieningen und Bemhau
sen liegenden Stuttgarter Flughafen sowie die Bundesautobahn BAB A 
8 durch Zerschneidung und flächenhafte Verlärmung stark vorbelastet. 
Die Trennwirkungen werden durch zwei parallel zur BAB A 8 verlaufen
de Freileitungen verstärkt. 

Auswirkungen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ergeben sich im Bereich der 
Baustelleneinrichtungsfläche am Wagenburgtunnel, sei deR B11isGheR 
aRgFiffspuRktfJR beim Zwischenangriffspunkt und am Portal Filder. 

Infolge der Einrichtung eiReF der Baustellenflächen Hbf-Süd am Rande 
des Wagenburgtunnels wird eine kleine parkähn/iche Grünanlage bau
zeitlich in Anspruch genommen. Später wird diese Fläche weitgehend 
als Rettungsplatz mit Schotterrasen neu gestaltet. 

Im Bereich des ZwfsGheRaRgriffs SiJ.'eRBIJGR, der iR e.iRem !..aRflsGha#s 
sGhutzgesiet !fegt, uRd des Z.11isGheRaRg.Fi#s W6idaGhta! des Zwischen
angriffs Sigmaringer Straße werden bauzeitlich Baustelleneinrichtungs
flächen erstellt. 

Beim Portal Filder werden Feldfluren durch Gleisanlagen und das Portal 
überbaut. Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich durch den Ret
tungsplatz, der Übergabestation für die Stromversorgung sowie baube
dingte visuelle Störungen. Aufgrund der geringen Einsehbarkeit der 
Strecke in Traglage und den Vorbelastungen sind die Beeinträchtigun
gen des Landschaftsbildes gering. 

Im PFA 1.2 verläuft die NBS vorwiegend in Tunnellage und zwischen 
Bau-km 9,9+00 bis Bau-km 10,0+30 in Einschnitts- bzw. Traglage, so 
dass sich keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftbild 
ergeben. 
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Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die Landschaftsbildbeeinträchtigungen werden insbesondere durch die 
landschaftsgerechte Wiederherstellung der ausschließlich bauzeitlich 
beanspruchten Flächen gemindert bzw. kompensiert. Darüber hinaus eF
f.e!geR aR deR ZwJssf:1eRaR€}Fi#sp1:1RkteR l:IRG werden am Portal Filder 
Kompensationsmaßnahmen wie die Anlage von Wiesen bzw. Streu
obstwiesen und Gehölzen vorgesehen, wodurch das Landschaftsbild 
aufgewertet wird. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Im P FA 1.2 verläuft die NBS vorwiegend in Tunnellage, so dass sich 
keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftbild ergeben. 

8.3.6.2 Erholung 

Bestand 

Für die Erholung im Innenstadtbereich ist der Schloßgarten von beson
derer Bedeutung. 

Die bewaldeten und z.T. als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesenen 
Hanglagen und Randhöhen der Stuttgarter Bucht stellen wichtige Erho
lungsflächen dar. Diese sind durch ein ausgedehntes Wander- und 
Radwegenetz (z.B. Stuttgarter Rundwanderweg) erschlossen ur:,d bieten 
zahlreiche Aussichtsmöglichkeiten über das Stuttgarter Stadtgebiet (vgl. 
Anlage 15.2.2). 

Der nördliche Fildersattel ist durch Radwege und Wanderwege des 
Schwäbischen Albverein erschlossen. Zahlreiche Parkplätze belegen 
die Attraktivität des Gebietes. Als besonderer Erholungsschwerpunkt 
sind die Sportanlagen im Wald östlich von Degerloch hervorzuheben. 
Aufgrund der Nähe zu ausgedehnten Wohnsiedlungen (Degerloch, Hof
feld, Möhringen) sind die Freiflächen des nördlichen Fildersattels für die 
siedlungsnahe Erholung bedeutsam. 

Der westlich von Plieningen liegende Bereich des Körschtales ist durch 
den Wechsel von Wald, Grünland und Streuobstwiesen sowie die mä
andrierende Körsch mit gehölzbestandenen Ufern abwechslungsreich 
und als Naturschutzgebiet ausgewiesen (vgl. Anlage 15.2.2). 

Die innere Fildermulde stellt eine flachwellige, überwiegend durch inten
sive landwirtschaftliche Nutzung geprägte Einheit dar, wobei gliedernde 
Elemente weitgehend fehlen. Dieses Gebiet besitzt wenig Reiz für die 
Erholung. 

Der Untersuchungsraum ist durch die Bundesautobahn BAB A 8 die 
Bundesstraße B 27 und weitere Straßen sowie zwischen Echterdingen 
und Plieningen durch den Flughafen aufgrund Zerschneidung und flä
chenhafter Verlärmung beeinträchtigt. Parallel zur BAB A 8 erhöhen 
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zwei gebündelt verlaufende Freileitungen die Barrierewirkung. Zusätzlich 
bilden die Zersiedlung der Filder sowie die fehlende Strukturierung der 
Feldflur eine Vorbelastung für den zur Erholung genutzten Raum. 
Auswirkungen 

Beeinträchtigungen der Erholung ergeben sich im Mittleren Schloßgar
ten, im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche am Wagenburgtunnel, 
bei deR Zwiss/:leRaRgFiffsp1JR,'4eR am Zwischenangriffspunkt und am 
Portal Filder. 

Durch Errichtung eiRer der Baustelleneinrichtungsfläche Hbf-Süd am 
Rande des Wagenburgtunnels wird eine kleine parkähn/iche Grünanlage 

· beeinträchtigt. Später wird diese Fläche als Rettungsplatz mit Schotter
rasen neu gestaltet und kann teilweise wieder der Erholung dienen. 

Im Bereich des Zwischenangriffes Sigmaringer Straße Si!.'eRblJGR erfol
gen Beeinträchtigungen von Erholungsfunktionen durch die bauzeitliche 
Verlegung eines Rad und Wirtschaftsweges im aRgreRzeRdeR W-a!dge 
biet Gl:JFGR BalJ.'äFFR. Am Zvliss/:leRaRgFi# Weidas/:lta! erfu!geR StärURgeR 
GIJ!'BR BawäFFR iR deR ROffiVl6St!iGR aRg.r:eRzeRdeR Er/:lo!IJRgseiRrie/:ltUR 
geR des Waldhelms. 

Am Portal Filder sind die Beeinträchtigungen durch bauzeitliche bzw. be
triebsbedingte Emissionen bzw. durch die zu errichtenden Anlagen auf
grund der hohen Vorbelastungen gering. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Insbesondere durch die landschaftsgerechte Wiederherstellung von 
ausschließlich bauzeitlich beanspruchten Flächen können Beeinträchti
gungen der Erholungseignung minimiert werden. Der betroffene Rad
und Wirtschaftsweg im Bereich des Zwischenangriffs Sigmaringer Stra
ße wird durch eine Verlegung auch weiterhin befahrbar sein. {)1Jre/:I 'Jer 
JeguRg der Ba1Jstel!eReiRFie/:ltlJR9sf/äe/:leR im l#eidas/:lta! vgm Wa.'d/:le.m 
weg v.reffieR die Stär ... tRgeR der er:J:io.'t:JRgseiRFis/:lt1JR9eR gem.iRdeii. 
Die Aufwertung des Landschaftsbildes durch Kompensationsmaßnah
men aR deR Zwiss/:leRaRgFiffsfJIJR,'4eR im Bereich des Weidachta/ und 
am Portal Filder verbessert gleichzeitig deren Erholungseignung. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für die 
Erholungsfunktion der Landschaft. 
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8.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

8.3.7.1 Kulturgüter 

Bestand 

Die Struktur der Stadt Stuttgart wird durch eine Vielzahl historischer 
Stadtviertel und Ortskerne bestimmt, die die historische Stadtentwick
lung Stuttgarts veranschaulichen und das Stadtbild prägen. 

Der Landschaftsraum Filder weist aufgrund seiner fruchtbaren Flächen 
eine lange Siedlungs- und Nutzungsgeschichte auf. Zeugnisse hierfür 
stellen Bodendenkmale wie z.B. Siedlungsreste um Degerloch bzw. Sil
lenbuch aus der Jungsteinzeit, der Vorgeschichte, Latene-, Römer- und 
Merowingerzeit dar. J.t:R Umfekl des B1.1isG/:1eRaRfjfiftfls Si!JeR/:JIJG/:1 Jiegt 
eiR fru/:19esG/:1JG/:1tHG/:1es GeläRdedeRkma!. 
In den historischen Ortskernen der Fildergemeinden Degerloch und 
Plieningen sind historische Gebäude wie Kirche, Rathaus und Fach
werkhäuser als Baudenkmale ausgewiesen. 

Auswirkungen 

Der Wirkungsraum der Alten Staatsgalerie wird eingeschränkt, indem 
Blickbeziehungen durch die Baustelleneinrichtungsfläche am Wagen
burgtunnel und Baustellenverkehr gestört werden. 
!m Ber:eiG/:1 des ZwisG/:1eRaR9rfffs Si!.'eRh1Je/:I wiffl oore/:1 Ba1Jste#e,:,eiR 
· f:lt flä f:I 

• 
f:I ·· , • f:I K 't r:a 1 , � •• • f:I s· d RGr4:111fJS Gr9R 8.lfl are. aO,-OfJISGr8S , IJdJ, 9R,�ma, ffJm,'8G, 8 �18 

,'uRg} taRf;Jief4. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Lc'.�.cfJeR wä/:IFBRfi der Ba1Ja1:Jsfi:i/:lr1:JRg Jm ßer:eieR fies ZwisG/:leRaRgFi#s 
Si!!eR/:JIJGR SeRer:heR o.ä. gef1:JRdeR, ist dies 1JRY6FZÜfJ!iG/:1 dem LaRdes 
fieRkma,tamt 21J me!deR, 1Jm eiRe AwsweFWRg der F1JRfie 21J ermöfJ,'iG/:leR. 
Es werden keine Maßnahmen notwendig, da keine Kulturgüter direkt be
troffen sind. Sollten aber doch Funde gemacht werden so ist dies unver
züglich dem Landesdenkmalamt zu melden. 

Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Durch das Vorhaben ergeben sich keine Konfliktschwerpunkte für Kul
turgüter. 
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8.3.7.2 Land- und Forstwirtschaft 

Bestand 

In Kontrast zu den dicht bebauten Tallagen stehen die zentrumsnah lo
cker sowie in entfernteren Bereichen i.A. nur vereinzelt bebauten, steilen 
Hänge von Schilfsandstein, Bunten Mergeln und Stubensandstein. Die
se Hanglagen sind im Untersuchungsraum überwiegend bewaldet. 

Der Untersuchungsraum kann im Hinblick auf die Bodennutzung verein
. fachend in die intensiv landwirtschaftlich genutzte fruchtbare Filderplat
te, die weniger fruchtbaren Täler sowie die Ausläufer der Keuperwälder 
zwischen Degerloch und Fasanenhof untergliedert werden. 

Die Filderplatte mit örtlich bis über 4 m mächtigen fruchtbaren Lehmbö
den gehört in Deutschland zu den wertvollsten Ackerbaugebieten. Auf 
der freien Flur dominiert intensiv bewirtschaftetes Ackerland. Der Anteil 
der Grünlandwirtschaft an der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist extrem 
gering. In der Ackerflur sind viele Senken, die früher vemässte Grün
landbestände aufwiesen, heute drainiert. Der Bestand an Streuobstwie
sen ist auf ortsnahe Lagen konzentriert, bedingt durch die hohe Boden
fruchtbarkeit und den Siedlungsdruck jedoch i.d.R. nur noch bruch
stückhaft erhalten und z.T. in der Pflege vernachlässigt. 

Auswirkungen 

Beeinträchtigungen von landwirtschaftlichen Flächen erfolgen aR deR 
ZwisG-heRaRgfi#spl:I-RkteR am Zwischenangriffpunkt und am Portal Fil
der. 
Am Zwischenangriff Si!.'BRhwG-h Sigmaringer Straße werden durch Bau
stelleneinrichtungsflächen und durch bauzeitliche Emissionen vorwie
gend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen beeinträchtigt. -VBF
swG-hsfe.'fler der URi'IB.r:silät l=leReRRefr:R hee.iRt,äG-htJgt. AR=I Zv.riseReRaR 
gfi# WBidaeRtal 'IIBFGSR Saldrelt!ieR 'lfJPlliBf}BRG BNlBRsi'I f}BRIJt:ztB F.'ä 
G-heR heaRspr.1eRt. 

Am Portal Filder werden hochwertige Ackerflächen zum einen für Bau
stelleneinrichtungsflächen bauzeitlich beansprucht, zum anderen gehen 
ca. 1 ha Ackerflächen dauerhaft verloren. 

Durch Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
entstehen der Landwirtschaft zusätzliche Betriebsflächenverluste. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Eine Eingriffsminderung erfolgt durch eine teilweise Wiederherstellung 
von ausschließlich bauzeitlich beanspruchten landwirtschaftlichen Flä
chen. 
Betriebsflächenverluste bzw. Verschlechterungen der Bewirtschaftungs
verhältnisse müssen finanziell oder durch Flächentausch ausgeglichen 
werden. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Als Konfliktschwerpunkt sind die anlagebedingten Verluste hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen zwischen Bau-km 9.7+65 und Bau-km 
10.0+30 zu betrachten 

8.3.7.3 Sonstige Sachgüter 

Bestand 

Empfindliche Geräte und Nutzungen hinsichtlich niederfrequenter mag
netischer Felder sind in sämtlichen Bereichen mit Wohnnutzung, ge
mischter und gewerblicher Nutzung vorhanden. 

Auswirkungen 

Bau- und anlagebedingte Emissionen von magnetischen Feldern sind 
nicht zu erwarten. Betriebsbedingte Emissionen von magnetischen Fel
dern der Bahnoberleitungen der Fernbahn, die zu Störungen von Moni
toren mit Kathodenstrahlröhre führen, sind bei den Tunnelstrecken mit 
Normalkorbbewehrung in einer Entfernung von bis zu 40 m von der äu
ßeren Schiene bzw. von der Oberleitung nicht auszuschließen. Bei ober
irdischem Trassenverlauf erhöht sich dieser Bereich auf 100 m. 
Beeinflussungen empfindlicher Labor- oder Diagnosegeräte, wie z.B. E
lektroencephalographie- oder Elektrokardiographiegeräte sowie Raster
elektronenmikroskope oder Massenspektrometer sind betriebsbedingt in 
noch größerem Abstand im Einzelfall nicht auszuschließen. 
Diesbezüglich können im Einzelfall noch weitere Untersuchungen im 
Rahmen der Beweissicherung erforderlich werden. 
Im Bereich der Übergabestation am Portal Filder sind keine empfindli
chen Sachgüter oder Nutzungen vorhanden. 

Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Zur Vermeidung und Verminderung möglicher Beeinträchtigungen von 
empfindlichen Geräten durch niederfrequente elektrische und magneti
sche Felder werden die anlagentechnischen Möglichkeiten genutzt. 
Darüber hinaus ist eine Minderung der Beeinträchtigung von Monitoren 
mit Kathodenstrahlröhre sowie empfindlicher Diagnose- und Medizinge
räte durch magnetische Felder der Fernbahn durch Abschirmung am be
troffenen Gerät bzw. durch Raumschirmung möglich. In Bereichen, in 
denen eine Störung auftritt, sind Monitore mit Flüssigkristalldisplays 
(LCD) einsetzbar. 
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Erhebliche Auswirkungen und Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte durch erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz
gutes sonstige Sachgüter ergeben sich im Untersuchungsgebiet durch 
niederfrequente elektrische und magnetische Felder nicht. 

8.3.8 Gesamtübersicht der erheblichen Auswirkungen und Konflikt
schwerpunkte 

Durch das Vorhaben sind folgende erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, die als Konfliktschwerpunkte aufgeführt werden. 

Tab. 8/1: Konfliktschwerpunkte im PFA 1.2 

Schutzgut Lage Bau-km .... bis 
0.5+57 Bau-km 

Menschen km 0,4+30 bis km 0,5 +5 7 

Tiere und P flanzen kll'I 7,a•gg &ia kll'I 7,:il•gg 

km 9,7+65 bis km 10,0+30 

Boden km 9,8+5 0  bis km 10,0+30 

Wasser 
- Oberflächenwasser Hattenbach 

- Grundwasservorkommen km 0,4+32 bis km 1 ,5 +00 

- Mineral und Heilwasservor- km 0,4+32 bis km 0,6+5 0 
kommen von Stuttgart - Bad Cann-
statt und -Berg 

Kultur -und sonstige Sachgüter 
- Land- und F orstwirtschaft km 9,7+65 bis km 1 0,0+30 
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Konfliktschwerpunkt 

zeitlich begrenzte Geräuschbelastungen aus dem 
Baubetrieb 
&alQeiUiet:le l=lä&A&RIRaR&filR.l&ARaAFl'I& Y&R 
SlF&bl&B&lwie&eR fwF iabl&telleR&iRFi&AlblR!l&flä 
GAeR 
Bau- und anlagebedingte F lächeninanspruch-
nahme im Bereich des Portales Filder, Ver1ust 
eines § 24 a -Biotopes während der Bauzeit. 
Uberbauung hochwertiger Böden, Bodenabtrag 
durch Einschnittsböschunaen 

Dauerhafte Einleitung von Oberflächenwasser 
sowie ggf. von Grund- und Sickerwasser in den 
Hattenbach 
Unterschneidung der Grundwasserdruckftäche 
der überregional bedeutenden Grundwasservor-
kommen im Lettenkeuper und Oberen Muschel-
kalk mit möglichen bauzeitlichen Auswirkungen. 
Unterschreitung der Druckwasserspiegellage des 
hochgespannten Mineral- und Heilwasservor-
kommens mit möglichen lokalen und vorüberge-
henden Auswirkungen auf die überregional be-
deutenden Mineral- und Heilwasservorkommen 
von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg aufgrund 
induzierter Potenzial umkehr durch Grundwasser-
absenkung im Gipskeuper. 

Ver1ust von ca. 1 ha hochwertiger landwirtschaftli-
eher Fläche durch Flächeninanspruchnahme 
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In Tabelle 8/2 sind quantitative Angaben der im Landschaftspflegeri
schen Begleitplan erarbeiteten Ergebnisse zu Flächeninanspruchnah
me, Eingriffsfläche, Kompensationsbedarf und Kompensationsmaßnah
men für das biotische Umweltpotenzial (Flora, Fauna, Biotope) zusam
mengefasst. 

Tab. 8/2: Zusammenfassung der Eingriffsflächen, des Kompensationsbedarfs 
und der Kompensationsmaßnahmen im Vergleich zur Flächeninan
spruchnahme des Vorhabens im PFA 1.2 

Umweltpotenzial Fiächeninanspruch- Eingriffsfläche Kompensationsbedarf Kompensationsmaß-
Nahme (in ha) (in ha) (in ha) nahmen (in ha) 

und Funktionsbeein-
trächtiaunaen - - r-,,: .... ·- � d;9 3;3 3,-i ' ' 

Flora Fauna Biotone 5 0  0 7  1 2  4-,.i 1 2 

Durch das Vorhaben werden durch Flächenbedarf und Funktionsbeein
trächtigungen rd. �5.0 ha Fläche in Anspruch genommen. Zur Ver
minderung der Beeinträchtigungen wird auf einem Großteil der bean
spruchten Flächen nach Bauende der ursprüngliche Zustand wieder 
hergestellt oder die Fläche durch Gestaltungsmaßnahmen neu gestaltet 
(vgl. Anlage 18.1, Kapitel 9 der Planfeststellungsunterlagen sowie Anla
gen 18.2.3 und 18.2.4 der Planfeststellungsunterlagen). Dadurch wer
den die Beeinträchtigungen erheblich gemindert. Für das Umweltpaten- . 
zial Flora, Fauna, Biotope resultieren Eingriffe auf einer Fläche von rd. 
� 0, 7 ha (vgl. Anlage 18.1, Kap. 8.6.2 der Planfeststellungsunterla
gen). 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Umweltpotenzial Flo-
ra, Fauna, Biotope erfolgt rechnerisch über eine Multiplikation der vom · 
Eingriff betroffenen Fläche (Eingriffsfläche) mit dem der ermittelten Ein
griffsschwere entsprechenden Kompensationsfaktor (vgl. Anlage 18 .1, 
Kap. 4.2 der Planfeststellungsunterlagen). Der Kompensationsbedarf für 
das biotische Umweltpotenzial beträgt 3;-3 1,2 ha (s. Tab. 8/2 , vgl. Anla
ge 18.1, Kap. 8 .6.2 der Planfeststellungsunterlagen). 

Die zum Ausgleich der Eingriffe erforderlichen Kompensationsmaßnah
men sind für das Umweltpotenzial Flora, Fauna, Biotope im Erläute
rungsbericht zum LBP beschrieben (vgl. Anlage 18.1, Kap. 10 der Plan
feststellungsunterlagen) , in den Anlagen 18.2.3 und 18.2.4 der Planfest
stellungsunterlagen dargestellt und umfassen eine Flächengröße von 
insgesamt rd. d,e 1,i 1,2 ha (s. Tab. 8/2, vgl. Anlage 18.1, Kap. 11.2 der 
Planfeststellungsunterlagen). 

Bei fachgerechter Umsetzung der dargestellten Maßnahmen gelten die 
Eingriffe in Natur und Landschaft den gesetzlichen Vorgaben entspre
chend als kompensiert. 
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8.4 Bewertung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

Bei der Umgestaltung des Stuttgarter Hauptbahnhofes im Planfest
stellungsabschnitt 1.2 Fildertunnel lassen sich Eingriffe in die Schutzgü
ter der Umwelt nicht vermeiden. Die entstehenden Konfliktschwerpunkte 
sind in der Anlage 15.2.4 dargestellt. 

Dem Kompensationsgebot wird insofern Rechnung getragen, dass die 
Notwendigkeit von Kompensationsmaßnahmen aufgezeigt und konkreti
siert werden. Die Festlegung der Kompensationsmaßnahmen nach Art, 
Lage, Umfang und landschaftspflegerischer Ausgestaltung erfolgt im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (vgl. Anlage 18 der Planfeststel
lungsunterlagen). 

Das Vorhaben birgt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Risiken für 
die Umwelt in sich, die nicht abgrenzbar und/oder beherrschbar wären. 
Die Risiken für die Umwelt aus Bau, Anlage und Betrieb der NBS wur
den auf der Ebene der Schutzgüter der Umwelt aufgezeigt. Unvorher
sehbare Gefährdungen von Menschen und Umwelt sind durch das Vor
haben nicht zu erwarten. 
Die anfallenden und nicht im Projekt verwertbaren Aushub- und Aus
bruchmassen sind - soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll 
- einer höherwertigen Verwertung zuzuführen. Die verbleibenden Aus
hub- und Ausbruchsmassen des Planfeststellungsabschnitts 1.2 werden 
an verschiedene geeignete Standorte gebracht und verwertet (s. Kap. 6 
und Anlage 21.1 der Planfeststellungsunterlagen). Die Kapazitäten und 
Genehmigungen an den verschiedenen Standorten für den Einbau des 
anfallenden Aushubs/Ausbruch liegen vor. Die dortige Verwertung des 
überschüssigen Aushub- und Ausbruchmaterials aus dem PFA 1.2 ver
ursacht keine weiteren oder neuen Umweltauswirkungen. Dieses Kon
zept steht im Einklang mit den Anforderungen gern Kreislaufwirtschafts
und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und gern. den Bodenschutzgesetzen 
(BBodSchG, BodSchG) und vermeidet zusätzliche Beeinträchtigungen 
der Umwelt. 

Die von der Fachwelt grundsätzlich als notwendig erachtete Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit von Vorhaben anhand von Umwelt
qualitätszielen bzw. Umweltqualitätsstandards (vgl. SRU 1987; 
GUSTEDT, KNAUER und SCHOLLES 1989) ist derzeit nur in einem 
sehr begrenztem Umfang leistbar. Gesellschaftlich konsensfähige und 
anerkannte Umweltstandards zur Vorsorge für die einzelnen Teilberei
che der betroffenen Umwelt fehlen bisher weitgehend oder sind - soweit 
in einzelnen Umweltbereichen vorhanden - hinsichtlich ihrer sachlichen 
und formalen Festlegung in sehr unterschiedlicher Weise ausgeprägt 
(vgl. z.B. ökologische Eckwerte im Biotop- und Artenschutz nach KAULE 
1991; Immissionsgrenzwerte nach der 16. BlmSchV). 

Die Erfüllung bereits vorhandener Umweltqualitätsziele bzw. die Einhal
tung existierender Grenz-, Richt- und Orientierungswerte wird beim 
Ausbau der NBS Stuttgart - Augsburg im PFA 1.2 Fildertunnel durch 
entsprechende Vorsorge-, Schutz- und Kompensationsmaßnahmen ge-
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währleistet (vgl. Landschaftspflegerischer Begleitplan). 

Bezüglich der im Untersuchungsraum geplanten Entwicklungsziele (vgl. 
VERBAND REGION STUTTGART 1998) treten Widersprüche und Ü
bereinstimmungen auf. Entsprochen wird insbesondere den verkehrli
chen Zielen, z.B. zur Ergänzung des heute bestehenden Angebotes im 
großräumigen und überregionalen Verkehr die Schienenverbindung 
Stuttgart - Ulm - München durch Aus- und Neubau in ihrer Qualität und 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. 

Widersprüche treten v.a. bei den Natur und Landschaft betreffenden 
Entwicklungszielen auf, wie Erhalt und Sicherung von Biotopflächen u.a. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können die ange
strebten Ziele in ausreichendem Maß erreicht werden. 

Resümee 

Insgesamt betrachtet ist nach Einschätzung des Gutachters die Umwelt
verträglichkeit für das Vorhaben gegeben bzw. erreichbar. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Risiken für Schutzgüter der Umwelt 
sind nach derzeitigem Kenntnisstand abgrenzbar und beherrschbar, die 
verbleibenden Auswirkungen kompensierbar. Mit den im Landschafts
pflegerischen Begleitplan beschriebenen Maßnahmen werden die verur
sachten Eingriffe den gesetzlichen Vorgaben und Forderungen entspre
chend ausgeglichen. 
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